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KURZE BEGRÜNDUNG 

Am 25. Januar 2012 legte die Kommission einen Vorschlag für eine umfassende Reform der 

Datenschutzregelungen der Europäischen Union vor. Zweck der vorgeschlagenen Verordnung 

ist die Harmonisierung des Schutzes personenbezogener Daten im Internet und die 

Gewährleistung des freien Verkehrs solcher Daten in der Europäischen Union. 

 

Mit der vorgeschlagenen Verordnung werden folgende Ziele verfolgt: 

 

 Angesichts der Tatsache, dass die derzeitigen Bestimmungen vor 17 Jahren 

angenommen wurden, als weniger als 1 % der EU-Bürgerinnen und Bürger das 

Internet nutzten, soll der Datenschutz an die neuen Erfordernisse der digitalen Welt 

angepasst werden. 

 

 Die bestehenden Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung 

der 1995 erlassenen Vorschriften sollen vermieden werden, und es soll sichergestellt 

werden, dass das Grundrecht auf den Schutz personenbezogener Daten einheitlich in 

allen Tätigkeitsbereichen der Union angewandt wird. 

 

 Das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu Online-Diensten soll durch 

bessere Aufklärung über die diesbezüglichen Rechte und Datenschutzbestimmungen 

und durch Einführung des Rechts auf Berichtigung von Daten, des Rechts auf 

Vergessenwerden, des Rechts auf Löschung und auf Datenportabilität und des 

Widerspruchsrechts gestärkt werden. 

 

 Der digitale Binnenmarkt soll durch Verringerung der derzeitigen Fragmentierung 

und des bürokratischen Aufwands gestärkt werden und im Rahmen der Strategie 

Europa 2020 eine wichtige Rolle übernehmen.  

 

Im Vergleich zu der derzeitigen Verordnung 95/46/EG wird mit der vorgeschlagenen 

Verordnung für den öffentlichen Sektor und, bei großen Unternehmen mit mehr als 250 

Mitarbeitern und Unternehmen, deren Kerntätigkeit in der Verarbeitung personenbezogener 

Daten besteht, für den Privatsektor die obligatorische Benennung eines 

Datenschutzbeauftragten vorgesehen. 

 

Verbesserungen wurden auch hinsichtlich der Datenübermittlung in Drittländer oder an 

internationale Organisationen vorgenommen. 

 

Mit dem vorliegenden Vorschlag wird der Europäische Datenschutzausschuss eingerichtet, 

und es werden Sanktionen, Strafen und Ansprüche auf Schadenersatz im Fall von Verstößen 

gegen die Verordnung vorgesehen.  

 

Der Verfasser der Stellungnahme unterstützt die Hauptziele des Vorschlags der Kommission 

im Wesentlichen. 

 

Die vorgeschlagenen Änderungen sollen dazu beitragen, für Unternehmen, besonders solche 

mit eingebetteten Systemen der Rechenschaftspflicht im Bereich des Datenschutzes, 
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übermäßigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden und im Hinblick auf einige Bestimmungen 

der Verordnung, besonders zur Rechenschaftspflicht und zur Benachrichtigung der 

Aufsichtsbehörde, ein gewisses Maß an Flexibilität zu ermöglichen. Einige Definitionen und 

Aspekte des ursprünglichen Texts müssen darüber hinaus geklärt, kontextualisiert und 

vereinfacht werden.  

 

Der Verfasser der Stellungnahme gibt beim Datenschutz einem qualitativen Ansatz gegenüber 

einem quantitativen Ansatz den Vorzug, d.h. einem Ansatz, der sich, basierend auf dem 

erwähnten Grundsatz der Rechenschaftspflicht, auf die Führungs- und Kontrollstrukturen der 

Unternehmen konzentriert, im Unterschied zu einem zu starken Gebrauch von Einwilligungs- 

oder Dokumentationsverfahren, die aber im Datenschutz ebenso eine Rolle spielen. 

 

Auch technische Lösungen, wie der „eingebaute Datenschutz“ sowie die Pseudonymisierung 

und Anonymisierung von Daten, müssen stärkere Beachtung finden, wobei der Schutz 

sensibler Daten und gezielte Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften den Schwerpunkt 

bilden sollten. 

 

Schließlich möchte der Verfasser der Stellungnahme auf die Notwendigkeit hinweisen, 

unerwünschte Folgen zu verhindern, d.h. nachteilige Auswirkungen in Bezug auf die 

Pressefreiheit, die Forschung im Gesundheitsbereich, die Bekämpfung von 

Finanzkriminalität, die Bekämpfung von Betrug im Sport und Innovationen im Bereich 

intelligenter Energienetze und intelligenter Verkehrssysteme. 

 

Ein weiterer Aspekt des Vorschlags betrifft die große Zahl delegierter Rechtsakte. Der 

Verfasser der Stellungnahme vertritt die Ansicht, dass in zu großem Umfang von delegierten 

Rechtsakten Gebrauch gemacht wird, und schlägt vor, sie zum größten Teil zu streichen. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht 

zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Bezugsvermerk 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 unter Hinweis auf die Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union, 

insbesondere auf die Artikel 7 und 8, 

 

Änderungsantrag 2 



 

AD\927816DE.doc 5/208 PE496.562v02-00 

 DE 

Vorschlag für eine Verordnung 

Bezugsvermerk 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 unter Hinweis auf die Europäische 

Menschenrechtskonvention, insbesondere 

Artikel 8, 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Gemäß Artikel 11 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union ist 

das Recht auf freie Meinungsäußerung 

und Information ein Grundrecht. Dieses 

Recht schließt die Meinungsfreiheit und 

die Freiheit ein, Informationen und Ideen 

ohne behördliche Eingriffe und ohne 

Rücksicht auf Staatsgrenzen zu 

empfangen und weiterzugeben. Die 

Freiheit der Medien und ihre Pluralität 

sollten geachtet werden. 

Begründung 

Ein ausdrücklicher Hinweis auf das Recht auf Information und das Recht auf freie 

Meinungsäußerung, die nach Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

als Grundrechte in der Europäischen Union gelten, empfiehlt sich. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Der Schutz der Privatsphäre des 

Einzelnen sollte die Grundlage dafür sein, 

wie mit personenbezogenen Daten in 

öffentlichen Registern verfahren wird. 

 



 

PE496.562v02-00 6/208 AD\927816DE.doc 

DE 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die Prinzipien des freien Zugangs zu 

Informationen, die die Mitgliedstaaten 

durch ihre Verfassungstradition prägen, 

dürfen nicht ausgehöhlt werden, genauso 

wie die Meinungs- und Pressefreiheit, so 

wie sie in den Verfassungen der 

Mitgliedstaaten zum Ausdruck kommt, 

verteidigt werden sollte. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Der rasche technologische Fortschritt 

und die Globalisierung stellen den 

Datenschutz vor neue Herausforderungen. 

Das Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht 

und erhoben werden, ist dramatisch 

gestiegen. Die Technik macht es möglich, 

dass Privatwirtschaft und Staat zur 

Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem noch 

nie dagewesenen Umfang auf 

personenbezogene Daten zugreifen 

können. Zunehmend werden auch private 

Informationen ins weltweite Netz gestellt 

und damit öffentlich zugänglich gemacht. 

Die Technik hat das wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Leben verändert, weshalb 

der Datenverkehr innerhalb der Union 

sowie die Datenübermittlung an Drittländer 

und internationale Organisationen noch 

weiter erleichtert werden muss, wobei 

gleichzeitig ein hohes Maß an Datenschutz 

zu gewährleisten ist. 

(5) Der rasche technologische Fortschritt 

und die Globalisierung stellen den 

Datenschutz vor neue Herausforderungen. 

Das Ausmaß, in dem Daten ausgetauscht 

und erhoben werden, ist dramatisch 

gestiegen. Die Technik macht es möglich, 

dass Privatwirtschaft und Staat zur 

Ausübung ihrer Tätigkeiten in einem noch 

nie dagewesenen Umfang auf 

personenbezogene Daten zugreifen 

können. Zunehmend werden auch private 

Informationen ins weltweite Netz gestellt 

und damit öffentlich zugänglich gemacht. 

Die Technik hat das wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Leben verändert, weshalb 

bessere rechtliche Garantien erforderlich 

sind, durch die der Datenverkehr innerhalb 

der Union sowie die Datenübermittlung an 

Drittländer und internationale 

Organisationen noch weiter erleichtert 

wird, wobei gleichzeitig ein hohes Maß an 

Datenschutz zu gewährleisten ist. 
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Begründung 

Obwohl mit dieser Verordnung zwei Ziele verfolgt werden – Schutz personenbezogener Daten 

und Erleichterung des Datenverkehrs innerhalb der Union –, sollte das erste Ziel stärker 

hervorgehoben werden, da es sich dabei um ein Grundrecht handelt. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Cloud Computing hat, neben 

anderen Technologien, das Potenzial, die 

europäische Wirtschaft zu verändern, 

vorausgesetzt es werden angemessene 

Datensicherheits- und 

Datenschutzmaßnahmen eingeleitet. Um 

das höchste Maß an Schutz der 

personenbezogenen Daten sicherzustellen, 

ist es unerlässlich, die in dieser 

Verordnung festgelegten Rechte und 

Pflichten der für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen und der 

Datenauftragsverarbeiter zu verstehen. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Um ein hohes Maß an Datenschutz für 

den Einzelnen zu gewährleisten und die 

Hemmnisse für den Verkehr 

personenbezogener Daten zu beseitigen, 

sollte der Schutz der Rechte und Freiheiten 

von Personen bei der Verarbeitung dieser 

Daten in allen Mitgliedstaaten gleichwertig 

sein. Die Vorschriften zum Schutz der 

Grundrechte und Grundfreiheiten von 

natürlichen Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollten 

unionsweit kohärent und einheitlich 

(8) Um ein hohes Maß an Datenschutz für 

den Einzelnen zu gewährleisten und die 

Hemmnisse für den Verkehr 

personenbezogener Daten zu beseitigen, 

sollte der Schutz der Rechte und Freiheiten 

von Personen bei der Verarbeitung dieser 

Daten in allen Mitgliedstaaten gleichwertig 

und nach Möglichkeit identisch sein. Die 

Vorschriften zum Schutz der Grundrechte 

und Grundfreiheiten von natürlichen 

Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollten 
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angewandt werden. unionsweit kohärent und einheitlich 

angewandt werden. 

Begründung 

Die Vorschriften für die Verarbeitung von Daten sind theoretisch bereits in allen 

Mitgliedstaaten „gleichwertig“. Das Scheitern dieses Ansatzes liegt in der Logik dieses 

Vorschlags, der eine Verordnung darstellt, begründet. Diese Erwägung sollte diese 

Denkweise angemessen widerspiegeln. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union 

ermächtigt das Europäische Parlament und 

den Rat, Vorschriften zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien 

Verkehr solcher Daten festzulegen. 

(10) Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union 

ermächtigt das Europäische Parlament und 

den Rat, Vorschriften zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die 

Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union sowie durch die 

Mitgliedstaaten im Rahmen der 

Ausübung von Tätigkeiten, die in den 

Anwendungsbereich des Unionsrechts 

fallen, und zum freien Verkehr solcher 

Daten festzulegen. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Damit jeder in der Union das gleiche 

Maß an Datenschutz genießt und 

Unterschiede, die den freien Datenverkehr 

im Binnenmarkt behindern könnten, 

beseitigt werden, ist eine Verordnung 

erforderlich, die überall in der Union für 

Wirtschaftsteilnehmer einschließlich 

Kleinstunternehmen sowie kleiner und 

(11) Damit jeder in der Union das gleiche 

Maß an Datenschutz genießt und 

Unterschiede, die den freien Datenverkehr 

im Binnenmarkt behindern könnten, 

beseitigt werden, ist eine Verordnung 

erforderlich, die überall in der Union für 

Wirtschaftsteilnehmer einschließlich 

Kleinstunternehmen sowie kleiner und 
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mittlerer Unternehmen Rechtsicherheit und 

Transparenz schafft, den Einzelnen mit 

denselben durchsetzbaren Rechten 

ausstattet, dieselben Pflichten und 

Zuständigkeiten für die für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und 

Auftragsverarbeiter vorsieht und eine 

einheitliche Kontrolle der Verarbeitung 

personenbezogener Daten in allen 

Mitgliedstaaten sowie gleiche Sanktionen 

und eine wirksame Zusammenarbeit 

zwischen den Aufsichtsbehörden der 

einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. 

Um der besonderen Situation von 

Kleinstunternehmen sowie kleinen und 

mittleren Unternehmen Rechnung zu 

tragen, enthält diese Verordnung eine 

Reihe von abweichenden Regelungen. 

Außerdem werden die Organe und 

Einrichtungen der Union sowie die 

Mitgliedstaaten und deren 

Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei 

der Anwendung dieser Verordnung die 

besonderen Bedürfnisse von 

Kleinstunternehmen sowie kleinen und 

mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. 

Für die Definition des Begriffs des 

Kleinstunternehmens sowie kleiner und 

mittlerer Unternehmen sollte die 

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 

vom 6. Mai 2003 maßgebend sein. 

mittlerer Unternehmen Rechtsicherheit und 

Transparenz schafft, den Einzelnen mit 

denselben durchsetzbaren Rechten 

ausstattet, dieselben Pflichten und 

Zuständigkeiten für die für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und 

Auftragsverarbeiter vorsieht und eine 

einheitliche Kontrolle der Verarbeitung 

personenbezogener Daten in allen 

Mitgliedstaaten sowie gleiche Sanktionen 

und eine wirksame Zusammenarbeit 

zwischen den Aufsichtsbehörden der 

einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet. 

Um der besonderen Situation von 

Kleinstunternehmen sowie kleinen und 

mittleren Unternehmen Rechnung zu 

tragen, enthält diese Verordnung eine 

Reihe von abweichenden Regelungen für 

Fälle, in denen dies nachweislich 

erforderlich ist, und ohne den Schutz der 

personenbezogenen Daten oder die 

Grundsätze des Binnenmarkts zu 

untergraben. Außerdem werden die 

Organe und Einrichtungen der Union sowie 

die Mitgliedstaaten und deren 

Aufsichtsbehörden dazu angehalten, bei 

der Anwendung dieser Verordnung die 

besonderen Bedürfnisse von 

Kleinstunternehmen sowie kleinen und 

mittleren Unternehmen zu berücksichtigen 

und in Absprache mit den Betroffenen 

zudem das Prinzip „Vorfahrt für KMU“ 

anzuwenden, um somit die Interessen der 

Kleinstunternehmen sowie der kleinen 

und mittleren Unternehmen bereits in den 

frühen Phasen der politischen 

Entscheidungsprozesse zu 

berücksichtigen. Für die Definition des 

Begriffs des Kleinstunternehmens sowie 

kleiner und mittlerer Unternehmen sollte 

die Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission vom 6. Mai 2003 maßgebend 

sein. 

 

Änderungsantrag 11 



 

PE496.562v02-00 10/208 AD\927816DE.doc 

DE 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Der durch diese Verordnung gewährte 

Schutz betrifft die Verarbeitung 

personenbezogener Daten natürlicher 

Personen ungeachtet ihrer 

Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnorts. 

Im Falle juristischer Personen und 

insbesondere von als juristische Person 

gegründeten Unternehmen, deren Daten, 

zum Beispiel deren Name, Rechtsform 

oder Kontaktdaten, verarbeitet werden, 

sollte eine Berufung auf diese Verordnung 

nicht möglich sein. Dies sollte auch dann 

gelten, wenn der Name der juristischen 

Person die Namen einer oder mehrerer 

natürlichen Personen enthält. 

(12) Der durch diese Verordnung gewährte 

Schutz betrifft die Verarbeitung 

personenbezogener Daten natürlicher 

Personen ungeachtet ihrer 

Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnorts. 

Im Falle juristischer Personen und 

insbesondere von als juristische Person 

gegründeten Unternehmen, deren Daten, 

zum Beispiel deren Name, Rechtsform 

oder Kontaktdaten, verarbeitet werden, 

sollte eine Berufung auf diese Verordnung 

ebenfalls möglich sein. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 16 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16a) Diese Verordnung besteht nicht 

losgelöst von anderen Rechtsakten der 

Europäischen Union. Die 

Haftungsbeschränkungen im Rahmen der 

Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr haben eine horizontale 

Struktur und beziehen sich deshalb auf 

alle Informationen. In dieser Verordnung 

wird festgelegt, was eine Verletzung des 

Datenschutzes darstellt, während in der 

Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr die Bedingungen 

festgelegt werden, unter denen der 

Anbieter des Informationsdiensts für 

Rechtsverstöße seitens Dritter haftet. 

Begründung 

Die Gründe für einen Verweis auf die Haftungsbeschränkungen der Richtlinie über den 
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elektronischen Geschäftsverkehr sollten in einer Erwägung näher erläutert werden. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Die Schutzprinzipien sollten für alle 

Informationen gelten, die sich auf eine 

bestimmte oder bestimmbare Person 

beziehen. Um festzustellen, ob eine Person 

bestimmbar ist, sind alle Mittel zu 

berücksichtigen, die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder einer 

anderen Person nach allgemeinem 

Ermessen aller Voraussicht nach zur 

Identifizierung der Person genutzt werden. 

Die Grundsätze des Datenschutzes sollten 

nicht für Daten gelten, die in einer Weise 

anonymisiert worden sind, dass die 

betroffene Person nicht mehr identifiziert 

werden kann. 

(23) Die Schutzprinzipien sollten nur für 

bestimmte Informationen gelten, die sich 

auf eine bestimmte oder bestimmbare 

Person beziehen. Um festzustellen, ob eine 

Person bestimmbar ist, ist Folgendes zu 

berücksichtigen: (i) lediglich jene Mittel, 

die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder einer anderen 

natürlichen oder juristischen Person aller 

Voraussicht nach zur Identifizierung der 

Person genutzt werden, sowie (ii) die 

Wahrscheinlichkeit, dass eine Person 

bestimmt wird. Die Grundsätze des 

Datenschutzes sollten nicht für Daten 

gelten, die in einer Weise anonymisiert 

worden sind, dass die betroffene Person 

nicht mehr anhand der Daten identifiziert 

werden kann, und den Stand der Technik 

und technische Trends uneingeschränkt 

berücksichtigen. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (23a) Diese Verordnung erkennt an, dass 

Pseudonymisierung allen betroffenen 

Personen zugutekommt, da die 

personenbezogenen Daten per Definition 

auf eine Weise modifiziert werden, dass 

sie allein stehend, ohne die Verwendung 

zusätzlicher Informationen, keiner 

betroffenen Person zugeordnet werden 

können. So sollen die für die 
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Verarbeitung Verantwortlichen dazu 

animiert werden, auf die Praxis der 

Pseudonymisierung von Daten 

zurückzugreifen. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-

Diensten werden dem Nutzer unter 

Umständen Online-Kennungen wie IP-

Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein 

Gerät oder Software-Anwendungen und -

Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. 

Dies kann Spuren hinterlassen, die 

zusammen mit eindeutigen Kennungen und 

anderen beim Server eingehenden 

Informationen dazu benutzt werden 

können, um Profile der betroffenen 

Personen zu erstellen und sie zu 

identifizieren. Hieraus folgt, dass 

Kennnummern, Standortdaten, Online-

Kennungen oder sonstige Elemente als 

solche nicht zwangsläufig und unter allen 

Umständen als personenbezogene Daten zu 

betrachten sind. 

(24) Bei der Inanspruchnahme von Online-

Diensten werden dem Nutzer unter 

Umständen Online-Kennungen wie IP-

Adressen oder Cookie-Kennungen, die sein 

Gerät oder Software-Anwendungen und -

Tools oder Protokolle liefern, zugeordnet. 

Dies kann Spuren hinterlassen, die 

zusammen mit eindeutigen Kennungen und 

anderen beim Server eingehenden 

Informationen dazu benutzt werden 

können, um Profile der betroffenen 

Personen zu erstellen und sie zu 

identifizieren. Hieraus folgt, dass 

Kennnummern, Standortdaten, Online-

Kennungen oder sonstige Elemente nicht 

zwangsläufig und unter allen Umständen 

als personenbezogene Daten zu betrachten 

sind. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 25 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Die Einwilligung sollte explizit mittels 

einer geeigneten Methode erfolgen, die 

eine ohne Zwang, für den konkreten Fall 

und in Kenntnis der Sachlage abgegebene 

Willensbekundung der betroffenen Person 

in Form einer Erklärung oder einer 

eindeutigen Handlung ermöglicht, die 

sicherstellt, dass der betreffenden Person 

(25) Die Einwilligung sollte eindeutig 

mittels einer geeigneten Methode im 

Rahmen des angebotenen Produktes oder 

Services erfolgen, die eine ohne Zwang, 

für den konkreten Fall und in Kenntnis der 

Sachlage abgegebene Willensbekundung 

der betroffenen Person in Form einer 

Erklärung oder einer eindeutigen Handlung 
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bewusst ist, dass sie ihre Einwilligung in 

die Verarbeitung personenbezogener Daten 

gibt, etwa durch Anklicken eines 

Kästchens beim Besuch einer Internetseite 

und durch jede sonstige Erklärung oder 

Verhaltensweise, mit der die betroffene 

Person in dem jeweiligen Kontext klar und 

deutlich ihr Einverständnis mit der 

beabsichtigten Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten signalisiert. 

Eine stillschweigende Einwilligung ohne 

Zutun der betroffenen Person stellt daher 

keine Einwilligung dar. Die Einwilligung 

sollte sich auf alle zu demselben Zweck 

oder denselben Zwecken vorgenommene 

Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wird die 

betroffene Person auf elektronischem Weg 

zur Einwilligung aufgefordert, muss die 

Aufforderung in klarer und knapper Form 

und ohne unnötige Unterbrechung des 

Dienstes, in dessen Bereitstellung 

eingewilligt wird, erfolgen. 

ermöglicht, die sicherstellt, dass der 

betreffenden Person bewusst ist, dass sie 

ihre Einwilligung in die Verarbeitung 

personenbezogener Daten gibt, etwa durch 

Anklicken eines Kästchens beim Besuch 

einer Internetseite und durch jede sonstige 

Erklärung oder Verhaltensweise, mit der 

die betroffene Person in dem jeweiligen 

Kontext klar und deutlich ihr 

Einverständnis mit der beabsichtigten 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten signalisiert. Eine stillschweigende 

Einwilligung ohne Zutun der betroffenen 

Person stellt daher keine Einwilligung dar. 

Die Einwilligung sollte sich auf alle zu 

demselben Zweck oder denselben Zwecken 

vorgenommene Verarbeitungsvorgänge 

beziehen. Wird die betroffene Person auf 

elektronischem Weg zur Einwilligung 

aufgefordert, muss die Aufforderung in 

klarer und knapper Form und ohne 

unnötige Unterbrechung des Dienstes, in 

dessen Bereitstellung eingewilligt wird, 

erfolgen. 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 25 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (25a) Diese Verordnung erkennt an, dass 

die Pseudonymisierung von Daten dazu 

beitragen kann, das Risiko für den Schutz 

der Privatsphäre der betroffenen 

Personen zu minimieren. In dem Maß, in 

dem ein für die Verarbeitung von Daten 

Verantwortlicher Daten pseudonymisiert, 

gilt diese Verarbeitung als berechtigtes 

Interesse des für die Verarbeitung von 

Daten Verantwortlichen gemäß Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe f gerechtfertigt. 
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Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 26 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Zu den personenbezogenen 

Gesundheitsdaten sollten alle Daten 

gezählt werden, die sich auf den 

Gesundheitszustand eines von der 

Verarbeitung Betroffenen beziehen, 

außerdem Informationen über die 

Vormerkung der betreffenden Person zur 

Erbringung medizinischer Leistungen, 

Angaben über Zahlungen oder die 

Berechtigung zum Empfang medizinischer 

Dienstleistungen, Nummern, Symbole oder 

Kennzeichen, die einer bestimmten Person 

zugeteilt wurden, um diese für 

medizinische Zwecke eindeutig zu 

identifizieren, jede Art von Informationen 

über die betreffende Person, die im 

Rahmen der Erbringung von medizinischen 

Dienstleistungen erhoben wurden, 

Informationen, die von der Prüfung oder 

Untersuchung eines Körperteils oder einer 

körpereigenen Substanz, darunter 

biologischer Proben, abgeleitet wurden, 

die Identifizierung einer Person als 

Erbringer einer Gesundheitsleistung für die 

betroffene Person sowie Informationen 

etwa über Krankheiten, Behinderungen, 

Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, 

klinische Beahndlungen oder den 

physiologischen oder biomedizinischen 

Zustand der betroffenen Person 

unabhängig von der Herkunft der Daten, 

gleich, ob sie von einem Arzt oder 

sonstigem medizinischen Personal, einem 

Krankenhaus, einem medizinischen Gerät 

oder einem In-Vitro-Diagnose-Test 

stammen. 

(26) Zu den personenbezogenen 

Gesundheitsdaten sollten alle 

personenbezogenen Daten gezählt werden, 

die sich auf den Gesundheitszustand eines 

von der Verarbeitung Betroffenen 

beziehen, einschließlich genetischer 

Informationen, außerdem Informationen 

über die Vormerkung der betreffenden 

Person zur Erbringung medizinischer 

Leistungen, Angaben über Zahlungen oder 

die Berechtigung zum Empfang 

medizinischer Dienstleistungen, Nummern, 

Symbole oder Kennzeichen, die einer 

bestimmten Person zugeteilt wurden, um 

diese für medizinische Zwecke eindeutig 

zu identifizieren, jede Art von 

Informationen über die betreffende Person, 

die im Rahmen der Erbringung von 

medizinischen Dienstleistungen erhoben 

wurden, personenbezogene Daten, die von 

der Prüfung oder Untersuchung eines 

Körperteils, einer körpereigenen Substanz 

oder einer biologischen Probe abgeleitet 

wurden, die Identifizierung einer Person 

als Erbringer einer Gesundheitsleistung für 

die betroffene Person sowie Informationen 

etwa über Krankheiten, Behinderungen, 

Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, 

klinische Behandlungen oder den 

physiologischen oder biomedizinischen 

Zustand der betroffenen Person 

unabhängig von der Herkunft der Daten, 

gleich, ob sie von einem Arzt oder 

sonstigem medizinischen Personal, einem 

Krankenhaus, einem medizinischen Gerät 

oder einem In-Vitro-Diagnose-Test 

stammen. 
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Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Zur Bestimmung der 

Hauptniederlassung eines für die 

Verarbeitung Verantwortlichen in der 

Union sollten objektive Kriterien 

herangezogen werden; ein Kriterium sollte 

dabei die effektive und tatsächliche 

Ausübung von Managementtätigkeiten 

durch eine feste Einrichtung sein, in deren 

Rahmen die Grundsatzentscheidungen zur 

Festlegung der Zwecke, Bedingungen und 

Mittel der Verarbeitung getroffen werden. 

Dabei sollte nicht ausschlaggebend sein, ob 

die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten tatsächlich an diesem Ort ausgeführt 

wird; das Vorhandensein und die 

Verwendung technischer Mittel und 

Verfahren zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten begründet an 

sich noch keine Hauptniederlassung und ist 

daher kein ausschlaggebender Faktor für 

das Bestehen einer solchen Niederlassung. 

Die Hauptniederlassung des 

Auftragsverarbeiters sollte der Ort sein, 

an dem sich seine Hauptverwaltung in der 

Union befindet. 

(27) Hat ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher oder ein 

Auftragsverarbeiter in der Union mehrere 

Niederlassungen, einschließlich der, aber 

nicht beschränkt auf Fälle, in denen es 

sich bei dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter um eine Gruppe von 

Unternehmen handelt, sollte die 
Bestimmung der Hauptniederlassung eines 

für die Verarbeitung Verantwortlichen in 

der Union für die Zwecke dieser 

Verordnung nach objektiven Kriterien 

erfolgen; ein Kriterium sollte dabei die 

effektive und tatsächliche Ausübung von 

Managementtätigkeiten durch eine feste 

Einrichtung sein, in deren Rahmen die 

Grundsatzentscheidungen zur Festlegung 

der Zwecke, Bedingungen und Mittel der 

Verarbeitung getroffen werden. Dabei 

sollte nicht ausschlaggebend sein, ob die 

Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten tatsächlich an diesem Ort ausgeführt 

wird; das Vorhandensein und die 

Verwendung technischer Mittel und 

Verfahren zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten begründet an 

sich noch keine Hauptniederlassung und 

sind daher keine ausschlaggebenden 

Faktoren für das Bestehen einer solchen 

Niederlassung. 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 28 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Eine Unternehmensgruppe sollte aus (28) Eine Unternehmensgruppe sollte aus 
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einem herrschenden Unternehmen und den 

von diesem abhängigen Unternehmen 

bestehen, wobei das herrschende 

Unternehmen dasjenige sein sollte, das 

zum Beispiel aufgrund von 

Eigentümerschaft, finanzieller Beteiligung 

oder sonstiger Bestimmungen, die die 

Tätigkeit des Unternehmens regeln, oder 

der Befugnis, Datenschutzvorschriften 

einzuführen, einen beherrschenden 

Einfluss auf die übrigen Unternehmen 

ausüben kann. 

einem herrschenden Unternehmen und den 

von diesem abhängigen Unternehmen 

bestehen, wobei das herrschende 

Unternehmen dasjenige sein sollte, das 

zum Beispiel aufgrund von 

Eigentümerschaft, finanzieller Beteiligung 

oder sonstiger Bestimmungen, die die 

Tätigkeit des Unternehmens regeln, oder 

der Befugnis, Datenschutzvorschriften 

einzuführen, einen beherrschenden 

Einfluss auf die übrigen Unternehmen 

ausüben kann. Eine Unternehmensgruppe 

kann eine einzige Hauptniederlassung in 

der Union bestimmen. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 29 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Die personenbezogenen Daten von 

Kindern müssen besonderen Schutz 

genießen, da Kinder sich der Risiken, 

Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer 

Rechte bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten weniger bewusst 

sein dürften. Bei der Definition, wann eine 

Person als Kind gilt, sollte die Definition in 

der UN-Konvention über die Rechte des 

Kindes zugrunde gelegt werden. 

(29) Die personenbezogenen Daten von 

Kindern müssen besonderen Schutz 

genießen, da Kinder sich der Risiken, 

Folgen, Vorsichtsmaßnahmen und ihrer 

Rechte bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten weniger bewusst 

sein dürften. Dieser Schutz ist besonders 

wichtig im Zusammenhang mit sozialen 

Netzwerken, in denen Kinder die Identität 

ihrer Kommunikationspartner kennen 

sollten. Bei der Definition, wann eine 

Person als Kind gilt, sollte die Definition in 

der UN-Konvention über die Rechte des 

Kindes zugrunde gelegt werden. Der 

Bezug auf den Schutz von Kindern in 

dieser Verordnung sollte nicht als 

implizite Anweisung verstanden werden, 

den Schutz personenbezogener Daten von 

Erwachsenen mit weniger Sorgfalt zu 

verfolgen, als wenn dieser Bezug fehlen 

würde. 

 

Änderungsantrag 22 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 30 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Jede Verarbeitung personenbezogener 

Daten sollte gegenüber den betroffenen 

Personen nach Recht und Gesetz sowie 

nach Treu und Glauben und in 

transparenter Form erfolgen. Insbesondere 

sollten die besonderen Zwecke, zu denen 

die Daten verarbeitet werden, eindeutig 

und rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt 

der Datenerfassung feststehen. Die 

erfassten Daten sollten dem Zweck 

angemessen und sachlich relevant sowie 

auf das für die Zwecke der 

Datenverarbeitung notwendige Minimum 

beschränkt sein; dies heißt vor allem, dass 

nicht unverhältnismäßig viele Daten erfasst 

werden und die Speicherfrist auf das 

unbedingt erforderliche Mindestmaß 

beschränkt bleibt. Personenbezogene Daten 

sollten nur verarbeitet werden dürfen, 

wenn der Zweck der Verarbeitung nicht 

durch andere Mittel erreicht werden kann. 

Es sollten alle vertretbaren Schritte 

unternommen werden, damit unzutreffende 

oder unvollständige personenbezogene 

Daten gelöscht oder berichtigt werden. Um 

sicherzustellen, dass die Daten nicht länger 

als nötig gespeichert werden, sollte der für 

die Verarbeitung Verantwortliche Fristen 

für deren Löschung oder regelmäßige 

Überprüfung vorsehen. 

(30) Jede Verarbeitung personenbezogener 

Daten sollte gegenüber den betroffenen 

Personen nach Recht und Gesetz sowie 

nach Treu und Glauben und in 

transparenter Form erfolgen. Insbesondere 

sollten die besonderen Zwecke, zu denen 

die Daten verarbeitet werden, eindeutig 

und rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt 

der Datenerfassung feststehen. Die 

erfassten Daten sollten dem Zweck 

angemessen und sachlich relevant sein und 

in einem für die Zwecke der 

Datenverarbeitung angemessenen Umfang 

erfasst werden; dies heißt vor allem, dass 

nicht unverhältnismäßig viele Daten erfasst 

werden und die Speicherfrist auf das 

unbedingt erforderliche Mindestmaß 

beschränkt bleibt. Personenbezogene Daten 

sollten nur verarbeitet werden dürfen, 

wenn der Zweck der Verarbeitung nicht 

durch andere Mittel erreicht werden kann. 

Es sollten alle vertretbaren Schritte 

unternommen werden, damit unzutreffende 

oder unvollständige personenbezogene 

Daten gelöscht oder berichtigt werden. Um 

sicherzustellen, dass die Daten nicht länger 

als nötig gespeichert werden, sollte der für 

die Verarbeitung Verantwortliche Fristen 

für deren Löschung oder regelmäßige 

Überprüfung vorsehen. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 31 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Damit die Verarbeitung rechtmäßig 

ist, müssen personenbezogene Daten mit 

Einwilligung der betroffenen Person oder 
auf einer sonstigen zulässigen 

(31) Damit die Verarbeitung rechtmäßig 

ist, müssen personenbezogene Daten auf 

einer der zulässigen Rechtsgrundlagen 

verarbeitet werden, die sich aus dieser 
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Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die 

sich aus dieser Verordnung oder – wann 

immer in dieser Verordnung darauf Bezug 

genommen wird – aus dem sonstigen 

Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten ergibt. 

Verordnung oder – wann immer in dieser 

Verordnung darauf Bezug genommen wird 

– aus dem sonstigen Unionsrecht oder dem 

Recht der Mitgliedstaaten ergeben. 

Begründung 

Mit dieser Änderung soll ein angemessener Rückgriff auf die Einwilligung gefördert werden, 

die als gleichwertig zu den anderen in Artikel 6 genannten Rechtmäßigkeitsgründen für eine 

zulässige Datenverarbeitung anzusehen ist. 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 32 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Erfolgt die Verarbeitung mit 

Einwilligung der betroffenen Person, sollte 

die Beweislast, dass die betroffene Person 

ihre Einwilligung zu dem 

Verarbeitungsvorgang gegeben hat, bei 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

liegen. Vor allem bei Abgabe einer 

schriftlichen Erklärung in anderem 

Zusammenhang sollten Vorkehrungen 

getroffen werden, die sicherstellen, dass 

die betroffene Person weiß, dass und wozu 

sie ihre Einwilligung erteilt. 

(32) Erfolgt die Verarbeitung mit 

Einwilligung der betroffenen Person, sollte 

die Beweislast, dass die betroffene Person 

ihre Einwilligung zu dem 

Verarbeitungsvorgang gegeben hat, bei 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

liegen. Vor allem bei Abgabe einer 

schriftlichen Erklärung in anderem 

Zusammenhang sollten Vorkehrungen 

getroffen werden, die sicherstellen, dass 

die betroffene Person weiß, dass und wozu 

sie ihre Einwilligung erteilt. Um dem 

Grundsatz der Datenminimierung zu 

entsprechen, sollte diese Beweislast nicht 

so verstanden werden, dass grundsätzlich 

eine positive Identifizierung von 

betroffenen Personen erforderlich ist, 

sondern nur wenn notwendig, noch dass 

dies die Ursache für mehr verarbeitete 

Daten sein sollte, als dies ansonsten der 

Fall gewesen wäre. 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 33 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (33a) Die Einwilligung ist möglicherweise 

nicht das Mittel der ersten Wahl zur 

Legitimierung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Der Gebrauch 

der Einwilligung als Rechtsgrundlage im 

richtigen Kontext ist von entscheidender 

Bedeutung, sie sollte jedoch als 

Rechtsgrundlage für die zulässige 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

nur dann herangezogen werden, wenn die 

betroffenen Personen die Möglichkeit 

haben, ihre Einwilligung wirksam und 

problemlos zu erteilen bzw. zu widerrufen. 

Wenn die Einwilligung in ungeeigneten 

Situationen zur Anwendung kommt, 

verliert sie ihre Bedeutung und stellt für 

die betroffene Person einen unnötigen 

Aufwand dar. So ist beispielsweise die 

Einwilligung keine geeignete 

Rechtsgrundlage in Fällen, in denen die 

Datenverarbeitung für eine Dienstleistung 

benötigt wird, die der Nutzer beantragt 

hat, oder wenn die betroffenen Personen 

die Einwilligung nicht verweigern 

können, ohne dass dies Auswirkungen 

auf die damit verbundene Dienstleistung 

hat. Unter diesen und anderen 

Umständen sollten die für die 

Verarbeitung Verantwortlichen bestrebt 

sein, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

auf eine andere Rechtsgrundlage zu 

stützen. 

Begründung 

Diese Änderung bringt den Text in Einklang mit der Stellungnahme 15/2011 der 

Arbeitsgruppe gemäß Artikel 29 zur Definition der Einwilligung (Ziffer 10), indem sie 

bekräftigt, dass die Einwilligung für den Schutz personenbezogener Daten wenig hilfreich 

oder ihm sogar abträglich sein kann, wenn von ihr im Übermaß Gebrauch gemacht wird, 

besonders im Zusammenhang mit Informationsdiensten. 

 

Änderungsantrag 26 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 34 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Die Einwilligung liefert keine 

rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, wenn zwischen 

der Position der betroffenen Person und 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies 

ist vor allem dann der Fall, wenn sich die 

betroffene Person in einem 

Abhängigkeitsverhältnis von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen befindet, 

zum Beispiel dann, wenn 

personenbezogene Daten von 

Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber im 

Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen 

verarbeitet werden. Handelt es sich bei 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

um eine Behörde, bestünde ein 

Ungleichgewicht nur bei 

Verarbeitungsvorgängen, bei denen die 

Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 

obrigkeitlichen Befugnisse eine 

Verpflichtung auferlegen kann und deshalb 

die Einwilligung nicht als ohne Zwang 

abgegeben gelten kann, wobei die 

Interessen der betroffenen Person zu 

berücksichtigen sind. 

(34) Die Einwilligung liefert keine 

rechtliche Handhabe für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, wenn zwischen 

der Position der betroffenen Person und 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

ein klares Ungleichgewicht besteht. Dies 

ist vor allem dann der Fall, wenn sich die 

betroffene Person in einem 

Abhängigkeitsverhältnis von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen befindet. 

Handelt es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen um eine 

Behörde, bestünde ein Ungleichgewicht 

nur bei Verarbeitungsvorgängen, bei denen 

die Behörde aufgrund ihrer jeweiligen 

obrigkeitlichen Befugnisse eine 

Verpflichtung auferlegen kann und deshalb 

die Einwilligung nicht als ohne Zwang 

abgegeben gelten kann, wobei die 

Interessen der betroffenen Person zu 

berücksichtigen sind. 

Begründung 

Eine Einwilligung zur Datenverarbeitung innerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses sollte 

nicht pauschal in Frage gestellt werden, da sie oftmals dann gegeben wird, wenn es um 

Bereiche geht, in denen es gerade im Interesse des jeweiligen Mitarbeiters liegt, die 

Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten freizugeben. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 36 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (36a) Aufgaben, die im öffentlichen 
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Interesse wahrgenommen werden oder in 

Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgen, 

umfassen die Verarbeitung von für die 

Verwaltung und das Funktionieren dieser 

Behörden erforderlichen 

personenbezogenen Daten. 

Begründung 

Eine weitere Angabe ist nötig zur Verdeutlichung der Fälle, die durch die rechtliche 

Verpflichtung oder die Aufgaben, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung hoheitlicher 

Gewalt durchgeführt werden, abgedeckt werden können. 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 38 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

kann durch die berechtigten Interessen 

eines für die Verarbeitung 

Verantwortlichen begründet sein, sofern 

die Interessen oder die Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person 

nicht überwiegen. Diese Interessen sind 

besonders sorgfältig abzuwägen, wenn es 

sich bei der betroffenen Person um ein 

Kind handelt, da Kinder besonders 

schutzwürdig sind. Die betroffene Person 

sollte das Recht haben, aus Gründen, die 

sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, der Verarbeitung zu 

widersprechen, ohne dass ihr dadurch 

Kosten entstehen. Aus Transparenzgründen 

sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche verpflichtet werden, seine 

berechtigten Interessen gegenüber der 

betroffenen Person ausdrücklich 

darzulegen und diese außerdem zu 

dokumentieren und die betroffene Person 

über ihr Widerspruchsrecht zu belehren. 

Da es dem Gesetzgeber obliegt, per Gesetz 

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

von Daten durch Behörden zu schaffen, 

greift dieser Rechtfertigungsgrund nicht 

(38) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

kann durch die berechtigten Interessen 

eines für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder eines Dritten oder 

der Personen, in deren Interesse die 

Daten verarbeitet werden, begründet sein, 

sofern die Interessen oder die Grundrechte 

und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person nicht überwiegen. Aus Gründen 

der Klarheit sollte der Europäische 

Datenschutzausschuss umfassende 

Leitlinien zur Definition von 

„berechtigtem Interesse“ festlegen. Die 

Verarbeitung ist besonders sorgfältig 

abzuwägen, wenn es sich bei der 

betroffenen Person um ein Kind handelt, da 

Kinder besonders schutzwürdig sind. Die 

betroffene Person sollte das Recht haben, 

der Verarbeitung zu widersprechen, ohne 

dass ihr dadurch Kosten entstehen. Aus 

Transparenzgründen sollte der für die 

Verarbeitung Verantwortliche verpflichtet 

werden, seine berechtigten Interessen 

gegenüber der betroffenen Person 

ausdrücklich darzulegen und diese 

außerdem zu dokumentieren und die 

betroffene Person über ihr 
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bei Verarbeitungen durch Behörden, die 

diese in Erfüllung ihrer Aufgaben 

vornehmen. 

Widerspruchsrecht zu belehren. Da es dem 

Gesetzgeber obliegt, per Gesetz die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von 

Daten durch Behörden zu schaffen, greift 

dieser Rechtfertigungsgrund nicht bei 

Verarbeitungen durch Behörden, die diese 

in Erfüllung ihrer Aufgaben vornehmen. 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 40 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten für andere Zwecke sollte nur 

zulässig sein, wenn diese mit den 

Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben 

wurden, vereinbar sind, beispielsweise 

dann, wenn die Verarbeitung für 

historische oder statistische Zwecke oder 

zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung erforderlich ist. Ist der andere 

Zweck nicht mit dem ursprünglichen 

Zweck, für den die Daten erhoben wurden, 

vereinbar, muss der für die Verarbeitung 

Verantwortliche hierfür die Einwilligung 

der betroffenen Person einholen oder die 

Verarbeitung auf einen anderen 

Rechtmäßigkeitsgrund stützen, der sich 

beispielsweise aus dem Unionsrecht oder 

dem Recht des Mitgliedstaats, dem der für 

die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt, ergibt. In jedem Fall sollte 

gewährleistet sein, dass die in dieser 

Verordnung niedergelegten Grundsätze 

angewandt werden und die betroffene 

Person über diese anderen Zwecke 

unterrichtet wird. 

(40) Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten für andere Zwecke sollte nur 

zulässig sein, wenn diese mit den 

Zwecken, für die sie ursprünglich erhoben 

wurden, vereinbar sind, beispielsweise 

dann, wenn die Verarbeitung für 

historische, statistische oder 

wissenschaftliche Zwecke erforderlich ist. 

Ist der andere Zweck nicht mit dem 

ursprünglichen Zweck, für den die Daten 

erhoben wurden, vereinbar, muss der für 

die Verarbeitung Verantwortliche hierfür 

die Einwilligung der betroffenen Person 

einholen. In jedem Fall sollte gewährleistet 

sein, dass die in dieser Verordnung 

niedergelegten Grundsätze angewandt 

werden und die betroffene Person über 

diese anderen Zwecke unterrichtet wird. 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 40 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (40a) Die Verarbeitung von Daten in dem 

für Elektrizitäts- oder 

Erdgasunternehmen oder für 

Verteilernetzbetreiber im Sinne der 

Richtlinie 2009/72/EG und der Richtlinie 

2009/73/EG unbedingt erforderlichen 

Ausmaß, um den Anforderungen an ihre 

Systeme und Netze sowie den 

operationellen Erfordernissen gerecht 

werden zu können, oder die Umsetzung 

von Laststeuerung, eines 

Energiemanagements oder von 

Energieeffizienzprogrammen sollte 

gestattet sein, vorausgesetzt das 

Elektrizitäts- oder Erdgasunternehmen 

oder der Verteilernetzbetreiber hat den 

Auftragsverarbeiter vertraglich dazu 

verpflichtet, die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen zu erfüllen. 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 41 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Personenbezogene Daten, die ihrem 

Wesen nach besonders sensibel und 

anfällig für eine Verletzung von 

Grundrechten oder der Privatsphäre sind, 

bedürfen eines besonderen Schutzes. 

Derartige Daten dürfen nicht ohne 

ausdrückliche Einwilligung der 

betroffenen Person verarbeitet werden. 

Ausnahmen von diesem Verbot sollten im 

Bedarfsfall jedoch ausdrücklich 

vorgesehen werden, insbesondere wenn die 

Verarbeitung im Rahmen rechtmäßiger 

Tätigkeiten bestimmter Vereinigungen 

oder Stiftungen vorgenommen wird, die 

sich für die Ausübung von Grundfreiheiten 

einsetzen. 

(41) Personenbezogene Daten, die ihrem 

Wesen nach besonders sensibel und 

anfällig für eine Verletzung von 

Grundrechten oder der Privatsphäre sind, 

bedürfen eines besonderen Schutzes. 

Derartige Daten dürfen nicht ohne in 

Kenntnis der Sachlage erteilte 
Einwilligung der betroffenen Person 

verarbeitet werden. Ausnahmen von 

diesem Verbot sollten im Bedarfsfall 

jedoch ausdrücklich vorgesehen werden, 

insbesondere wenn die Verarbeitung im 

Rahmen rechtmäßiger Tätigkeiten 

bestimmter Vereinigungen oder Stiftungen 

vorgenommen wird, die sich für die 

Ausübung von Grundfreiheiten der 

jeweiligen betroffenen Personen 
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einsetzen. 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 45 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(45) Kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche anhand der von ihm 

verarbeiteten Daten eine natürliche Person 

nicht bestimmen, sollte er nicht verpflichtet 

sein, zur bloßen Einhaltung einer 

Vorschrift dieser Verordnung zusätzliche 

Daten einzuholen, um die betroffene 

Person zu bestimmen. Macht die betroffene 

Person von ihrem Auskunftsrecht 

Gebrauch, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche das Recht haben, bei der 

betroffenen Person weitere Informationen 

einzuholen, die ihn in die Lage versetzen, 

die von der betreffenden Person gesuchten 

personenbezogenen Daten zu lokalisieren. 

(45) Kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche anhand der von ihm 

verarbeiteten Daten eine natürliche Person 

nicht bestimmen, sollte er nicht verpflichtet 

sein, zur bloßen Einhaltung einer 

Vorschrift dieser Verordnung zusätzliche 

Daten einzuholen, um die betroffene 

Person zu bestimmen. Macht die betroffene 

Person von ihrem Auskunftsrecht 

Gebrauch, sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche das Recht haben, bei der 

betroffenen Person weitere Informationen 

einzuholen, die ihn in die Lage versetzen, 

die von der betreffenden Person gesuchten 

personenbezogenen Daten zu lokalisieren. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche 

sollte sich nicht auf einen möglichen 

Mangel an Informationen berufen, um 

einen Antrag auf Auskunft abzulehnen, 

wenn die betroffene Person diese 

Informationen bereitstellen kann, um 

einen solchen Zugriff zu ermöglichen. 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 48 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(48) Die Grundsätze von Treu und Glauben 

und Transparenz bei der Verarbeitung 

setzen voraus, dass die betroffene Person 

insbesondere über die Existenz des 

Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke, 

die Speicherfrist, das Recht auf Auskunft 

sowie das Recht auf Berichtigung und 

(48) Die Grundsätze von Treu und Glauben 

und Transparenz bei der Verarbeitung 

setzen voraus, dass die betroffene Person 

insbesondere über die Existenz des 

Verarbeitungsvorgangs und seine Zwecke, 

die Speicherfrist und die Kriterien, nach 

denen diese Speicherfrist festgesetzt wird, 
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Löschung der Daten und das 

Beschwerderecht informiert wird. Werden 

die Daten bei der betroffenen Person 

erhoben, sollte dieser darüber hinaus 

mitgeteilt werden, ob sie verpflichtet ist, 

die Daten bereitzustellen, und welche 

Folgen eine Zurückhaltung der Daten nach 

sich ziehen würde. 

das Recht auf Auskunft sowie das Recht 

auf Berichtigung und Löschung der Daten 

und das Beschwerderecht informiert wird. 

Werden die Daten bei der betroffenen 

Person erhoben, sollte dieser darüber 

hinaus mitgeteilt werden, ob sie 

verpflichtet ist, die Daten bereitzustellen, 

und welche Folgen eine Zurückhaltung der 

Daten nach sich ziehen würde. 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 49 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(49) Die Unterrichtung einer betroffenen 

Person, dass sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet 

werden, sollte zum Zeitpunkt der Erhebung 

erfolgen oder für den Fall, dass die Daten 

nicht bei ihr erhoben werden, innerhalb 

einer angemessenen Frist, die sich nach 

dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die 

Daten rechtmäßig an einen anderen 

Empfänger weitergegeben werden dürfen, 

sollte die betroffene Person bei der 

erstmaligen Weitergabe der Daten an 

diesen Empfänger darüber aufgeklärt 

werden. 

(49) Die Unterrichtung einer betroffenen 

Person, dass sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet 

werden, sollte zum Zeitpunkt der Erhebung 

erfolgen oder für den Fall, dass die Daten 

nicht bei ihr erhoben werden, innerhalb 

einer angemessenen Frist, die sich nach 

dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die 

Daten ohne die Zustimmung oder erneute 

Zustimmung der betroffenen Person 
rechtmäßig an einen anderen Empfänger 

weitergegeben werden dürfen, sollte die 

betroffene Person, sofern sie dies verlangt, 

bei der erstmaligen Weitergabe der Daten 

an diesen Empfänger darüber aufgeklärt 

werden. 

Begründung 

Wenn Daten rechtmäßig an einen anderen Empfänger weitergegeben werden, sollte sich eine 

routinemäßige diesbezügliche Information der betroffenen Person erübrigen. Dies könnte 

nämlich unerwünschte Folgen haben, wie die, dass die betroffene Person ihre Einwilligung 

zur rechtmäßigen Verarbeitung der Daten zurückzieht, oder schlimmer, dass durch die 

Gewöhnung die Aufmerksamkeit der Betroffenen für Informationen betreffend den Status 

ihrer persönlichen Daten erlischt. 
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Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 51 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht 

hinsichtlich der Daten, die bei ihr erhoben 

worden sind, besitzen und dieses Recht 

problemlos wahrnehmen können, um sich 

von der Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung 

überzeugen zu können. Jede betroffene 

Person sollte daher ein Anrecht darauf 

haben zu wissen und zu erfahren, zu 

welchen Zwecken die Daten verarbeitet 

werden, wie lange sie gespeichert werden, 

wer die Empfänger der Daten sind, nach 

welcher Logik die Daten verarbeitet 

werden und welche Folgen eine solche 

Verarbeitung haben kann, zumindest in 

Fällen, in denen die Verarbeitung auf 

Profiling basiert. Dabei dürfen die 

Grundrechte und Grundfreiheiten anderer 

Personen, etwa das Geschäftsgeheimnis 

oder die Rechte an geistigem Eigentum 

und insbesondere das Urheberrecht an 

Software, nicht angetastet werden. Dies 

darf jedoch nicht dazu führen, dass der 

betroffenen Person jegliche Auskunft 

verweigert wird. 

(51) Jede Person sollte ein Auskunftsrecht 

hinsichtlich der personenbezogenen Daten, 

die bei ihr erhoben worden sind, besitzen 

und dieses Recht problemlos wahrnehmen 

können, um sich von der Rechtmäßigkeit 

ihrer Verarbeitung überzeugen zu können. 

Jede betroffene Person sollte daher ein 

Anrecht darauf haben, zu wissen und zu 

erfahren, zu welchen Zwecken die 

personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden, wie lange sie gespeichert werden, 

wer die Empfänger der 

personenbezogenen Daten sind, nach 

welcher Logik die personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden und welche 

Folgen eine solche Verarbeitung haben 

kann. Dabei dürfen die Grundrechte und 

Grundfreiheiten anderer Personen, etwa 

das Geschäftsgeheimnis oder die Rechte an 

geistigem Eigentum, beispielsweise in 

Bezug auf das Urheberrecht an Software, 

nicht angetastet werden. Dies darf jedoch 

nicht dazu führen, dass der betroffenen 

Person jegliche Auskunft verweigert wird. 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 52 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(52) Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche sollte alle vertretbaren 

Mittel nutzen, um die Identität einer 

Auskunft suchenden betroffenen Person 

zu überprüfen, insbesondere im Rahmen 

von Online-Diensten und im Falle von 

Online-Kennungen. Ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher sollte 

(52) Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche sollte im Rahmen des 

angebotenen Produkts oder Dienstes oder 

anderenfalls im Rahmen der Beziehung 

zwischen ihm und der betroffenen Person 

und unter Einbeziehung der Sensitivität 

der zu verarbeitenden personenbezogenen 

Daten alle vertretbaren Mittel nutzen, um 
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personenbezogene Daten nicht nur deshalb 

speichern, um auf mögliche Ansuchen 

reagieren zu können. 

die Echtheit des Ersuchens einer Person 

um Zugang zu überprüfen, insbesondere 

im Rahmen von Online-Diensten und im 

Falle von Online-Kennungen. Ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher sollte 

personenbezogene Daten nicht nur deshalb 

speichern und auch nicht dazu gezwungen 

werden, derartige Daten zu erfassen, um 

auf mögliche Ansuchen reagieren zu 

können. 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 53 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (53a) Eine betroffene Person sollte 

jederzeit die Möglichkeit haben, eine 

pauschale Einwilligung in die 

Verwendung ihrer persönlichen Daten für 

historische, statistische oder 

wissenschaftliche Forschungszwecke zu 

geben und diese Einwilligung jederzeit 

zurückzuziehen. 

Begründung 

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 

biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 

and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 

purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 

scientists to perform research. The option of broad consent given to a data subject at their 

first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 

to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 

practical solution for protecting and fostering public health research. 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 58 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(58) Eine natürliche Person braucht sich (58) Eine natürliche Person braucht sich 
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keiner Maßnahme unterwerfen lassen, die 

auf Profiling im Wege der automatischen 

Datenverarbeitung basiert. Eine solche 

Maßnahme sollte allerdings erlaubt sein, 

wenn sie ausdrücklich per Gesetz 

genehmigt wurde, bei Abschluss oder in 

Erfüllung eines Vertrags durchgeführt wird 

oder wenn die betroffene Person ihre 

Einwilligung hierzu erteilt hat. In jedem 

Fall sollte eine solche Verarbeitung mit 

angemessenen Garantien verbunden 

werden wie der Unterrichtung der 

betroffenen Person oder dem Anspruch auf 

direkten persönlichen Kontakt sowie dem 

generellen Ausschluss von Kindern von 

einer solchen Maßnahme. 

keiner Maßnahme unterwerfen zu lassen, 

die auf Profiling im Wege der 

automatischen Datenverarbeitung basiert 

und die für sie rechtliche Folgen nach 

sich zieht oder sie erheblich 

beeinträchtigt. Die tatsächlichen 

Auswirkungen sollten graduell 

vergleichbar sein mit den rechtlichen 

Auswirkungen, um in den 

Geltungsbereich dieser Verordnung zu 

fallen. Dies trifft auf Maßnahmen im 

Zusammenhang mit kommerzieller 

Kommunikation, wie beispielsweise im 

Bereich des Managements von 

Kundenbeziehungen oder der 

Kundenakquisition, nicht zu. Eine 

Maßnahme, die auf Profiling im Wege der 

automatischen Datenverarbeitung basiert 

und die für eine natürliche Person 

rechtliche Folgen nach sich zieht oder sie 

erheblich beeinträchtigt, sollte allerdings 

erlaubt sein, wenn sie ausdrücklich per 

Gesetz genehmigt wurde, bei Abschluss 

oder in Erfüllung eines Vertrags 

durchgeführt wird oder wenn die 

betroffene Person ihre Einwilligung hierzu 

erteilt hat. In jedem Fall sollte eine solche 

Verarbeitung mit angemessenen Garantien 

verbunden werden wie der Unterrichtung 

der betroffenen Person oder dem Anspruch 

auf direkten persönlichen Kontakt sowie 

dem generellen Ausschluss von Kindern 

von einer solchen Maßnahme. 

Begründung 

Mit dieser Änderung wird klargestellt, dass kommerzielle Kommunikation wie beispielsweise 

im Bereich des Managements von Kundenbeziehungen oder der Kundenakquisition eine 

natürliche Person nicht im Sinne von Artikel 20 Absatz 1 erheblich beeinträchtigt. Die 

tatsächlichen Auswirkungen müssen graduell mit den rechtlichen Auswirkungen vergleichbar 

sein, um unter diese Bestimmung zu fallen. 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 60 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(60) Die Verantwortung und Haftung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen für 

jedwede durch diesen oder in dessen 

Auftrag erfolgende Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollte umfassend 

geregelt werden. Insbesondere sollte der 

für die Verarbeitung Verantwortliche dafür 

Sorge tragen, dass jeder 

Verarbeitungsvorgang im Einklang mit 

dieser Verordnung steht, und er sollte dies 

auch nachweisen müssen. 

(60) Die Verantwortung und Haftung des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen für 

jedwede durch diesen oder in dessen 

Auftrag erfolgende Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollte zur 

Sicherstellung der Rechenschaftspflicht 

allgemein geregelt werden. Insbesondere 

sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dafür Sorge tragen, dass 

jeder Verarbeitungsvorgang im Einklang 

mit dieser Verordnung steht, und er sollte 

dies auch nachweisen müssen. Eine 

Datenverarbeitung, die anderweitig nicht 

notwendig wäre, darf nicht allein mit dem 

Zweck durchgeführt werden, dieser 

Verpflichtung nachzukommen. 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 61 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(61) Zum Schutz der in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

bestehenden Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Personen ist es erforderlich, 

dass geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen sowohl bei 

der Konzipierung der 

Verarbeitungsvorgänge als auch zum 

Zeitpunkt der Verarbeitung getroffen 

werden, damit die Anforderungen dieser 

Verordnung erfüllt werden. Um die 

Einhaltung dieser Anforderungen 

sicherzustellen und nachzuweisen, sollte 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

interne Strategien festlegen und geeignete 
Maßnahmen ergreifen, die insbesondere 

dem Grundsatz des Datenschutzes durch 

Technik (data protection by design) und 

durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen (data protection by 

(61) Um den Erwartungen der 

Verbraucher und Unternehmen bezüglich 

des Schutzes der in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

bestehenden Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Personen Rechnung zu tragen, 

sollten geeignete organisatorische 

Maßnahmen sowohl bei der Konzipierung 

der Verarbeitungsvorgänge und ihrer 

zugrunde liegenden Technologien als 

auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung 

getroffen werden, damit die Anforderungen 

dieser Verordnung erfüllt werden. 

Maßnahmen, die eine verbesserte 

Unterrichtung der Verbraucher und eine 

Erleichterung der Auswahl zum Ziel 

haben, sollten durch eine 

branchenübergreifende Zusammenarbeit 

und die Förderung innovativer 

Lösungsansätze, Produkte und 
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default) Genüge tun. Dienstleistungen angeregt werden. Der 
Grundsatz des Datenschutzes durch 

Technik bezieht den Datenschutz und die 

Wahrung der Privatsphäre in die 

Entwicklung von Produkten und 

Dienstleistungen mittels technischer und 

organisatorischer Mittel mit ein. Bei der 

Verwendung datenschutzfreundlicher 
Voreinstellungen werden Produkte und 

Dienstleistungen standardmäßig so 

konfiguriert, dass die Verarbeitung und 

insbesondere die Weitergabe 

personenbezogener Daten eingeschränkt 

ist. Vor allem personenbezogene Daten 

sollten nicht standardmäßig an eine 

unbegrenzte Zahl von Personen 

weitergegeben werden. 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 61 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (61a) Mit dieser Verordnung soll 

Unternehmen nahegelegt werden, 

betriebsinterne Programme zu entwickeln, 

mit denen die Verarbeitungstätigkeiten 

ermittelt werden können, von denen 

aufgrund ihrer Natur, ihres 

Anwendungsbereichs oder ihrer 

Bestimmungszwecke mögliche Gefahren 

für die Rechte und Freiheiten der von 

diesen Tätigkeiten betroffenen Personen 

ausgehen, und geeignete 

Datenschutzmechanismen einzurichten 

und innovative Lösungen auf dem Gebiet 

des „eingebauten Datenschutzes“ sowie 

Techniken zur Verbesserung des 

Datenschutzes zu entwickeln. Die 

Unternehmen würden dann öffentlich 

und proaktiv die Einhaltung der 

Vorschriften und des Geistes dieser 

Verordnung darlegen und somit das 

Vertrauen der europäischen Bürgerinnen 

und Bürger erhöhen. Die 
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Rechenschaftspflicht von Unternehmen 

bezüglich des Schutzes 

personenbezogener Daten kann ein 

Unternehmen jedoch nicht von den in 

dieser Verordnung festgelegten Pflichten 

befreien.  

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 62 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(62) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten 

der betroffenen Personen sowie zur 

Klärung der Verantwortung und der 

Haftung der für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters bedarf es – auch mit 

Blick auf die Überwachungs- und 

sonstigen Maßnahmen von 

Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung 

der Verantwortlichkeiten durch diese 

Verordnung, insbesondere für Fälle, in 

denen ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke, 

-bedingungen und -mittel gemeinsam mit 

anderen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen festlegt oder ein 

Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

durchgeführt wird. 

(62) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten 

der betroffenen Personen sowie zur 

Klärung der Verantwortung und der 

Haftung der für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und des 

Auftragsverarbeiters bedarf es – auch mit 

Blick auf die Überwachungs- und 

sonstigen Maßnahmen von 

Aufsichtsbehörden – einer klaren Zuteilung 

der Verantwortlichkeiten durch diese 

Verordnung, insbesondere für Fälle, in 

denen ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher die Verarbeitungszwecke 

gemeinsam mit anderen für die 

Verarbeitung Verantwortlichen festlegt 

oder ein Verarbeitungsvorgang im Auftrag 

eines für die Verarbeitung 

Verantwortlichen durchgeführt wird. 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 65 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(65) Zum Nachweis der Einhaltung der in 

dieser Verordnung festgelegten 

Bestimmungen sollte der für die 

Verarbeitung Verantwortliche jeden 

Verarbeitungsvorgang dokumentieren. 

(65) Zum Nachweis der Einhaltung der in 

dieser Verordnung festgelegten 

Bestimmungen sollte der für die 

Verarbeitung Verantwortliche jeden 

Verarbeitungsvorgang in eigener 
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Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche 

und jeder Auftragsverarbeiter sollte 

verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 

zusammenzuarbeiten und dieser auf 

Verlangen die entsprechende 

Dokumentation vorzulegen, damit die 

betreffenden Verarbeitungsvorgänge 

anhand dieser Unterlagen kontrolliert 

werden können. 

Verantwortung dokumentieren. Jeder für 

die Verarbeitung Verantwortliche sollte 

verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde 

zusammenzuarbeiten und dieser auf 

Verlangen die entsprechende 

Dokumentation vorzulegen, damit die 

betreffenden Verarbeitungsvorgänge 

anhand dieser Unterlagen kontrolliert 

werden können. 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 66 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(66) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 

und zur Vorbeugung gegen eine gegen 

diese Verordnung verstoßende 

Verarbeitung sollte der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter die mit der 

Verarbeitung verbundenen Risiken 

ermitteln und Maßnahmen zu deren 

Eindämmung ergreifen. Diese Maßnahmen 

müssen unter Berücksichtigung des 

Standes der Technik und der dabei 

anfallenden Kosten ein Schutzniveau 

gewährleisten, das den von der 

Verarbeitung ausgehenden Risiken und der 

Art der zu schützenden personenbezogenen 

Daten angemessen ist. Die Kommission 

sollte bei der Festlegung technischer 

Standards und organisatorischer 

Maßnahmen zur Gewährleistung der 

Sicherheit der Verarbeitung die 

technologische Neutralität, die 

Interoperabilität sowie Innovationen 

fördern und gegebenenfalls mit 

Drittländern zusammenarbeiten. 

(66) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 

und zur Vorbeugung gegen eine gegen 

diese Verordnung verstoßende 

Verarbeitung sollte der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter die mit der 

Verarbeitung verbundenen Risiken 

ermitteln und Maßnahmen zu deren 

Eindämmung ergreifen. Aufgrund der 

besonderen Sensibilität dieser Daten sollte 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter insbesondere 

den mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten der betroffenen 

Person verbundenen höheren Risiken 

gebührend Rechnung tragen. Diese 

Maßnahmen müssen unter 

Berücksichtigung des Standes der Technik 

und der dabei anfallenden Kosten ein 

Schutzniveau gewährleisten, das den von 

der Verarbeitung ausgehenden Risiken und 

der Art der zu schützenden 

personenbezogenen Daten angemessen ist. 

Bei der Festlegung technischer Standards 

und organisatorischer Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Sicherheit der 

Verarbeitung sollten die technologische 

Neutralität, die Interoperabilität sowie 

Innovationen sowie gegebenenfalls die 

Zusammenarbeit mit Drittländern 
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gefördert werden. 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 67 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(67) Eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten kann erhebliche 

wirtschaftliche Schäden und soziale 

Nachteile einschließlich des 

Identitätsbetrugs für die betroffene Person 

nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig 

und angemessen reagiert wird. Deshalb 

sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche nach Bekanntwerden einer 

derartigen Verletzung die 

Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 

Verzögerung – falls möglich binnen 24 

Stunden – davon in Kenntnis setzen. Falls 

die Benachrichtigung nicht binnen 24 

Stunden erfolgen kann, sollten in ihr die 

Gründe für die Verzögerung angegeben 

werden müssen. Natürliche Personen, für 

die eine derartige Verletzung des Schutzes 

ihrer personenbezogenen Daten nachteilige 

Auswirkungen haben könnte, sollten ohne 

unangemessene Verzögerung 

benachrichtigt werden, damit sie die 

erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 

treffen können. Die Auswirkungen einer 

solchen Verletzung sollten als nachteilig 

für den Schutz der personenbezogenen 

Daten oder der Privatsphäre einer 

natürlichen Person angesehen werden, 

wenn sie zum Beispiel einen 

Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 

physische Schädigung, eine erhebliche 

Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 

haben. Die Benachrichtigung sollte eine 

Beschreibung der Art der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten sowie 

an die betroffene Person gerichtete 

Empfehlungen zur Minderung etwaiger 

negativer Auswirkungen dieser Verletzung 

(67) Eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten kann erhebliche 

wirtschaftliche Schäden und soziale 

Nachteile einschließlich des 

Identitätsbetrugs für die betroffene Person 

nach sich ziehen, wenn nicht rechtzeitig 

und angemessen reagiert wird. Deshalb 

sollte der für die Verarbeitung 

Verantwortliche nach Bekanntwerden einer 

derartigen Verletzung die 

Aufsichtsbehörde ohne unangemessene 

Verzögerung davon in Kenntnis setzen. 

Falls die Benachrichtigung nicht innerhalb 

einer angemessenen Frist erfolgen kann, 

sollten in ihr die Gründe für die 

Verzögerung angegeben werden müssen. 

Natürliche Personen, für die eine derartige 

Verletzung des Schutzes ihrer 

personenbezogenen Daten nachteilige 

Auswirkungen haben könnte, sollten ohne 

unangemessene Verzögerung 

benachrichtigt werden, damit sie die 

erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 

treffen können. Die Auswirkungen einer 

solchen Verletzung sollten als nachteilig 

für den Schutz der personenbezogenen 

Daten oder der Privatsphäre einer 

natürlichen Person angesehen werden, 

wenn sie zum Beispiel einen 

Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 

physische Schädigung, eine erhebliche 

Demütigung oder Rufschädigung zur Folge 

haben. Die Benachrichtigung sollte eine 

Beschreibung der Art der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten sowie 

an die betroffene Person gerichtete 

Empfehlungen zur Minderung etwaiger 

negativer Auswirkungen dieser Verletzung 
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beinhalten. Die Benachrichtigung der 

betroffenen Person sollte stets so rasch wie 

nach allgemeinem Ermessen möglich, in 

enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde 

und nach Maßgabe der von dieser oder von 

anderen zuständigen Behörden (z.B. 

Strafverfolgungsbehörden) erteilten 

Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 

Person das Risiko eines unmittelbaren 

Schadens für sich klein halten kann, bedarf 

es beispielsweise ihrer sofortigen 

Benachrichtigung, wohingegen eine 

längere Benachrichtigungsfrist 

gerechtfertigt sein kann, wenn es darum 

geht, geeignete Maßnahmen gegen 

fortlaufende oder ähnliche Verletzungen 

der Datensicherheit zu ergreifen. 

beinhalten. Die Benachrichtigung der 

betroffenen Person sollte stets so rasch wie 

nach allgemeinem Ermessen möglich, in 

enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde 

und nach Maßgabe der von dieser oder von 

anderen zuständigen Behörden (z.B. 

Strafverfolgungsbehörden) erteilten 

Weisungen erfolgen. Damit eine betroffene 

Person das Risiko eines unmittelbaren 

Schadens für sich klein halten kann, bedarf 

es beispielsweise ihrer sofortigen 

Benachrichtigung, wohingegen eine 

längere Benachrichtigungsfrist 

gerechtfertigt sein kann, wenn es darum 

geht, geeignete Maßnahmen gegen 

fortlaufende oder ähnliche Verletzungen 

der Datensicherheit zu ergreifen. 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 70 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(70) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren 

Verarbeitungen personenbezogener Daten 

bei den Aufsichtsbehörden generell 

meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit 

einem bürokratischen und finanziellen 

Aufwand verbunden und hat doch 

keineswegs in allen Fällen zu einem 

besseren Schutz personenbezogener Daten 

geführt. Diese unterschiedslose allgemeine 

Meldepflicht sollte daher abgeschafft und 

durch wirksame Verfahren und 

Mechanismen ersetzt werden, die sich 

stattdessen vorrangig mit jenen 

Verarbeitungsvorgängen befassen, die 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 

oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die 

Rechte und Freiheiten betroffener Personen 

bergen können. In derartigen Fällen sollte 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter vor der 

Verarbeitung eine Datenschutz-

Folgenabschätzung durchführen, die sich 

(70) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren 

Verarbeitungen personenbezogener Daten 

bei den Aufsichtsbehörden generell 

meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit 

einem bürokratischen und finanziellen 

Aufwand verbunden und hat doch 

keineswegs in allen Fällen zu einem 

besseren Schutz personenbezogener Daten 

geführt. Diese unterschiedslose allgemeine 

Meldepflicht sollte daher abgeschafft und 

durch wirksame Verfahren und 

Mechanismen ersetzt werden, die sich 

stattdessen vorrangig mit jenen 

Verarbeitungsvorgängen befassen, die 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 

oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die 

Rechte und Freiheiten betroffener Personen 

bergen können. In derartigen Fällen sollte 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

vor der Verarbeitung eine Datenschutz-

Folgenabschätzung durchführen, die sich 

insbesondere mit den Maßnahmen, 
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insbesondere mit den Maßnahmen, 

Garantien und Verfahren befasst, durch die 

der Schutz personenbezogener Daten 

sichergestellt und die Einhaltung der 

Bestimmungen dieser Verordnung 

nachgewiesen werden sollen. 

Garantien und Verfahren befasst, durch die 

der Schutz personenbezogener Daten 

sichergestellt und die Einhaltung der 

Bestimmungen dieser Verordnung 

nachgewiesen werden sollen. 

Begründung 

Es sollte Aufgabe der für die Verarbeitung Verantwortlichen sein, die Auswirkung auf die 

Privatsphäre zu beurteilen, da sie auch den Zweck der Verarbeitung bestimmen. 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 70 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (70a) Mit Richtlinie 2002/58/EG werden 

für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Zusammenhang mit der 

Bereitstellung öffentlich verfügbarer 

elektronischer Kommunikationsdienste in 

öffentlichen Kommunikationsnetzen in 

der Europäischen Union Verpflichtungen 

für die Berichterstattung über die 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten festgelegt. 

Stellen Anbieter öffentlich verfügbarer 

elektronischer Kommunikationsdienste 

auch andere Dienste bereit, gelten für sie 

weiterhin die Meldepflichten für 

Datenschutzverletzungen der Richtlinie 

2002/58/EG und nicht dieser Verordnung. 

Solche Anbieter sollten einer einzigen 

Regelung zur Anzeige von Verstößen 

unterliegen, die sowohl für 

personenbezogene Daten gilt, die sie in 

Verbindung mit der Bereitstellung eines 

öffentlich zugänglichen elektronischen 

Kommunikationsdienstes verarbeiten, als 

auch für sonstige personenbezogene 

Daten, für deren Verarbeitung sie 

verantwortlich sind.  
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Begründung 

Für die Anbieter von öffentlichen Kommunikationsdiensten sollte es eine einzige Regelung zur 

Anzeige von Verstößen im Zusammenhang mit den von ihnen verarbeiteten Daten geben und 

nicht mehrere Regelungen, die von der Art des angebotenen Dienstes abhängen. Dies würde 

gleiche Ausgangsbedingungen für die Beteiligten der Branche garantieren. 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 76 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(76) Verbände oder andere Vertreter 

bestimmter Kategorien von für die 

Verarbeitung Verantwortlichen sollten 

ermutigt werden, im Einklang mit dieser 

Verordnung stehende Verhaltenskodizes zu 

erstellen, um eine wirksame Anwendung 

dieser Verordnung zu erleichtern, bei der 

den Eigenheiten der in bestimmten 

Sektoren erfolgenden Verarbeitungen 

Rechnung getragen wird. 

(76) Verbände oder andere Vertreter 

bestimmter Kategorien von für die 

Verarbeitung Verantwortlichen sollten 

ermutigt werden, im Einklang mit dieser 

Verordnung stehende Verhaltenskodizes zu 

erstellen, um eine wirksame Anwendung 

dieser Verordnung zu erleichtern, bei der 

den Eigenheiten der in bestimmten 

Sektoren erfolgenden Verarbeitungen 

Rechnung getragen wird. Derartige 

Verhaltenskodizes sollten ein Handeln der 

Unternehmen in Übereinstimmung mit 

dieser Verordnung vereinfachen. 

Begründung 

Es sollte klargestellt werden, dass solche Verhaltenskodizes vorteilhaft für die Unternehmen 

sind und keine Geste, der mit einer geringeren Aufsicht vonseiten der Datenschutzbehörden 

begegnet werden muss. 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 77 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(77) Um die Transparenz zu erhöhen und 

die Einhaltung dieser Verordnung zu 

verbessern, sollte angeregt werden, dass 

Zertifizierungsmechanismen sowie 

Datenschutzsiegel und –prüfzeichen 

eingeführt werden, die den betroffenen 

(77) Um die Transparenz zu erhöhen und 

die Einhaltung dieser Verordnung zu 

verbessern, sollte angeregt werden, dass 

Zertifizierungsmechanismen sowie 

Datenschutzsiegel und –prüfzeichen 

eingeführt werden, die den betroffenen 
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Personen einen raschen Überblick über das 

Datenschutzniveau einschlägiger 

Erzeugnisse und Dienstleistungen 

ermöglichen. 

Personen einen raschen, zuverlässigen und 

überprüfbaren Überblick über das 

Datenschutzniveau einschlägiger 

Erzeugnisse und Dienstleistungen 

ermöglichen. 

Begründung 

Solcherlei Werkzeuge müssen gründlich getestet und es müssen Lehren aus den Erfolgen und 

Misserfolgen dieses Ansatzes gezogen werden. 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 80 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(80) Die Kommission kann mit Wirkung 

für die gesamte Union beschließen, dass 

bestimmte Drittländer oder bestimmte 

Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines 

Drittlands oder eine internationale 

Organisation einen angemessenen 

Datenschutz bieten, und auf diese Weise in 

Bezug auf die Drittländer und 

internationalen Organisationen, die für 

fähig gehalten werden, einen solchen 

Schutz zu bieten, in der gesamten Union 

für Rechtssicherheit und eine einheitliche 

Rechtsanwendung sorgen. In derartigen 

Fällen dürfen personenbezogene Daten 

ohne weitere Genehmigung an diese 

Länder übermittelt werden. 

(80) Die Kommission kann mit Wirkung 

für die gesamte Union beschließen, dass 

bestimmte Drittländer oder bestimmte 

Gebiete oder Verarbeitungssektoren eines 

Drittlands oder eine internationale 

Organisation einen angemessenen 

Datenschutz bieten, und auf diese Weise in 

Bezug auf die Drittländer und 

internationalen Organisationen, die für 

fähig gehalten werden, einen solchen 

Schutz zu bieten, in der gesamten Union 

für Rechtssicherheit und eine einheitliche 

Rechtsanwendung sorgen. In derartigen 

Fällen dürfen personenbezogene Daten 

ohne weitere Genehmigung an diese 

Länder übermittelt werden. Die 

Kommission kann sich, nach 

Benachrichtigung und Abgabe einer 

vollständigen Begründung an das 

Drittland, auch für die Aufhebung eines 

solchen Beschlusses entscheiden. 

Begründung 

Es wäre unlogisch zu denken, dass sich die Datenschutzsituation in solch einem Drittland 

nicht anschließend verschlechtern kann. 

 

Änderungsantrag 51 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 84 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(84) Die dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter offen stehende 

Möglichkeit, auf die von der Kommission 

oder einer Aufsichtsbehörde erlassenen 

Standard-Datenschutzklauseln 

zurückzugreifen, sollte den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder den 

Auftragsverarbeiter keinesfalls daran 

hindern, die Standard-Datenschutzklauseln 

auch in umfangreicheren Verträgen zu 

verwenden oder ihnen weitere Klauseln 

hinzuzufügen, solange letztere weder 

mittelbar noch unmittelbar im Widerspruch 

zu den von der Kommission oder einer 

Aufsichtsbehörde erlassenen Standard-

Datenschutzklauseln stehen oder die 

Grundrechte und Freiheiten der betroffenen 

Personen beschneiden. 

(84) Die dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter offen stehende 

Möglichkeit, auf die von der Kommission 

oder einer Aufsichtsbehörde erlassenen 

Standard-Datenschutzklauseln 

zurückzugreifen, sollte den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder den 

Auftragsverarbeiter keinesfalls daran 

hindern, die Standard-Datenschutzklauseln 

auch in umfangreicheren Verträgen zu 

verwenden oder ihnen weitere Klauseln 

hinzuzufügen, solange letztere weder 

mittelbar noch unmittelbar im Widerspruch 

zu den von der Kommission oder einer 

Aufsichtsbehörde erlassenen Standard-

Datenschutzklauseln stehen oder die 

Grundrechte und Freiheiten der betroffenen 

Personen beschneiden. In manchen 

Szenarien kann es angemessen sein, für 

die Verarbeitung Verantwortliche und 

Auftragsverarbeiter dazu anzuregen, 

anhand von zusätzlichen vertraglichen 

Verpflichtungen, welche die Standard-

Datenschutzklauseln ergänzen, noch 

wirksamere Garantien zu bieten. 

Begründung 

Diese Änderung würde Organisationen dazu motivieren, über die rechtlichen 

Basisanforderungen hinauszugehen und Systeme wie Datenschutzsiegel und –zeichen zu 

erfüllen. 

 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 85 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (85a) Eine Gruppe von Unternehmen, die 

verbindliche unternehmensinterne 
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Vorschriften zur Genehmigung vorlegen 

wollen, kann eine Aufsichtsbehörde als 

federführende Behörde vorschlagen. Die 

federführende Behörde sollte die 

Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats sein, 

in dem der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter seine 

Hauptniederlassung hat. 

Begründung 

Die Artikel-29-Datenschutzgruppe hat ein System der gegenseitigen Anerkennung 

verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften eingerichtet (WP 107 vom 14. April 2005). 

Dieses System der gegenseitigen Anerkennung ist auch in diese Verordnung aufzunehmen. 

Die zuständige Behörde sollte nach dem Ort der Hauptniederlassung gemäß Artikel 51 

Absatz 2 der Verordnung bestimmt werden. 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 87 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(87) Diese Ausnahmeregelung sollte 

insbesondere für Datenübermittlungen 

gelten, die zur Wahrung eines wichtigen 

öffentlichen Interesses erforderlich sind, 

beispielsweise für den 

grenzüberschreitenden Datenaustausch 

zwischen Wettbewerbs-, Steuer-, Zoll- 

oder Finanzaufsichtsbehörden, zwischen 

für Angelegenheiten der sozialen 

Sicherheit zuständigen Diensten oder 

zwischen für die Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung und Verfolgung von 

Straftaten zuständigen Behörden. 

(87) Diese Ausnahmeregelung sollte 

insbesondere für Datenübermittlungen 

gelten, die zur Wahrung eines wichtigen 

öffentlichen Interesses erforderlich sind, 

beispielsweise für den 

grenzüberschreitenden Datenaustausch 

zwischen Wettbewerbs-, Steuer-, Zoll- 

oder Finanzaufsichtsbehörden, zwischen 

für Angelegenheiten der sozialen 

Sicherheit zuständigen Diensten, zwischen 

für die Bekämpfung von Betrug im Sport 

zuständigen Einrichtungen oder zwischen 

für die Verhütung, Aufdeckung, 

Untersuchung und Verfolgung von 

Straftaten zuständigen Behörden. Die 

Übermittlung personenbezogener Daten 

aus solch einem wichtigen öffentlichen 

Interesse sollte lediglich für gelegentliche 

Übermittlungen verwendet werden. Es 

muss stets eine einzelfallbezogene 

sorgfältige Bewertung aller Umstände der 

Datenübermittlung vorgenommen 
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werden. 

 

Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 94 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(94) Jede Aufsichtsbehörde sollte mit 

Finanzmitteln, Personal, Räumlichkeiten 

und einer Infrastruktur ausgestattet werden, 

die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, 

auch der Aufgaben im Zusammenhang mit 

der Amtshilfe und Zusammenarbeit mit 

anderen Aufsichtsbehörden in der 

gesamten Union, notwendig und 

angemessen sind. 

(94) Jede Aufsichtsbehörde sollte mit 

Finanzmitteln, Personal – mit besonderem 

Augenmerk auf der Sicherstellung der 

angemessenen technischen Qualifikation 

dieses Personals –, Räumlichkeiten und 

einer Infrastruktur ausgestattet werden, die 

für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, 

auch der Aufgaben im Zusammenhang mit 

der Amtshilfe und Zusammenarbeit mit 

anderen Aufsichtsbehörden in der 

gesamten Union, notwendig und 

angemessen sind. 

Begründung 

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 

data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-

518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 

ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 

authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 

fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 

enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 

independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 

that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 

should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 

Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 

the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 

skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 

facing supervisory authority staff must be recognised and addressed. 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 95 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(95) Die allgemeinen Anforderungen an 

die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sollten 

gesetzlich von jedem Mitgliedstaat geregelt 

werden und insbesondere vorsehen, dass 

diese Mitglieder entweder vom Parlament 

oder von der Regierung des Mitgliedstaats 

ernannt werden; ferner sollten sie 

Bestimmungen über die persönliche 

Eignung der Mitglieder und ihre Stellung 

enthalten. 

(95) Die allgemeinen Anforderungen an 

die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sollten 

gesetzlich von jedem Mitgliedstaat geregelt 

werden und insbesondere vorsehen, dass 

diese Mitglieder entweder vom Parlament 

oder von der Regierung des Mitgliedstaats 

ernannt werden, wobei dafür Sorge 

getragen wird, dass die Möglichkeit der 

politischen Einflussnahme minimiert 

wird; ferner sollten sie Bestimmungen über 

die persönliche Eignung der Mitglieder, die 

Vermeidung von Interessenskonflikten 
und die Stellung der Mitglieder enthalten. 

Begründung 

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 

data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-

518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 

ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 

authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 

fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 

enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 

independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 

that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 

should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 

Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 

the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 

skilled staff, including staff with technical expertise. 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 97 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(97) Findet die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im 

Zusammenhang mit der Tätigkeit einer 

Niederlassung eines für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union in mehr 

als einem Mitgliedstaat statt, sollte eine 

(97) Findet die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in mehr als 

einem Mitgliedstaat statt, sollte eine 

einzige Aufsichtsbehörde für die 

Überwachung der Tätigkeit des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiters in der gesamten 



 

PE496.562v02-00 42/208 AD\927816DE.doc 

DE 

einzige Aufsichtsbehörde für die 

Überwachung der Tätigkeit des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiters in der gesamten 

Union zuständig sein und die 

entsprechenden Beschlüsse fassen, damit 

die einheitliche Anwendung der 

Vorschriften verbessert, Rechtssicherheit 

gewährleistet und der Verwaltungsaufwand 

der für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder Auftragsverarbeiter verringert wird. 

Union zuständig sein und die 

entsprechenden Beschlüsse fassen, damit 

die einheitliche Anwendung der 

Vorschriften verbessert, Rechtssicherheit 

gewährleistet und der Verwaltungsaufwand 

der für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder Auftragsverarbeiter verringert wird. 

Begründung 

Das Prinzip einer zentralen Anlaufstelle sollte konsequent auf alle dem Recht unterliegenden 

für die Verarbeitung Verantwortlichen angewandt werden, ungeachtet dessen, ob sie in der 

EU oder außerhalb der EU ihren Sitz haben. 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 98 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (98a) Ist die Verarbeitung 

personenbezogener Daten Gegenstand 

einer von einer betroffenen Person 

eingereichten Beschwerde, sollte die 

Verantwortung bei der Aufsichtsbehörde 

des Mitgliedstaats liegen, in dem die 

betroffene Person ihren Hauptwohnsitz 

hat, vorausgesetzt es wird das Prinzip 

einer zentralen Anlaufstelle angewendet. 

Reichen betroffene Personen ähnliche 

Beschwerden gegen eine solche 

Verarbeitung bei Aufsichtsbehörden in 

verschiedenen Mitgliedstaaten ein, so liegt 

die Zuständigkeit bei der zuerst 

angerufenen Behörde. 

Begründung 

Es ist angemessen, es der betroffenen Person zu ermöglichen, ihre Verwaltungsanliegen der 

Aufsichtsbehörde in der Nähe ihres Hauptwohnsitzes und im selben Mitgliedstaat 

vorzubringen, in dem sie bei Bedarf auch rechtliche Schritte einleiten kann; dies soll die 

Zugänglichkeit und Kohärenz des Rekurses für die betroffene Person verstärken und den 
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Verwaltungsaufwand verringern. 

 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 105 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(105) Um die einheitliche Anwendung 

dieser Verordnung in der gesamten Union 

sicherzustellen, sollte ein Verfahren zur 

Gewährleistung einer einheitlichen 

Rechtsanwendung (Kohärenz-Verfahren) 

eingeführt werden, das die 

Aufsichtsbehörden verpflichtet, 

untereinander und mit der Kommission 

zusammenzuarbeiten. Dieses Verfahren 

sollte insbesondere dann angewendet 

werden, wenn eine Aufsichtsbehörde 

beabsichtigt, eine Maßnahme in Bezug auf 

Verarbeitungsvorgänge zu treffen, die mit 

dem Angebot von Waren oder 

Dienstleistungen für Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten oder der Beobachtung des 

Verhaltens dieser Personen im 

Zusammenhang stehen oder die den freien 

Verkehr personenbezogener Daten 

erheblich beeinträchtigen könnten. Ferner 

sollte es zur Anwendung kommen, wenn 

eine Aufsichtsbehörde oder die 

Kommission beantragen, dass die 

Angelegenheit im Rahmen des 

Kohärenzverfahrens behandelt wird. 

Dieses Verfahren sollte andere 

Maßnahmen, die die Kommission 

möglicherweise in Ausübung ihrer 

Befugnisse nach den Verträgen trifft, 

unberührt lassen. 

(105) Um die einheitliche Anwendung 

dieser Verordnung in der gesamten Union 

sicherzustellen, sollte ein Verfahren zur 

Gewährleistung einer einheitlichen 

Rechtsanwendung (Kohärenz-Verfahren) 

eingeführt werden, das die 

Aufsichtsbehörden verpflichtet, 

untereinander und mit der Kommission 

zusammenzuarbeiten. Dieses Verfahren 

sollte insbesondere dann angewendet 

werden, wenn die zuständige 

Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine 

Maßnahme in Bezug auf 

Verarbeitungsvorgänge zu treffen, die mit 

dem Angebot von Waren oder 

Dienstleistungen für Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten oder der Beobachtung des 

Verhaltens dieser Personen im 

Zusammenhang stehen oder die den freien 

Verkehr personenbezogener Daten 

erheblich beeinträchtigen könnten. Ferner 

sollte es zur Anwendung kommen, wenn 

eine Aufsichtsbehörde oder die 

Kommission beantragen, dass die 

Angelegenheit im Rahmen des 

Kohärenzverfahrens behandelt wird. 

Dieses Verfahren sollte andere 

Maßnahmen, die die Kommission 

möglicherweise in Ausübung ihrer 

Befugnisse nach den Verträgen trifft, 

unberührt lassen. 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 121 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(121) Für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu 

ausschließlich journalistischen Zwecken 

oder zu künstlerischen oder literarischen 

Zwecken sind Ausnahmen von bestimmten 

Vorschriften dieser Verordnung 

vorzusehen, um das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten mit dem Recht 

auf freie Meinungsäußerung und 

insbesondere dem Recht, Informationen zu 

empfangen und weiterzugeben, wie es 

unter anderem in Artikel 11 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union 

garantiert ist, in Einklang zu bringen. Dies 

sollte insbesondere für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im 

audiovisuellen Bereich sowie in 

Nachrichten- und Pressearchiven gelten. 

Die Mitgliedstaaten sollten deshalb 

Rechtsvorschriften zur Regelung der 

Abweichungen und Ausnahmen erlassen, 

die zum Zwecke der Abwägung zwischen 

diesen Grundrechten notwendig sind. Die 

Mitgliedstaaten sollten solche 

Abweichungen und Ausnahmen in Bezug 

auf die allgemeinen Grundsätze, die 

Rechte der betroffenen Person, den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen und 

den Auftragsverarbeiter, die Übermittlung 

von Daten in Drittländer oder an 

internationale Organisationen, die 

unabhängigen Aufsichtsbehörden sowie 

in Bezug auf die Zusammenarbeit und die 

einheitliche Rechtsanwendung regeln. 

Die Mitgliedstaaten sollten dies jedoch 

nicht zum Anlass nehmen, 

Ausnahmeregelungen für die anderen 

Bestimmungen dieser Verordnung 

vorzusehen. Um der Bedeutung des Rechts 

auf freie Meinungsäußerung in einer 

demokratischen Gesellschaft Rechnung zu 

tragen, müssen Begriffe wie Journalismus, 

die sich auf diese Freiheit beziehen, weit 

ausgelegt werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten deshalb für die nach dieser 

(121) Für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu 

journalistischen Zwecken oder zu 

künstlerischen oder literarischen Zwecken 

sind Ausnahmen von bestimmten 

Vorschriften dieser Verordnung 

vorzusehen, um das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten mit dem Recht 

auf freie Meinungsäußerung und 

insbesondere dem Recht, Informationen zu 

empfangen und weiterzugeben, wie es 

unter anderem in Artikel 11 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union 

garantiert ist, in Einklang zu bringen. Dies 

sollte insbesondere für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im 

audiovisuellen Bereich sowie in 

Nachrichten- und Pressearchiven gelten. 

Um der Bedeutung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung in einer 

demokratischen Gesellschaft Rechnung zu 

tragen, müssen Begriffe wie Journalismus, 

die sich auf diese Freiheit beziehen, weit 

und unabhängig davon, welche Medien 

dafür herangezogen werden, ausgelegt 

werden. 
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Verordnung zu regelnden Abweichungen 

und Ausnahmen Tätigkeiten als 

„journalistisch“ einstufen, wenn das Ziel 

dieser Tätigkeit in der Weitergabe von 

Informationen, Meinungen und 

Vorstellungen an die Öffentlichkeit 

besteht, unabhängig davon, auf welchem 

Wege dies geschieht. Diese Tätigkeiten 

sind mit oder ohne Erwerbszweck möglich 

und sollten nicht auf 

Medienunternehmen beschränkt werden. 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 121 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (121a) Diese Verordnung ermöglicht es, 

dass bei der Anwendung ihrer 

Vorschriften der Grundsatz des Zugangs 

der Öffentlichkeit zu amtlichen 

Dokumenten berücksichtigt wird. 

Personenbezogene Daten in Dokumenten, 

die sich im Besitz einer öffentlichen 

Behörde oder öffentlichen Einrichtung 

befinden, können von dieser Behörde 

oder Einrichtung gemäß den 

mitgliedstaatlichen Rechtsvorschriften, 

die für die öffentliche Behörde oder 

öffentliche Einrichtung gelten, offen 

gelegt werden. Diese Rechtsvorschriften 

sollten das Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten mit dem 

Grundsatz des Zugangs der Öffentlichkeit 

zu amtlichen Dokumenten in Einklang 

bringen. 

Begründung 

Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die öffentliche Kontrolle über öffentliche 

Angelegenheiten nicht durch Datenschutzbestimmungen unangemessen behindert wird. Wie 

in den Stellungnahmen des EDSB, der Artikel-29-Datenschutzgruppe und der 

Grundrechteagentur zum Ausdruck kommt, sollte daher der Grundatz des Zugangs der 

Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten gewährleistet sein. 
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Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 123 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (123a) Die Verarbeitung 

personenbezogener Gesundheitsdaten als 

eine Sonderkategorie von Daten kann für 

historische oder statistische Zwecke oder 

zum Zweck der wissenschaftlichen 

Forschung erforderlich sein. Deshalb 

sollte im Rahmen dieser Verordnung 

dafür gesorgt werden, dass sich die 

Harmonisierung der Bedingungen für die 

Verarbeitung personenbezogener 

Gesundheitsdaten, vorbehaltlich 

besonderer und geeigneter Garantien zum 

Schutz der Grundrechte und der 

personenbezogenen Daten natürlicher 

Personen, nicht als Barriere für 

transnationale und klinische Forschung 

und Forschung im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit auswirkt. 

Begründung 

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 

Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 

respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 

medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 

different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 

countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 

crucial research addressing the great societal challenges. 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 129 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(129) Um die Zielvorgaben dieser 

Verordnung zu erfüllen, d. h. die 

Grundrechte und Grundfreiheiten 

natürlicher Personen und insbesondere ihr 

(129) Um die Zielvorgaben dieser 

Verordnung zu erfüllen, d. h. die 

Grundrechte und Grundfreiheiten 

natürlicher Personen und insbesondere ihr 
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Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen 

Daten zu schützen und den freien Verkehr 

personenbezogener Daten innerhalb der 

Union zu gewährleisten, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen 

werden, Rechtsakte nach Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union zu erlassen. 

Delegierte Rechtsakte sollten 

insbesondere erlassen werden in Bezug 

auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, 

zur Festlegung der Kriterien und 

Bedingungen für die Einwilligung eines 

Kindes, für die Verarbeitung besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten, zur 

Beurteilung offensichtlich 

unverhältnismäßiger Anträge und 

Gebühren für die Ausübung der Rechte 

der betroffenen Person, zur Festlegung 

der Kriterien und Anforderungen im 

Hinblick auf die Unterrichtung der 

betroffenen Person sowie in Bezug auf 

deren Auskunftsrecht, in Bezug auf das 

Recht auf Vergessenwerden und auf 

Löschung, betreffend auf Profiling 

basierende Maßnahmen, zur Festlegung 

der Kriterien und Anforderungen 

betreffend die Pflichten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug 

auf Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen, 

in Bezug auf Auftragsverarbeiter, zur 

Festlegung der Kriterien und 

Anforderungen betreffend die 

Dokumentation und die Sicherheit der 

Verarbeitung, zur Festlegung der 

Kriterien und Anforderungen für die 

Feststellung einer Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten und 

für deren Meldung bei der 

Aufsichtsbehörde sowie für die Umstände, 

unter denen anzunehmen ist, dass sich 

eine solche Verletzung negativ auf die 

betroffene Person auswirken wird, zur 

Festlegung der Kriterien und 

Bedingungen für Verarbeitungsvorgänge, 

für die eine Datenschutz-

Folgenabschätzung erforderlich ist, zur 

Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen 

Daten zu schützen und den freien Verkehr 

personenbezogener Daten innerhalb der 

Union zu gewährleisten, sollte der 

Kommission in bestimmten, begrenzten 

Fällen die Befugnis übertragen werden, 

Rechtsakte nach Artikel 290 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union zu erlassen. Es ist besonders 

wichtig, dass die Kommission im Rahmen 

ihrer Vorarbeiten auch auf 

Sachverständigenebene geeignete 

Konsultationen durchführt. Die 

Kommission sollte bei der Vorbereitung 

und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte 

dafür sorgen, dass das Europäische 

Parlament und der Rat die entsprechenden 

Dokumente gleichzeitig, rechtzeitig und in 

geeigneter Form erhalten. 
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Festlegung der Kriterien und 

Anforderungen für die Bestimmung 

hoher konkreter Risiken, die eine 

vorherige Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde erfordern, für die 

Bestimmung des Datenschutzbeauftragten 

und dessen Aufgaben, in Bezug auf 

Verhaltensregeln, zur Festlegung der 

Kriterien und Anforderungen für 

Zertifizierungsverfahren und für die 

Datenübermittlung auf der Grundlage 

verbindlicher unternehmensinterner 

Vorschriften, zur Regelung der 

Ausnahmen für Datenübermittlungen, 

zur Festlegung der 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen, in 

Bezug auf die Datenverarbeitung für 

Gesundheitszwecke, im 

Beschäftigungskontext und zu 

historischen und statistischen Zwecken 

sowie zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung. Es ist besonders wichtig, dass 

die Kommission im Rahmen ihrer 

Vorarbeiten auch auf 

Sachverständigenebene geeignete 

Konsultationen durchführt. Die 

Kommission sollte bei der Vorbereitung 

und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte 

dafür sorgen, dass das Europäische 

Parlament und der Rat die entsprechenden 

Dokumente gleichzeitig, rechtzeitig und in 

geeigneter Form erhalten. 

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 130 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(130) Um einheitliche Bedingungen für die 

Anwendung dieser Verordnung 

sicherzustellen, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden zur Festlegung von: 

Standardvorlagen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten von Kindern, 

(130) Um einheitliche Bedingungen für die 

Anwendung dieser Verordnung 

sicherzustellen, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden. Bei der Durchführung der 

Bestimmungen dieser Verordnung sollte 

sichergestellt werden, dass keine 
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Standardverfahren und -vorlagen für die 

Ausübung der Rechte der betroffenen 

Person, Standardvorlagen für die 

Unterrichtung der betroffenen Person, 

Standardverfahren und -vorlagen für das 

Auskunftsrecht und das Recht auf 

Datenübertragbarkeit, Standardvorlagen 

betreffend die Pflichten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen in Bezug 

auf Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

sowie in Bezug auf Dokumentation, 

besonderen Anforderungen für die 

Sicherheit der Verarbeitung, 

Standardformat und Verfahren für die 

Meldung einer Verletzung des Schutzes 

von personenbezogenen Daten bei der 

Aufsichtsbehörde und für die 

Benachrichtigung der betroffenen 

Person, Standards und Verfahren für 

Datenschutz-Folgenabschätzungen, 

Verfahren und Vorlagen für die vorherige 

Genehmigung und vorherige 

Zurateziehung der Aufsichtsbehörde, 

technischen Standards und Verfahren für 

die Zertifizierung, Anforderungen an die 

Angemessenheit des Datenschutzniveaus 

in einem Drittland oder in einem Gebiet 

oder Verarbeitungssektor dieses 

Drittlands oder in einer internationalen 

Organisation, Fällen der 

Datenweitergabe, die nicht im Einklang 

mit dem Unionsrecht stehen, Vorschriften 

für die Amtshilfe, gemeinsamen 

Maßnahmen und Beschlüssen im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens. Diese 

Befugnisse sollten nach Maßgabe der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 

allgemeinen Regeln und Grundsätze, 

nach denen die Mitgliedstaaten die 

Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die 

Kommission kontrollieren, ausgeübt 

werden. Die Kommission sollte besondere 

Maßnahmen für Kleinst-, Klein- und 

zwingenden Anforderungen in Bezug auf 

spezifische technische Merkmale für 

Produkte und Dienste, einschließlich für 

Endgeräte oder sonstige elektronische 

Kommunikationsgeräte, gestellt werden, 
die deren Inverkehrbringen und freien 

Verkehr in und zwischen den 
Mitgliedstaaten behindern können. Die 

Kommission sollte in Absprache mit den 

Betroffenen besondere Maßnahmen für 

Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen 

erwägen, da diese Maßnahmen diese 

Unternehmen nicht allzu stark belasten 

sollten. 
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Mittelunternehmen erwägen. 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 139 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(139) Diese Verordnung steht, in 

Anbetracht des Umstands, dass, wie der 

Gerichtshof der Europäischen Union betont 

hat, das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten keine 

uneingeschränkte Geltung beanspruchen 

kann, sondern im Hinblick auf seine 

gesellschaftliche Funktion gesehen werden 

und unter Wahrung des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere 

Grundrechte abgewogen werden muss, im 

Einklang mit allen Grundrechten und 

Grundsätzen, die mit der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union 

anerkannt wurden und in den Europäischen 

Verträgen verankert sind, insbesondere mit 

dem Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens, der Wohnung und der 

Kommunikation, dem Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten, der Gedanken-, 

Gewissens- und Religionsfreiheit, der 

Freiheit der Meinungsäußerung und der 

Informationsfreiheit, der 

unternehmerischen Freiheit, dem Recht auf 

einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 

faires Verfahren sowie mit der Achtung der 

Vielfalt der Kulturen, Religionen und 

Sprachen – 

(139) In Anbetracht des Umstands, dass, 

wie der Gerichtshof der Europäischen 

Union betont hat, das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten keine 

uneingeschränkte Geltung beanspruchen 

kann, sondern im Hinblick auf seine 

gesellschaftliche Funktion und die 

tatsächlichen und möglichen Fortschritte 

in Wissenschaft, Gesundheit und 

Technologie gesehen werden und unter 

Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips 

gegen andere Grundrechte abgewogen 

werden muss, steht diese Verordnung im 

Einklang mit allen Grundrechten und 

Grundsätzen, die mit der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union 

anerkannt wurden und in den Europäischen 

Verträgen verankert sind, insbesondere mit 

dem Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens, der Wohnung und der 

Kommunikation, dem Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten, der Gedanken-, 

Gewissens- und Religionsfreiheit, der 

Freiheit der Meinungsäußerung und der 

Informationsfreiheit, der 

unternehmerischen Freiheit, dem Recht auf 

Eigentum und insbesondere auf den 

Schutz des geistigen Eigentums, dem 

Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 

und ein faires Verfahren sowie mit der 

Achtung der Vielfalt der Kulturen, 

Religionen und Sprachen – 

Begründung 

Die Verarbeitung von IP-Adressen ist oftmals eine kritische Komponente von Untersuchungen 

zu Missbräuchen der Rechte auf den Schutz geistigen Eigentums in Einklang mit Richtlinie 

2004/48/EG und sollte durch diese Verordnung nicht unterbunden werden. 
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Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften 

zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

und zum freien Verkehr solcher Daten. 

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften 

zum Schutz natürlicher und juristischer 

Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien 

Verkehr solcher Daten. 

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Verordnung schützt die Grundrechte 

und Grundfreiheiten natürlicher Personen 

und insbesondere deren Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten. 

2. Die Verordnung schützt die Grundrechte 

und Grundfreiheiten natürlicher und 

juristischer Personen und insbesondere 

deren Recht auf Schutz personenbezogener 

Daten. 

 

Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der freie Verkehr personenbezogener 

Daten in der Union darf aus Gründen des 

Schutzes natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

weder eingeschränkt oder verboten werden. 

3. Der freie Verkehr personenbezogener 

Daten in der Union darf aus Gründen des 

Schutzes natürlicher und juristischer 

Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten weder 

eingeschränkt oder verboten werden. 

 

Änderungsantrag 68 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Mit dieser Verordnung wird die 

Presse- und Meinungsfreiheit, die in den 

Verfassungen der Mitgliedstaaten 

gewährleistet wird und die aus der freie 

und offene Gesellschaften prägenden 

Tradition der Presse- und 

Meinungsfreiheit herrührt, nicht 

beeinträchtigt oder eingeschränkt. Auch 

das Recht der Bürger auf und ihr Zugang 

zu Informationen der öffentlichen 

Behörden wird weder beeinträchtigt noch 

eingeschränkt. Das Recht und die 

Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für den 

Schutz der Integrität des Einzelnen im 

Hinblick auf den Umgang mit 

öffentlichen Registern durch besondere 

Gesetzgebung werden durch diese 

Verordnung ebenfalls nicht 

beeinträchtigt. 

Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder 

teilweise automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie für die 

nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einer 

Datei gespeichert sind oder gespeichert 

werden sollen. 

1. Diese Verordnung gilt für die ganz oder 

teilweise automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, ohne 

Unterscheidung der unterschiedlichen 

Verarbeitungsmittel und der verwendeten 

Technologien, sowie für die 

nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einer 

Datei gespeichert sind oder gespeichert 

werden sollen. 

 

Änderungsantrag 70 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) durch die Organe, Einrichtungen, 

Ämter und Agenturen der Europäischen 

Union, 

entfällt 

 

Änderungsantrag 71 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) zu historischen oder statistischen 

Zwecken sowie zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung; 

 

Änderungsantrag 72 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 eb) im Rahmen einer Tätigkeit, die einer 

beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 

einer betroffenen Person zugeordnet 

werden kann; 

 

Änderungsantrag 73 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ec) durch den Arbeitgeber als Teil der 

Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten von Arbeitnehmern in einem 

Beschäftigungskontext; 

Begründung 

Es ist wichtig, dass Arbeitgeber die ihre Arbeitnehmer betreffenden Daten weiter verarbeiten 
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können – zum Beispiel im Hinblick auf Gehälter, Urlaub, zusätzliche Leistungen, Geburtstag, 

Bildung, Gesundheit, Verurteilungen wegen Straftaten usw. Nach gegenwärtiger Rechtslage 

können Arbeitnehmer darin einwilligen, dass der Arbeitgeber solche Daten verarbeitet. Der 

vorgeschlagene Wortlaut könnte aber künftig so ausgelegt werden, dass zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer das Bestehen eines Ungleichgewichts angenommen wird. 

 

Änderungsantrag 74 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e d (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ed) anonyme Daten im Sinne von 

Artikel 4 Nummer 2b. 

 

Änderungsantrag 75 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Verordnung findet Anwendung auf 

die Verarbeitung personenbezogener Daten 

von in der Union ansässigen betroffenen 

Personen durch einen nicht in der Union 

niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, wenn die 

Datenverarbeitung dazu dient, 

2. Die Verordnung findet Anwendung auf 

die Verarbeitung personenbezogener Daten 

von betroffenen Personen mit Wohnsitz in 

der Union durch einen nicht in der Union 

niedergelassenen für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, wenn die 

Datenverarbeitung dazu dient, 

Begründung 

Klarstellung des Begriffs „ansässig“. 

 

Änderungsantrag 76 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) „betroffene Person“ eine bestimmte 

natürliche Person oder eine natürliche 

Person, die direkt oder indirekt mit Mitteln 

(1) „betroffene Person“ eine bestimmte 

natürliche Person oder eine natürliche 

Person, die direkt oder indirekt mit Mitteln 
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bestimmt werden kann, die der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder jede 

sonstige natürliche oder juristische Person 

nach allgemeinem Ermessen aller 

Voraussicht nach einsetzen würde, etwa 

mittels Zuordnung zu einer Kennnummer, 

zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung 

oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen, die Ausdruck ihrer 

physischen, physiologischen, genetischen, 

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 

oder sozialen Identität sind; 

bestimmt werden kann, die der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder jede 

sonstige natürliche oder juristische Person, 

die mit dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen zusammenarbeitet, nach 

allgemeinem Ermessen aller Voraussicht 

nach einsetzen würde, etwa mittels 

Zuordnung zu einer Kennnummer oder 

einer anderen eindeutigen Kennung, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung 

oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen, die Ausdruck ihrer 

geschlechtlichen, physischen, 

physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identität oder ihrer sexuellen Ausrichtung 

sind, und die nicht in Ausübung ihres 

Berufs handelt; 

 

Änderungsantrag 77 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) „pseudonymisierte Daten“ 

personenbezogene Daten, die so erhoben, 

verändert oder anderweitig verarbeitet 

wurden, dass sie für sich genommen nicht 

einer bestimmten Person zugeordnet 

werden können, ohne dass weitere Daten 

herangezogen werden, die gesonderten 

und unterschiedlichen technischen und 

organisatorischen Kontrollen unterliegen, 

um diese Nichtzuordnung zu 

gewährleisten;  

 

Änderungsantrag 78 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 2 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) „Kennnummer“ jeden numerischen, 

alphanumerischen oder ähnlichen Kode, 

der typischerweise im Online-Raum 

verwendet wird; davon ausgenommen 

sind Kodes, die durch eine öffentliche 

oder staatlich kontrollierte Behörde 

zugewiesen werden, um eine natürliche 

Person als Individuum zu identifizieren; 

 

Änderungsantrag 79 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 2 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2c) „anonyme Daten“ alle 

personenbezogenen Daten, die erhoben, 

verändert oder in sonstiger Weise derart 

verarbeitet wurden, dass sie nicht mehr 

einer betroffenen Person zugeordnet 

werden können; anonyme Daten gelten 

nicht als personenbezogene Daten; 

 

Änderungsantrag 80 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) "für die Verarbeitung 

Verantwortlicher" die natürliche oder 

juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder jede andere Stelle, die allein oder 

gemeinsam mit anderen über die Zwecke, 

Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten entscheidet; 

sind die Zwecke, Bedingungen und Mittel 

der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten durch einzelstaatliches oder 

Unionsrecht vorgegeben, können der für 

die Verarbeitung Verantwortliche 

(5) „für die Verarbeitung 

Verantwortlicher“ die natürliche oder 

juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder jede andere Stelle, die allein oder 

gemeinsam mit anderen über die Zwecke 

der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten entscheidet; sind die Zwecke der 

Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten durch einzelstaatliches oder 

Unionsrecht vorgegeben, können der für 

die Verarbeitung Verantwortliche 

beziehungsweise die Modalitäten seiner 
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beziehungsweise die Modalitäten seiner 

Benennung nach einzelstaatlichem oder 

Unionsrecht bestimmt werden; 

Benennung nach einzelstaatlichem oder 

Unionsrecht bestimmt werden; 

 

Änderungsantrag 81 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) "Auftragsverarbeiter" eine natürliche 

oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder jede andere Stelle, die 

personenbezogene Daten im Auftrag des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet; 

(6) „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche 

oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder jede andere Stelle, die 

personenbezogene Daten im Auftrag des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet und ohne unverhältnismäßigen 

Aufwand anhand einer technisch 

realisierbaren Lösung auf 

personenbezogene Daten zugreifen und 

mit hoher Wahrscheinlichkeit von deren 

Inhalt Kenntnis erlangen kann; 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag stimmt mit dem Änderungsantrag in Bezug auf Erwägung 24a (neu) 

überein. 

 

Änderungsantrag 82 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) "Einwilligung der betroffenen Person" 

jede ohne Zwang, für den konkreten Fall 

und in Kenntnis der Sachlage erfolgte 

explizite Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen Handlung, mit der die 

betroffene Person zu verstehen gibt, dass 

sie mit der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten 

einverstanden ist; 

(8) „Einwilligung der betroffenen Person“ 

jede ohne Zwang, für den konkreten Fall 

und in Kenntnis der Sachlage erfolgte 

eindeutige Willensbekundung, mit der die 

betroffene Person zu verstehen gibt, dass 

sie mit der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten 

einverstanden ist; Schweigen oder 

Untätigkeit stellen allein keine 

Einwilligung dar; 
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Änderungsantrag 83 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 9 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) „besondere Kategorien 

personenbezogener Daten“ 

Informationen, die Aufschluss geben über 

Rasse oder ethnische Zugehörigkeit, 

politische Ansichten, Religion oder 

Weltanschauung oder die Zugehörigkeit 

zu einer Gewerkschaft, sowie genetische 

Daten, Daten betreffend die Gesundheit 

oder das Sexualleben und Daten 

betreffend strafrechtliche Verurteilungen 

oder damit einhergehende 

Sicherheitsmaßnahmen; 

Begründung 

Für die Verarbeitung „besonderer Kategorien personenbezogener Daten“ gelten bereits 

spezifische Vorschriften (siehe Artikel 9). Diese Kategorie sensibler Daten sollte aus Gründen 

der Verhältnismäßigkeit bei der Festlegung sonstiger Verpflichtungen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen ebenfalls berücksichtigt werden (siehe Änderungsantrag zu 

Artikel 31). Die Hinzufügung dieser Definition sorgt für mehr Rechtssicherheit. 

 

Änderungsantrag 84 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) „genetische Daten“ Daten jedweder 

Art zu den ererbten oder während der 

vorgeburtlichen Entwicklung erworbenen 

Merkmalen eines Menschen; 

(10) „genetische Daten“ anhand einer 

Nukleinsäure-Analyse gewonnene 

Informationen über die Erbmerkmale 
oder deren Veränderungen einer 

bestimmten oder bestimmbaren Person; 

Begründung 

Die vorgeschlagene Definition sollte mit anderen Definitionen, wie beispielsweise der 

Definition von „humangenetischen Daten“, wie sie von der UNESCO in ihrer Allgemeinen 

Erklärung über das menschliche Genom verwendet wird, übereinstimmen. 
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Änderungsantrag 85 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) „Gesundheitsdaten“ Informationen, 

die sich auf den körperlichen oder 

geistigen Gesundheitszustand einer Person 

oder auf die Erbringung von 

Gesundheitsleistungen für die betreffende 

Person beziehen; 

(12) „Gesundheitsdaten“ 

personenbezogene Daten, die sich auf den 

körperlichen oder geistigen 

Gesundheitszustand einer Person oder auf 

die Erbringung von Gesundheitsleistungen 

für die betreffende Person beziehen; 

 

Änderungsantrag 86 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) „Hauptniederlassung“ im Falle des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen der Ort 

seiner Niederlassung in der Union, an 

dem die Grundsatzentscheidungen 

hinsichtlich der Zwecke, Bedingungen 

und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten getroffen 

werden; wird über die Zwecke, 

Bedingungen und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten nicht in der 

Union entschieden, ist die 

Hauptniederlassung der Ort, an dem die 

Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der 

Tätigkeiten einer Niederlassung eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen in der 

Union hauptsächlich stattfinden. Im Falle 

des Auftragsverarbeiters bezeichnet 

„Hauptniederlassung“ den Ort, an dem 

der Auftragsverarbeiter seine 

Hauptverwaltung in der Union hat; 

(13) „Hauptniederlassung“ den vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter auf der Grundlage 

der folgenden transparenten und 

objektiven Kriterien bestimmten Ort: den 

Ort der europäischen Hauptniederlassung 

der Gruppe oder den Ort der 
Niederlassung des Unternehmens 

innerhalb der Gruppe, dem 

Datenschutzpflichten übertragen wurden, 

oder den Ort der Niederlassung des 

Unternehmens, das über die besten 

Voraussetzungen (in puncto 

Management, Verwaltungskapazität usw.) 

für die Übernahme und Durchsetzung der 

Vorschriften gemäß dieser Verordnung 

verfügt, oder den Ort, an dem die 

wichtigsten Entscheidungen über die 

Zwecke der Datenverarbeitung für die 

regionale Gruppe getroffen werden; 

Begründung 

Mit dieser Änderung soll Klarheit geschaffen und der realen Situation von Unternehmen 

Rechnung getragen werden, die über mehrere unterschiedliche gerichtliche 

Zuständigkeitsbereiche hinweg tätig sind. Dies sollte nicht als ein Freibrief für „forum 
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shopping“ interpretiert werden, da das Unternehmen transparente und objektive Kriterien für 

die Begründung des Ortes seiner Hauptniederlassung für die Zwecke der Verordnung 

angeben muss. 

 

Änderungsantrag 87 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 13 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) „zuständige Aufsichtsbehörde“ die 

Aufsichtsbehörde mit alleiniger 

Zuständigkeit für die Aufsicht eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß 

Artikel 51 Absätze 2, 3 und 4; 

 

Änderungsantrag 88 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 14 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) „Vertreter“ jede in der Union 

niedergelassene natürliche oder juristische 

Person, die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ausdrücklich bestellt 

wurde und in Bezug auf die diesem nach 

dieser Verordnung obliegenden 

Verpflichtungen an seiner Stelle handelt 

und gegenüber den Aufsichtsbehörden 

oder sonstigen Stellen in der Union als 

Ansprechpartner fungiert; 

(14) „Vertreter“ jede in der Union 

niedergelassene natürliche oder juristische 

Person, die von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ausdrücklich bestellt 

wurde und in Bezug auf die diesem nach 

dieser Verordnung obliegenden 

Verpflichtungen handelt und gegenüber 

der zuständigen Aufsichtsbehörde als 

Ansprechpartner fungiert; 

 

Änderungsantrag 89 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Nummer 19 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (19a) „Finanzkriminalität“ Straftaten in 

Zusammenhang mit organisierter 

Kriminalität, Erpressung, Terrorismus, 
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Terrorismusfinanzierung, 

Menschenhandel, Schleusung von 

Migranten, sexueller Ausbeutung, Handel 

mit Drogen und psychotrophen Stoffen, 

illegalem Waffenhandel, Hehlerei, 

Korruption, Bestechung, Betrug, 

Geldfälschung, Nachahmung und 

Produktpiraterie, Umweltstraftaten, 

Entführung, Freiheitsberaubung und 

Geiselnahme, Raub, Diebstahl, 

Schmuggel, Steuervergehen, 

Schutzgelderpressung, Fälschung, 

Piraterie, Insidergeschäften und 

Marktmanipulation. 

Begründung 

Eine Definition des Begriffs „Finanzkriminalität“ auf der Grundlage der Empfehlungen der 

Financial Action Task Force ist erforderlich, da die Verarbeitung personenbezogener Daten 

zur Verhütung, Untersuchung und Aufdeckung von Finanzkriminalität zulässig sein wird. 

 

Änderungsantrag 90 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) für genau festgelegte, eindeutige und 

rechtmäßige Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken 

nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; 

b) für genau festgelegte, eindeutige und 

rechtmäßige Zwecke erhoben werden und 

dürfen nicht in einer diesen Zwecken 

widersprechenden Weise weiterverarbeitet 

werden; 

 

Änderungsantrag 91 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) dem Zweck angemessen und sachlich 

relevant sowie auf das für die Zwecke der 

Datenverarbeitung notwendige 

Mindestmaß beschränkt sein; sie dürfen 

nur verarbeitet werden, wenn und solange 

c) im Hinblick auf die Zwecke der 

Datenverarbeitung angemessen, sachlich 

relevant sowie verhältnismäßig und nicht 

exzessiv sein; sie dürfen nur verarbeitet 

werden, wenn und solange die Zwecke der 
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die Zwecke der Verarbeitung nicht durch 

die Verarbeitung von anderen als 

personenbezogenen Daten erreicht werden 

können; 

Verarbeitung nicht durch die Verarbeitung 

von anderen als personenbezogenen Daten 

erreicht werden können; 

 

Änderungsantrag 92 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) sachlich richtig und auf dem neuesten 

Stand sein; dabei sind alle angemessenen 

Maßnahmen zu treffen, damit 

personenbezogene Daten, die im Hinblick 

auf die Zwecke ihrer Verarbeitung 

unzutreffend sind, unverzüglich gelöscht 

oder berichtigt werden; 

d) sachlich richtig und, wenn nötig, auf 

dem neuesten Stand sein; dabei sind alle 

angemessenen Maßnahmen zu treffen, 

damit personenbezogene Daten, die im 

Hinblick auf die Zwecke ihrer 

Verarbeitung unzutreffend sind, ohne 

unangemessene Verzögerung gelöscht 

oder berichtigt werden; 

 

Änderungsantrag 93 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) in einer Form gespeichert werden, die 

die Identifizierung der betroffenen 

Personen ermöglicht, jedoch höchstens so 

lange, wie es für die Realisierung der 

Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 

erforderlich ist; personenbezogene Daten 

dürfen länger gespeichert werden, wenn 

die Daten ausschließlich zu historischen 

oder statistischen Zwecken oder für 

wissenschaftliche Forschungszwecke im 

Einklang mit den Vorschriften und 

Modalitäten des Artikels 83 verarbeitet 

werden und die Notwendigkeit ihrer 

weiteren Speicherung in regelmäßigen 

Abständen überprüft wird; 

e) in einer Form gespeichert werden, die 

die Identifizierung der betroffenen 

Personen ermöglicht, jedoch höchstens so 

lange, wie es für die Realisierung der 

Zwecke, für die sie verarbeitet werden, 

erforderlich ist; personenbezogene Daten 

dürfen länger gespeichert werden, wenn 

die Daten ausschließlich zu historischen, 

statistischen oder wissenschaftlichen 

Zwecken im Einklang mit den Vorschriften 

und Modalitäten des Artikels 83 verarbeitet 

werden und die Notwendigkeit ihrer 

weiteren Speicherung in regelmäßigen 

Abständen überprüft wird; 
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Änderungsantrag 94 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) unter der Gesamtverantwortung des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet werden, der dafür haftet, dass 

bei jedem Verarbeitungsvorgang die 

Vorschriften dieser Verordnung 

eingehalten werden, und der den Nachweis 

hierfür erbringen muss. 

f) unter der Gesamtverantwortung des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

verarbeitet werden, der dafür haftet, dass 

bei dem von ihm verantworteten 

Verarbeitungsprozess die Vorschriften 

dieser Verordnung eingehalten werden, 

und der, wenn nötig, gegenüber der 

gemäß Artikel 51 Absatz 2 zuständigen 

Aufsichtsbehörde den Nachweis hierfür 

erbringen muss. 

 

Änderungsantrag 95 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Die betroffene Person hat ihre 

Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für 

einen oder mehrere genau festgelegte 

Zwecke gegeben. 

a) Die betroffene Person hat ihre 

Einwilligung zur Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten 

gegeben. 

 

Änderungsantrag 96 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung 

eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erforderlich oder zur 

Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen, die auf Antrag der 

betroffenen Person erfolgen. 

b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung 

eines Vertrags oder von 

Kollektivvereinbarungen wie 

Tarifverträge und 

Betriebsvereinbarungen, deren 

Vertragspartei die betroffene Person ist, 

erforderlich oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen, die auf 
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Antrag der betroffenen Person erfolgen. 

Begründung 

Kollektivvereinbarungen stehen in Deutschland staatlich gesetztem Recht gleich und können 

somit ebenfalls Grundlage für eine rechtmäßige Datenverarbeitung sein. 

 

Änderungsantrag 97 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer 

gesetzlichen Verpflichtung erforderlich, 

der der für die Verarbeitung 

Verantwortliche unterliegt. 

c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer 

gesetzlichen Verpflichtung, 

aufsichtsrechtlicher Regeln, Leitlinien, 

des branchenüblichen Verfahrenskodex, 

auf Landesebene oder international 
erforderlich, denen der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 

einschließlich den Anforderungen von 

Aufsichtsbehörden. 

Begründung 

Die Vorschrift sollte sicherstellen, dass nationale Finanz- oder Verhaltensregeln einbezogen 

werden. 

 

Änderungsantrag 98 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Die Verarbeitung ist notwendig, um 

die Sicherheit von Netzwerken und 

Informationen sicherzustellen. 

Begründung 

Durch diesen Änderungsantrag werden die in Erwägung 39 aufgestellten Garantien in den 

Text eingearbeitet, indem in einem rechtsverbindlichen Artikel deutlich gemacht wird, dass 

die Verarbeitung von Daten für Zwecke der Sicherheit von Netzwerken und Informationen als 

rechtmäßige Verarbeitung betrachtet wird. 
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Änderungsantrag 99 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Die Verarbeitung ist für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, 

die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt und 

die dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen übertragen wurde. 

e) Die Verarbeitung ist für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, 

die in Ausübung hoheitlicher Gewalt, die 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

übertragen wurde, erfolgt oder im 

öffentlichen Interesse liegt. 

 

Änderungsantrag 100 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der 

berechtigten Interessen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

erforderlich, sofern nicht die Interessen 

oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern, 

überwiegen, insbesondere dann, wenn es 

sich bei der betroffenen Person um ein 

Kind handelt. Dieser gilt nicht für die von 

Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 

vorgenommene Verarbeitung. 

f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der 

berechtigten Interessen, die von einem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder in 

seinem Namen oder von einem 

Auftragsverarbeiter oder in seinem 

Namen oder von einem oder von Dritten, 

in dessen bzw. deren Interesse die Daten 

verarbeitet werden, verfolgt werden, 

einschließlich für die Sicherheit der 

Verarbeitung erforderlich, sofern nicht die 

Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 

den Schutz personenbezogener Daten 

erfordern, überwiegen, insbesondere dann, 

wenn es sich bei der betroffenen Person um 

ein Kind handelt. Die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person überwiegen nicht die 

von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 

oder von Unternehmen in Erfüllung ihrer 

gesetzlichen Verpflichtungen und zum 

Schutz gegen betrügerische Handlungen 
vorgenommene Verarbeitung. 
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Änderungsantrag 101 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fa) Die Verarbeitung ist beschränkt auf 

pseudonymisierte Daten, wobei die 

betroffene Person angemessen geschützt 

ist und dem Leistungsempfänger ein 

Widerspruchsrecht nach Artikel 19 

Absatz 3a eingeräumt wird. 

 

Änderungsantrag 102 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe f b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fb) Die Daten stammen aus allgemein 

zugänglichen öffentlichen Registern, 

Verzeichnissen oder Dokumenten. 

 

Änderungsantrag 103 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe f c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fc) Hat der für die Verarbeitung 

Verantwortliche personenbezogene Daten 

einem Dritten anvertraut, ist dieser 

mitverantwortlich für die Einhaltung 

dieser Verordnung.  

 

Änderungsantrag 104 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe f d (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fd) Die Verarbeitung ist unbedingt 

notwendig, um angemessen auf 

festgestellte Sicherheitsprobleme, 

Verstöße oder Angriffe in Bezug auf 

Netzwerke bzw. Informationen reagieren 

zu können. 

 

Änderungsantrag 105 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe f e (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fe) Die Verarbeitung ist für die 

Anonymisierung oder Pseudonymisierung 

personenbezogener Daten notwendig. 

 

Änderungsantrag 106 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu historischen 

oder statistischen Zwecken oder für 

wissenschaftliche Forschungszwecke 

unterliegt den Bedingungen und Garantien 

des Artikels 83. 

2. Die Rechtmäßigkeit der nachträglichen 

Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

historischen oder statistischen Zwecken 

oder für wissenschaftliche 

Forschungszwecke unterliegt den 

Bedingungen und Garantien des Artikels 

83. 

Begründung 

Es ist wichtig, dass eine nachträgliche Verarbeitung (z. B. Verlinkung, Verbesserung und 

Hinzufügung von Daten in Bezug auf eine betroffene Person) ermöglicht wird, da die 

moderne und innovative öffentliche Gesundheitsforschung auf verschiedenen Datensätzen und 

historischen Serien aufgebaut sein wird. 

 

Änderungsantrag 107 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Verarbeitung pseudonymisierter 

Daten zur Wahrung der berechtigten 

Interessen des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen ist rechtmäßig, sofern 

nicht die Interessen oder Grundrechte 

und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern, 

überwiegen, insbesondere dann, wenn es 

sich bei der betroffenen Person um ein 

Kind handelt. Dies gilt nicht für die von 

Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 

vorgenommene Verarbeitung. 

Begründung 

Die Verordnung erkennt derzeit noch nicht die unterschiedlichen Kategorien von Daten und 

deren unterschiedliche Behandlung an. 

 

Änderungsantrag 108 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) in internationalen Übereinkünften, 

denen die Union bzw. ein Mitgliedstaat 

angehört. 

Begründung 

Ein öffentliches Interesse kann auch in internationalen Übereinkünften zum Ausdruck 

kommen, selbst wenn es dazu keine spezifischen einzelstaatlichen oder EU-Rechtsvorschriften 

gibt. Solche Übereinkünfte müssen das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten 

dennoch grundsätzlich achten und in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten legitimen 

Ziel stehen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf dieser Grundlage muss zudem 

eindeutig auch mit allen anderen Aspekten der Verordnung in Einklang stehen. 

 

Änderungsantrag 109 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im 

öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen oder zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten Dritter erforderlich sein, den 

Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz 

personenbezogener Daten wahren und in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem 
mit der Verarbeitung verfolgten legitimen 

Zweck stehen. 

Die einzelstaatliche Regelung muss ein im 

öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen oder zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten Dritter erforderlich sein. Die 

Gesetze des Mitgliedstaats müssen 

außerdem den Wesensgehalt des Rechts 

auf den Schutz personenbezogener Daten 

in dieser Verordnung und in 

internationalen Verträgen, denen der 

Mitgliedstaat angehört, wahren. Darüber 

hinaus stellt der Mitgliedstaat anhand 

einer Bewertung fest, ob die 

einzelstaatliche Regelung im Hinblick auf 

den mit der Verarbeitung verfolgten 

legitimen Zweck verhältnismäßig ist oder 

ob der legitime Zweck mit einem Mittel 

erreicht werden kann, das weniger stark 

in die Privatsphäre eingreift. 

Begründung 

Article 6, paragraph 1, indent e states that processing is lawful if the following applies: 

“processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 

the exercise of official authority vested in the controller”. Seen in connection with the above 

mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ 

protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation 

among Member States will come under pressure because national interests will result in many 

different examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different 

countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21. 

 

Änderungsantrag 110 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung 

mit dem Zweck, für den die 

personenbezogenen Daten erhoben 

wurden, nicht vereinbar, muss auf die 

Verarbeitung mindestens einer der in 

4. Ist der Zweck der Weiterverarbeitung 

mit dem Zweck, für den die 

personenbezogenen Daten erhoben 

wurden, nicht vereinbar, muss auf die 

Verarbeitung mindestens einer der in 
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Absatz 1 Buchstaben a bis e genannten 

Gründe zutreffen. Dies gilt insbesondere 

bei Änderungen von Geschäfts- und 

allgemeinen Vertragsbedingungen. 

Absatz 1 Buchstaben a bis f genannten 

Gründe zutreffen. Dies gilt insbesondere 

bei Änderungen von Geschäfts- und 

allgemeinen Vertragsbedingungen. 

Begründung 

Es ist wichtig, auch berechtigte Interessen zu berücksichtigen, wie sich am sektorspezifischen 

Beispiel der Bereitstellung einer effizienteren Energieversorgungskette durch intelligente 

Netze erkennen lässt. Wenngleich die Daten über den Energieverbrauch einer betroffenen 

Person wahrscheinlich nicht ausdrücklich zum Zweck der Erbringung einer effizienteren 

allgemeinen Energieversorgung erhoben wurden, sollte ein gewisses Maß an Flexibilität 

vorgesehen werden, um dies zu ermöglichen, wenn ein berechtigtes Interesse des Anbieters 

besteht, solche Informationen zu diesem Zweck zu verwenden. 

 

Änderungsantrag 111 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Anwendung 

von Absatz 1 Buchstabe f für 

verschiedene Bereiche und 

Verarbeitungssituationen einschließlich 

Situationen, die die Verarbeitung 

personenbezogener Daten von Kindern 

betreffen, näher zu regeln. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 112 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche trägt die Beweislast 

dafür, dass die betroffene Person ihre 

Einwilligung zur Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten für eindeutig 

festgelegte Zwecke erteilt hat. 

entfällt 
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Begründung 

Überflüssig, da die Beweislast im üblichen Verfahrensrecht bereits geregelt ist. 

 

Änderungsantrag 113 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Form der für die Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten von der 

betroffenen Person einzuholenden 

Einwilligung steht in angemessenem 

Verhältnis zu der Art der verarbeiteten 

Daten und dem Zweck ihrer 

Verarbeitung. Sie wird im Rahmen einer 

ordnungsgemäß durchzuführenden 

Datenschutz-Folgenabschätzung, wie in 

Artikel 33 beschrieben, bestimmt. 

Begründung 

Mit dieser Änderung wird die Festlegung einer angemessenen Form der Einwilligung an die 

Ergebnisse von Folgenabschätzungen geknüpft, was den Gebrauch letzterer fördern wird. In 

Fällen, in denen keine Folgenabschätzung zum Datenschutz durchgeführt wurde, würde 

weiterhin eine pauschale Bestimmung gelten, die die ausdrückliche Einwilligung der 

betroffenen Person vorsieht. 

 

Änderungsantrag 114 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Sofern aufgrund einer solcher 

Folgenabschätzung keine andere Form 

der Einwilligung als angemessen erachtet 

wird, wird die Einwilligung in Form einer 

ausdrücklichen, auf den konkreten Fall 

bezogenen und in Kenntnis der Sachlage 

abgegebenen Erklärung oder einer 

sonstigen eindeutigen Handlung erteilt. 
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Begründung 

Mit dieser Änderung wird die Festlegung einer angemessenen Form der Einwilligung an die 

Ergebnisse von Folgenabschätzungen geknüpft, was den Gebrauch letzterer fördern wird. In 

Fällen, in denen keine Folgenabschätzung zum Datenschutz durchgeführt wurde, würde 

weiterhin eine pauschale Bestimmung gelten, die die ausdrückliche Einwilligung der 

betroffenen Person vorsieht. 

 

Änderungsantrag 115 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Soll die Einwilligung durch eine 

schriftliche Erklärung erfolgen, die noch 

einen anderen Sachverhalt betrifft, muss 

das Erfordernis der Einwilligung äußerlich 

erkennbar von dem anderen Sachverhalt 

getrennt werden. 

2. Soll die Einwilligung durch eine 

schriftliche Erklärung erfolgen, die noch 

einen anderen Sachverhalt betrifft, muss 

das Erfordernis der Einwilligung äußerlich 

deutlich hervorgehoben werden.  

Begründung 

Die Bedingungen, unter denen eine Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer 

persönlichen Daten gibt, sollten klar und eindeutig sein. Wenn vermieden werden soll, dass 

die Formulierungen, die die konkrete Einwilligung betreffen, im übrigen Fachjargon 

untergehen, sollte anstelle der Formulierung „erkennbar getrennt werden“ besser die 

Formulierung „deutlich hervorgehoben werden“ gewählt werden – also Hervorhebung statt 

Trennung. 

 

Änderungsantrag 116 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre 

Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt. 

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre 

Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Ist 

die Einwilligung Teil eines vertraglich 

oder gesetzlich geregelten Verhältnisses, 

sind die Bedingungen für den Widerruf in 

den entsprechenden vertraglichen oder 

gesetzlichen Bestimmungen geregelt. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
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Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt.  

 

Änderungsantrag 117 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Einwilligung bietet keine 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 

wenn zwischen der Position der 

betroffenen Person und des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen ein 

erhebliches Ungleichgewicht besteht. 

4. Die Einwilligung eines Arbeitnehmers 

bietet keine Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung von Daten durch den 

Arbeitgeber, wenn die Einwilligung nicht 

freiwillig erteilt wurde. Die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ist 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a 

bis f und Artikel 6 Absätze 2 bis 5 zu 

bewerten. Die individuelle Einwilligung 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 

kann als Rechtsgrundlage durch 

arbeitsrechtliche Kollektivverträge ersetzt 

werden, insbesondere durch Tarifverträge 

oder Betriebsvereinbarungen. 

 

Änderungsantrag 118 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Wird Kindern durch Dienste der 

Informationsgesellschaft Zugang zu 

sozialen Netzwerken gewährt, so wird 

durch ausdrückliche Maßnahmen 

sichergestellt, dass das Wohl der Kinder 

geschützt ist, einschließlich dadurch, dass, 

falls möglich, sichergestellt wird, dass sie 

die Identität der Personen, mit denen sie 

kommunizieren, kennen. 
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Änderungsantrag 119 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten 

und Anforderungen in Bezug auf die Art 

der Erlangung einer nachprüfbaren 

Einwilligung gemäß Absatz 1 näher zu 

regeln. Dabei berücksichtigt die 

Kommission spezifische Maßnahmen für 

Kleinst-, Klein- und mittlere 

Unternehmen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 120 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 

Herkunft, politische Überzeugungen, die 

Religions- oder Glaubenszugehörigkeit 

oder die Zugehörigkeit zu einer 

Gewerkschaft hervorgehen, sowie von 

genetischen Daten, Daten über die 

Gesundheit oder das Sexualleben oder 

Daten über Strafurteile oder damit 

zusammenhängende Sicherungsmaßregeln 

ist untersagt. 

1. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, aus denen die Rasse oder ethnische 

Herkunft, politische Überzeugungen, die 

Religions- oder Glaubenszugehörigkeit 

oder die Zugehörigkeit zu einer 

Gewerkschaft hervorgehen, sowie von 

genetischen Daten, Daten über die 

Gesundheit oder das Sexualleben oder 

Daten über Strafurteile, strafbare 

Handlungen, einschließlich Straftaten 

und Sachverhalte, die keine Verurteilung 

zur Folge gehabt haben, erhebliche 

soziale Probleme oder damit 

zusammenhängende Sicherungsmaßregeln, 

ist untersagt. 

 

Änderungsantrag 121 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

seine ihm aus dem Arbeitsrecht 

erwachsenden Rechte ausüben und seinen 

arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen 

kann, soweit dies nach den Vorschriften 

der Union oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten, das angemessene 

Garantien vorsehen muss, zulässig ist, oder 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

seine ihm aus dem Arbeitsrecht 

erwachsenden Rechte ausüben und seinen 

arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen 

kann, soweit dies nach den Vorschriften 

der Union, dem Recht der Mitgliedstaaten 

oder arbeitsrechtlichen 

Kollektivverträgen, worin angemessene 

Garantien vorgesehen werden müssen, für 

die Grundrechte und die Interessen der 

betroffenen Person zulässig ist, oder 

 

Änderungsantrag 122 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der 

Grundlage angemessener Garantien durch 

eine politisch, philosophisch, religiös oder 

gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, 

Vereinigung oder sonstige Organisation 

ohne Erwerbszweck im Rahmen ihrer 

rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der 

Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung 

nur auf die Mitglieder oder ehemalige 

Mitglieder der Organisation oder auf 

Personen, die im Zusammenhang mit deren 

Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit 

ihr unterhalten, bezieht und die Daten nicht 

ohne Einwilligung der betroffenen 

Personen nach außen weitergegeben 

werden, oder 

d) die Verarbeitung erfolgt auf der 

Grundlage angemessener Garantien durch 

eine politisch, philosophisch, religiös oder 

gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, 

Vereinigung, Organisation auf dem 

Arbeitsmarkt oder sonstige Organisation 

ohne Erwerbszweck im Rahmen ihrer 

rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der 

Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung 

nur auf die Mitglieder oder ehemalige 

Mitglieder der Organisation oder auf 

Personen, die im Zusammenhang mit deren 

Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit 

ihr unterhalten, bezieht und die Daten nicht 

ohne Einwilligung der betroffenen 

Personen nach außen weitergegeben 

werden, oder 

Begründung 

Es ist wichtig, dass Organisationen auf dem Arbeitsmarkt weiterhin Informationen über ihre 

Mitglieder verarbeiten und austauschen können. 
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Änderungsantrag 123 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe g 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) die Verarbeitung ist erforderlich, um auf 

der Grundlage des Unionsrechts oder des 

Rechts eines Mitgliedstaats, das 

angemessene Garantien zur Wahrung der 

berechtigten Interessen der betroffenen 

Person vorsieht, eine im öffentlichen 

Interesse liegende Aufgabe zu erfüllen, 

oder 

g) die Verarbeitung und der Austausch 

sind erforderlich, um auf der Grundlage 

des Unionsrechts, des Rechts eines 

Mitgliedstaats oder internationaler 

Übereinkünfte, denen die Union oder ein 

Mitgliedstaat angehört, die angemessene 

Garantien zur Wahrung der Grundrechte 

und der berechtigten Interessen der 

betroffenen Person vorsehen, eine im 

öffentlichen Interesse liegende Aufgabe zu 

erfüllen, oder 

 

Änderungsantrag 124 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe h 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) die Verarbeitung betrifft 

Gesundheitsdaten und ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des 

Artikels 81 für Gesundheitszwecke 

erforderlich oder 

h) die Verarbeitung und der Austausch 

betreffen Gesundheitsdaten und sind 

vorbehaltlich der Bedingungen und 

Garantien des Artikels 81 für 

Gesundheitszwecke, einschließlich 

historischer, statistischer oder 

wissenschaftlicher Forschung, 
erforderlich, oder 

Begründung 

Diese Klärung ist nötig, um die Verarbeitung medizinischer Daten sicherzustellen, die für 

historische, statistische oder wissenschaftliche Forschungszwecke benötigt werden. Die 

Wissenschaft ist in erheblichem Maße auf Patientenregister und Biobanken angewiesen, um 

epidemiologische, klinische und translationale Forschungstätigkeiten durchführen zu können, 

weshalb die Verarbeitung personenbezogener Daten für Gesundheitszwecke unbedingt 

sichergestellt werden muss. 

 

Änderungsantrag 125 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe i 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) die Verarbeitung ist vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien des 

Artikels 83 für historische oder statistische 

Zwecke oder zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung erforderlich 

oder 

i) die Verarbeitung und der Austausch 

sind vorbehaltlich der Bedingungen und 

Garantien des Artikels 83 für historische 

oder statistische Zwecke oder zum Zwecke 

der wissenschaftlichen Forschung 

erforderlich, oder 

Änderungsantrag 126 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe j 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

j) die Verarbeitung von Daten über 

Strafurteile oder damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder 

unter behördlicher Aufsicht oder aufgrund 

einer gesetzlichen oder rechtlichen 

Verpflichtung, der der für die Verarbeitung 

Verantwortliche unterliegt, oder zur 

Erfüllung einer Aufgabe, der ein wichtiges 

öffentliches Interesse zugrunde liegt, 

soweit dies nach dem Unionsrecht oder 

dem Recht der Mitgliedstaaten, das 

angemessene Garantien vorsehen muss, 

zulässig ist. Ein vollständiges Strafregister 

darf nur unter behördlicher Aufsicht 

geführt werden. 

j) die Verarbeitung von Daten über 

Strafurteile oder damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln erfolgt entweder 

gemäß den Bedingungen und Garantien 

nach Artikel 83a oder unter der Aufsicht 

einer Aufsichtsbehörde, oder wenn sie zur 

Einhaltung einer gesetzlichen oder 

rechtlichen Verpflichtung oder von 

arbeitsrechtlichen Kollektivverträgen, 

denen der für die Verarbeitung 

Verantwortliche unterliegt, bzw. zur 

Vermeidung eines Verstoßes gegen 

dieselben oder zur Erfüllung einer 

Aufgabe, der ein wichtiges öffentliches 

Interesse zugrunde liegt, erforderlich ist, 

soweit dies nach dem Unionsrecht oder 

dem Recht der Mitgliedstaaten, das 

angemessene Garantien für die 

Grundrechte der betroffenen Person 
vorsehen muss, zulässig ist. Ein 

vollständiges Strafregister darf nur unter 

behördlicher Aufsicht geführt werden.  

 

Änderungsantrag 127 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe j a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ja) die Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten ist für den privaten 

Sozialschutz notwendig, insbesondere 

indem Einkommenssicherheit gewährt 

wird oder Hilfsmittel für 

Risikomanagement bereitgestellt werden, 

die die Interessen der betroffenen Person 

und ihrer Angehörigen und Güter 

schützen, oder indem 

generationsübergreifendes Kapital durch 

Verteilung aufgewertet wird. 

 

Änderungsantrag 128 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Modalitäten 

sowie angemessene Garantien für die 

Verarbeitung der in Absatz 1 genannten 

besonderen Kategorien von 

personenbezogenen Daten und die in 

Absatz 2 genannten Ausnahmen näher zu 

regeln. 

3. Der Europäische 

Datenschutzausschuss wird damit 

beauftragt, Empfehlungen in Bezug auf 
die Modalitäten sowie angemessene 

Garantien für den Schutz der besonderen 

Kategorien von personenbezogenen Daten 

gemäß Absatz 2 näher zu regeln. 

 

Änderungsantrag 129 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche anhand der von ihm 

verarbeiteten Daten eine natürliche Person 

nicht bestimmen, ist er nicht verpflichtet, 

zur bloßen Einhaltung einer Vorschrift 

dieser Verordnung zusätzliche Daten 

einzuholen, um die betroffene Person zu 

Kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche anhand der von ihm 

verarbeiteten Daten durch die von ihm 

benutzten Hilfsmittel eine betroffene 

Person nicht bestimmen, insbesondere 

wenn die Daten anonymisiert oder 

pseudonymisiert worden sind, holt er zur 
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bestimmen. bloßen Einhaltung einer Vorschrift dieser 

Verordnung keine zusätzlichen Daten ein, 

um die betroffene Person zu bestimmen. 

 Der für die Verarbeitung von 

Forschungsdatenbanken Verantwortliche 

stellt allgemeine Informationen zu den 

ursprünglichen Datenquellen der 

Forschungsdatenbank bereit. 

 

Änderungsantrag 130 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche verfolgt in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

und die Ausübung der den betroffenen 

Personen zustehenden Rechte eine 

nachvollziehbare und für jedermann leicht 

zugängliche Strategie. 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche verfolgt in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

und die Ausübung der den betroffenen 

Personen zustehenden Rechte eine 

nachvollziehbare Strategie und liefert zu 

diesem Zweck und auf angemessene Art 

und Weise auf Anfrage die in Artikel 28 

Absatz 2 Buchstaben a bis g aufgeführten 

Informationen. 

 

Änderungsantrag 131 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 a (neu) 

  

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 11a 

 Artikel 12 der Richtlinie 2002/58/EG 

sowie Artikel 20 und Artikel 21 Absatz 3 

Buchstabe e der Richtlinie 2002/22/EG 

stellen eine Anwendung des Rechts der 

betroffenen Person auf transparente 

Information und Kommunikation dar, 

wonach der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die betroffene Person 

über ihre Rechte hinsichtlich der 

Benutzung ihrer personenbezogenen 
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Daten informieren und sie auf das 

Vorliegen von Systemen aufmerksam 

machen muss, die gemäß den 

Grundsätzen des Datenschutzes durch 

Technik entworfen worden sind. 

Begründung 

Artikel 12 der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation sowie Artikel 20 und 

21 der Universaldienstrichtlinie umfassen Auskunftsdienste im Rahmen von 

Universaldiensten. Die Datenbanken von Anbietern von Universaldiensten müssen 

„umfassend“ sein, weshalb die Einbeziehung von Daten von Leistungsempfängern 

ausschlaggebend ist. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Leistungsempfänger über ihre Optionen 

informiert werden, unbeachtet des von dem jeweiligen Mitgliedstaat angenommenen Modells 

(Opt-in, Opt-out oder Kombinationsmodell). 

 

Änderungsantrag 132 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche legt fest, mittels welcher 

Verfahren er die Informationen gemäß 

Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen 

Personen die Ausübung der ihnen gemäß 

Artikel 13 sowie den Artikeln 15 bis 19 

zustehenden Rechte ermöglicht. Er trifft 

insbesondere Vorkehrungen, um die 

Beantragung der in Artikel 13 sowie in den 

Artikeln 15 bis 19 genannten Maßnahmen 

zu erleichtern. Im Falle der automatischen 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

sorgt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dafür, dass die Maßnahme 

elektronisch beantragt werden kann. 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche legt fest, mittels welcher 

Verfahren er die Informationen gemäß 

Artikel 14 bereitstellt und den betroffenen 

Personen die Ausübung der ihnen gemäß 

Artikel 13 sowie den Artikeln 15 bis 19 

zustehenden Rechte ermöglicht. Er trifft 

insbesondere Vorkehrungen, um die 

Beantragung der in Artikel 13 sowie in den 

Artikeln 15 bis 19 genannten Maßnahmen 

zu erleichtern. Im Falle der automatischen 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dafür sorgen, dass die 

Maßnahme elektronisch beantragt werden 

kann. 

 

Änderungsantrag 133 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche kommt seiner 

Informationspflicht gegenüber der 

betroffenen Person umgehend nach und 

teilt ihr spätestens innerhalb eines Monats 

nach Eingang eines Antrags mit, ob eine 

Maßnahme nach Artikel 13 oder den 

Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und 

erteilt die erbetene Auskunft. Diese Frist 

kann um einen Monat verlängert werden, 

wenn mehrere betroffene Personen von 

ihren Rechten Gebrauch machen und ihre 

Zusammenarbeit bis zu einem vertretbaren 

Maß notwendig ist, um einen unnötigen 

und unverhältnismäßig hohen Aufwand 

seitens des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen zu vermeiden. Die 

Unterrichtung hat schriftlich zu erfolgen. 

Stellt die betroffene Person den Antrag in 

elektronischer Form, ist sie auf 

elektronischem Weg zu unterrichten, 

sofern sie nichts anderes angibt. 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche kommt seiner 

Informationspflicht gegenüber der 

betroffenen Person umgehend nach und 

teilt ihr spätestens innerhalb eines Monats 

nach Eingang eines Antrags mit, ob eine 

Maßnahme nach Artikel 13 oder den 

Artikeln 15 bis 19 ergriffen wurde, und 

erteilt die erbetene Auskunft. Diese Frist 

kann um einen Monat verlängert werden, 

wenn mehrere betroffene Personen von 

ihren Rechten Gebrauch machen und ihre 

Zusammenarbeit bis zu einem vertretbaren 

Maß notwendig ist, um einen unnötigen 

und unverhältnismäßig hohen Aufwand 

seitens des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen zu vermeiden. Die 

Unterrichtung hat schriftlich zu erfolgen. 

Begründung 

Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen könnte es einen enormen 

bürokratischen Aufwand bedeuten, wenn elektronische Vorkehrungen getroffen werden 

müssten, um die elektronische Abwicklung des Verfahrens zu gewährleisten. 

 

Änderungsantrag 134 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag 

ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 

sind kostenlos. Bei offenkundig 

unverhältnismäßigen Anträgen und 

besonders im Fall ihrer Häufung kann der 

für die Verarbeitung Verantwortliche ein 

Entgelt für die Unterrichtung oder die 

Durchführung der beantragten Maßnahme 

4. Die Unterrichtung und die auf Antrag 

ergriffenen Maßnahmen gemäß Absatz 1 

sind kostenlos. Bei offenkundig 

unverhältnismäßigen Anträgen und 

besonders im Fall ihres umfangreichen 

Volumens, ihrer Komplexität oder ihrer 

Häufung kann der für die Verarbeitung 

Verantwortliche ein angemessenes, 
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verlangen oder die beantragte Maßnahme 

unterlassen. In diesem Fall trägt der für 

die Verarbeitung Verantwortliche die 

Beweislast für den offenkundig 

unverhältnismäßigen Charakter des 

Antrags. 

lediglich kostendeckendes Entgelt für die 

Unterrichtung oder die Durchführung der 

beantragten Maßnahme verlangen oder es 

ablehnen, die beantragte Maßnahme 

durchzuführen. In diesem Fall trägt der für 

die Verarbeitung Verantwortliche die 

Beweislast für den offenkundig 

unverhältnismäßigen Charakter des 

Antrags. 

Begründung 

Die Bereitstellung von Daten aus einer Datenbank ist mit Kosten verbunden. Durch ein 

lediglich kostendeckendes Entgelt, das die betroffene Person für den Zugang zu den Daten zu 

entrichten hat, könnten leichtfertige Antragstellungen verhindert und Betrüger davon 

abgehalten werden, an große Mengen von Verbraucherkreditdaten zu gelangen, die zu 

betrügerischen Zwecken verwendet werden könnten. 

 

Änderungsantrag 135 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Voraussetzungen für offenkundig 

unverhältnismäßige Anträge sowie die in 

Absatz 4 genannten Entgelte näher zu 

regeln. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 136 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Kommission kann Standardvorlagen 

und Standardverfahren für die Mitteilungen 

gemäß Absatz 2, auch für solche in 

elektronischer Form, festlegen. Dabei 

ergreift die Kommission geeignete 

Maßnahmen für Kleinst und 

6. Die Kommission legt Standardvorlagen 

und Standardverfahren für die Mitteilungen 

gemäß Absatz 2, auch für solche in 

elektronischer Form, fest. Dabei ergreift 

die Kommission geeignete Maßnahmen für 

Kleinst und Kleinstunternehmen sowie 
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Kleinstunternehmen sowie mittlere 

Unternehmen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

mittlere Unternehmen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

Begründung 

Die Festlegung von Standardvorlagen und Standardverfahren ist erforderlich, um die 

wirksame Umsetzung dieser Maßnahme, insbesondere durch Kleinst- und Kleinunternehmen 

sowie mittlere Unternehmen, sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag 137 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet 

werden, einschließlich der Geschäfts- und 

allgemeinen Vertragsbedingungen, falls 

sich die Verarbeitung auf Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe b gründet, 
beziehungsweise die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verfolgten 

berechtigten Interessen, wenn die 

Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f beruht, 

b) die Zwecke, für die Daten verarbeitet 

werden, beziehungsweise die von dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

verfolgten berechtigten Interessen, wenn 

die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f beruht, 

Begründung 

Die Verpflichtung zur Angabe der Geschäfts- und allgemeinen Vertragsbedingungen ist 

bereits im Zivilrecht ausreichend geregelt. Unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes 

besteht deshalb nur die Notwendigkeit, Angaben über die Zwecke der Verarbeitung bzw. die 

damit verbundenen berechtigten Interessen zu machen. 

 

Änderungsantrag 138 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Dauer, für die die 

personenbezogenen Daten gespeichert 

c) die Dauer, für die die 

personenbezogenen Daten voraussichtlich 
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werden, gespeichert werden, 

 

Änderungsantrag 139 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) das Bestehen eines Beschwerderechts 

bei der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten, 

e) das Bestehen eines Beschwerderechts 

bei der Aufsichtsbehörde, 

Begründung 

Die Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde einhergehend mit einer 

Haftung für etwaige falsche Angaben würde die fortlaufende Überprüfung dieser 

Informationen erfordern, was besonders für kleine und mittlere Unternehmen einen 

unangemessenen Aufwand darstellen würde. 

 

Änderungsantrag 140 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ga) Informationen in Bezug auf 

bestimmte zum Schutz personenbezogener 

Daten vorgenommene 

Sicherheitsmaßnahmen, 

 

Änderungsantrag 141 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe h 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) sonstige Informationen, die unter 

Berücksichtigung der besonderen 

Umstände, unter denen die 

personenbezogenen Daten erhoben 

werden, notwendig sind, um gegenüber 

der betroffenen Person eine Verarbeitung 

entfällt 
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nach Treu und Glauben zu gewährleisten. 

Begründung 

Die Ausweitung der bereits umfangreichen Auskunftspflichten im Stil einer Generalklausel 

dürfte zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Weder das betroffene Unternehmen noch der 

Verbraucher können aufgrund dieser Formulierung mit Rechtssicherheit beurteilen, welche 

Informationen in jedem einzelnen Fall zur Verfügung gestellt werden müssen. 

 

Änderungsantrag 142 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Werden die personenbezogenen Daten 

bei der betroffenen Person erhoben, teilt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

dieser Person neben den in Absatz 1 

genannten Informationen außerdem mit, ob 

die Bereitstellung der Daten obligatorisch 

oder fakultativ ist und welche mögliche 

Folgen die Verweigerung der Daten hätte. 

2. Werden die personenbezogenen Daten 

bei der betroffenen Person erhoben, teilt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

dieser Person neben den in Absatz 1 

genannten Informationen außerdem mit, ob 

die Bereitstellung der Daten obligatorisch 

ist. 

Begründung 

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 

informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 

of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice. 

There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 

the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 

refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 

unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 

ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 

product can actually be delivered. 

 

Änderungsantrag 143 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Werden die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben, 

3. Werden die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben, 
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teilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dieser Person neben den in 

Absatz 1 genannten Informationen 

außerdem die Herkunft der 

personenbezogenen Daten mit. 

teilt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dieser Person soweit wie 

möglich neben den in Absatz 1 genannten 

Informationen außerdem die Herkunft der 

personenbezogenen Daten mit, außer in 

Fällen, in denen die Daten aus einer 

öffentlich zugänglichen Quelle stammen 

oder ihre Übermittlung gesetzlich geregelt 

ist oder die Verarbeitung für Zwecke 

geschieht, die mit der Berufstätigkeit der 

betreffenden Person in Zusammenhang 

stehen. 

 

Änderungsantrag 144 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 4 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) falls die personenbezogenen Daten nicht 

bei der betroffenen Person erhoben 

werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung 

oder innerhalb einer angemessenen Frist 

nach ihrer Erhebung, die den besonderen 

Umständen, unter denen die Daten erhoben 

oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, Rechnung trägt, oder, falls die 

Weitergabe an einen Empfänger 

beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt 

der ersten Weitergabe. 

b) falls die personenbezogenen Daten nicht 

bei der betroffenen Person erhoben 

werden, zum Zeitpunkt ihrer Erfassung 

oder innerhalb einer angemessenen Frist 

nach ihrer Erhebung, die den besonderen 

Umständen, unter denen die Daten erhoben 

oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, Rechnung trägt, oder, falls die 

Weitergabe an einen Empfänger 

beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt 

der ersten Weitergabe, oder, wenn die 

Daten für die Kommunikation mit der 

betroffenen Person verwendet werden 

sollen, spätestens zum Zeitpunkt der 

ersten Kommunikation mit dieser Person. 

Begründung 

Dem Recht der betroffenen Person auf informationelle Selbstbestimmung wird ausreichend 

Rechnung getragen, wenn die entsprechenden Auskünfte zu diesem Zeitpunkt gegeben 

werden. 

 

Änderungsantrag 145 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 5 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben und die 

Unterrichtung erweist sich als unmöglich 

oder ist mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand verbunden oder 

b) die Daten werden nicht bei der 

betroffenen Person erhoben oder die 

verarbeiteten Daten ermöglichen nicht die 

Feststellung der Identität und die 

Unterrichtung erweist sich als unmöglich 

oder ist mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand verbunden, etwa indem 

ein übermäßiger Verwaltungsaufwand 

entsteht, insbesondere wenn die 

Verarbeitung von einem KMU 

vorgenommen wird, oder 

 

Änderungsantrag 146 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 5 – Buchstabe d a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) die Daten stammen aus öffentlich 

zugänglichen Quellen.  

 

Änderungsantrag 147 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 14 – Absatz 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 

den Kategorien von Empfängern gemäß 

Absatz 1 Buchstabe f, den Anforderungen 

an Informationen gemäß Absatz 1 

Buchstabe g, den Kriterien für die 

Erteilung sonstiger Informationen im Sinne 

von Absatz 1 Buchstabe h für verschiedene 

Bereiche und Verarbeitungssituationen und 

zu den Bedingungen und geeigneten 

Garantien im Hinblick auf die Ausnahmen 

gemäß Absatz 5 Buchstabe b zu regeln. 

Dabei ergreift die Kommission geeignete 

7. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 

den Kategorien von Empfängern gemäß 

Absatz 1 Buchstabe f, den Anforderungen 

an Informationen gemäß Absatz 1 

Buchstabe g, den Kriterien für die 

Erteilung sonstiger Informationen im Sinne 

von Absatz 1 Buchstabe h für verschiedene 

Bereiche und Verarbeitungssituationen und 

zu den Bedingungen und geeigneten 

Garantien im Hinblick auf die Ausnahmen 

gemäß Absatz 5 Buchstabe b zu regeln. 

Dabei ergreift die Kommission in 
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Maßnahmen für Kleinst und 

Kleinstunternehmen sowie mittlere 

Unternehmen. 

Absprache mit den betroffenen Akteuren 
geeignete Maßnahmen für Kleinst- und 

Kleinunternehmen sowie mittlere 

Unternehmen. 

Begründung 

Der Einsatz delegierter Rechtsakte birgt die Gefahr mangelnder Transparenz. Durch die 

Gewährleistung, dass ihre Ausarbeitung in enger Zusammenarbeit mit den davon Betroffenen 

erfolgt, gilt es, dies zu vermeiden. 

 

Änderungsantrag 148 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

jederzeit eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet 

werden oder nicht. Werden 

personenbezogene Daten verarbeitet, teilt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

Folgendes mit: 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

jederzeit eine in einfacher und 

verständlicher Sprache abgefasste 
Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 

betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet werden oder nicht. Mit 

Ausnahme von Daten, die zu historischen 

oder statistischen Zwecken oder für 

wissenschaftliche Forschungszwecke 

verwendet werden, teilt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche Folgendes 

mit, wenn personenbezogene Daten 

verarbeitet werden: 

 

Änderungsantrag 149 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Dauer, für die die 

personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, 

d) die maximale Dauer, für die die 

personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, 
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Begründung 

Die Speicherungsdauer unterschiedlichster Daten variiert extrem und kann oftmals nicht von 

vornherein genau festgelegt werden. Dennoch sollte die maximale Speicherdauer 

personenbezogener Daten genannt werden. 

 

Änderungsantrag 150 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) das Bestehen eines Rechts auf 

Berichtigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten 

durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen beziehungsweise eines 

Widerspruchrechts gegen die Verarbeitung 

dieser Daten, 

e) das Bestehen eines Rechts auf 

Berichtigung gemäß Artikel 16 oder 

Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten durch den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

beziehungsweise eines Widerspruchrechts 

gegen die Verarbeitung dieser Daten, 

 

Änderungsantrag 151 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei 

der Aufsichtsbehörde sowie deren 

Kontaktdaten, 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei 

der Aufsichtsbehörde, 

Begründung 

Die Verpflichtung zur Angabe der Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde einhergehend mit einer 

Haftung für etwaige falsche Angaben würde die fortlaufende Überprüfung dieser 

Informationen erfordern, was besonders für kleine und mittlere Unternehmen einen 

unangemessenen Aufwand darstellen würde. 

 

Änderungsantrag 152 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe h 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) die Tragweite der Verarbeitung und die 

mit ihr angestrebten Auswirkungen, 

zumindest im Fall der Maßnahmen 

gemäß Artikel 20. 

h) die Tragweite der Verarbeitung und die 

mit ihr angestrebten Auswirkungen. 

 

Änderungsantrag 153 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die betroffene Person hat das Recht, 

auf Anfrage jederzeit von dem für die 

Verarbeitung der Datenquelle 

Verantwortlichen eine Bestätigung zu 

verlangen, ob personenbezogene Daten 

über die betroffene Person in einer 

Forschungsdatenbank gemäß Artikel 10 

verarbeitet werden. 

Begründung 

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 

threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 

would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 

on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 

from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 

with the controller of the original data source. Article 10 solves the paradox that in order to 

notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 

he is not allowed to, namely to identify that data subject. 

 

Änderungsantrag 154 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten zu 

den Kriterien und Anforderungen in 

entfällt 
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Bezug auf die Mitteilung über den Inhalt 

der personenbezogenen Daten gemäß 

Absatz 1 Buchstabe g an die betroffene 

Person festzulegen. 

 

Änderungsantrag 155 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die betroffene Person hat das Recht, von 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

die Berichtigung von unzutreffenden 

personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Die betroffene Person hat das Recht, die 

Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten, auch in Form 

eines Korrigendums, zu verlangen. 

Betrifft nicht die deutsche Fassung. 

 

Änderungsantrag 156 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Recht auf Vergessenwerden und auf 

Löschung 

Recht auf Löschung 

 

Änderungsantrag 157 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

die Löschung von sie betreffenden 

personenbezogenen Daten und die 

Unterlassung jeglicher weiteren 

Verbreitung dieser Daten zu verlangen, 

speziell wenn es sich um 

1. Die betroffene Person hat das Recht, von 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

die Löschung von sie betreffenden 

personenbezogenen Daten und die 

Unterlassung jeglicher weiteren 

Verarbeitung dieser Daten zu verlangen, 

es sei denn, der für die Verarbeitung 
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personenbezogene Daten handelt, die die 

betroffene Person im Kindesalter öffentlich 

gemacht hat, sofern einer der folgenden 

Gründe zutrifft: 

Verantwortliche ist eine öffentlich 

Behörde oder eine von einer öffentlichen 

Behörde beauftragte Stelle oder eine 

sonstige im Auftrag der öffentlichen 

Behörde handelnde Partei, auch wenn es 

sich um personenbezogene Daten handelt, 

die die betroffene Person im Kindesalter 

öffentlich gemacht hat, sofern einer der 

folgenden Gründe zutrifft: 

 

Änderungsantrag 158 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die 

sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

a) Die Daten sind für die Zwecke, für die 

sie erhoben oder weiterverarbeitet wurden, 

nicht mehr notwendig, und die gesetzlich 

vorgeschriebene Mindestvorhaltefrist ist 

abgelaufen. 

 

Änderungsantrag 159 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Die betroffene Person widerruft ihre 

Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 

stützte, oder die Speicherfrist, für die die 

Einwilligung gegeben wurde, ist 

abgelaufen und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung der Daten. 

b) Die betroffene Person widerruft ihre 

Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 

stützte, oder die Vorhaltefrist, für die die 

Einwilligung gegeben wurde, ist 

abgelaufen und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung oder Speicherung der Daten. 

 

Änderungsantrag 160 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche ergreift alle zumutbaren 

Maßnahmen, um alle Rechtsträger, 

gegenüber welchen die Daten offengelegt 

worden sind, über die Löschung zu 

informieren. 

 

Änderungsantrag 161 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Absatz 1 gilt nur, wenn der für die 

Verarbeitung Verantwortliche in der Lage 

ist, die Identität der betroffenen Person, 

die die Löschung beantragt, zu bestätigen. 

 

Änderungsantrag 162 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Hat der in Absatz 1 genannte für die 

Verarbeitung Verantwortliche die 

personenbezogenen Daten öffentlich 

gemacht, unternimmt er in Bezug auf die 

Daten, für deren Veröffentlichung er 

verantwortlich zeichnet, alle vertretbaren 

Schritte, auch technischer Art, um Dritte, 

die die Daten verarbeiten, darüber zu 

informieren, dass eine betroffene Person 

von ihnen die Löschung aller 

Querverweise auf diese 

personenbezogenen Daten oder von 

Kopien oder Replikationen dieser Daten 

verlangt. Hat der für die Verarbeitung 

Verantwortliche einem Dritten die 

Veröffentlichung personenbezogener 

Daten gestattet, liegt die Verantwortung 

entfällt 
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dafür bei dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen. 

Begründung 

In Anbetracht der Natur des Internets und der Möglichkeiten, Informationen weltweit auf 

verschiedenen Websites zu veröffentlichen, ist diese Bestimmung nicht durchführbar. 

 

Änderungsantrag 163 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 3 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche sorgt für eine umgehende 

Löschung der personenbezogenen Daten, 

soweit deren Speicherung nicht 

erforderlich ist 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche sorgt ohne unnötige 

Verzögerung für eine Löschung der 

personenbezogenen Daten, soweit deren 

Speicherung und Verbreitung nicht 

erforderlich ist 

 

Änderungsantrag 164 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 3 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) aus Gründen des öffentlichen Interesses 

im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

gemäß Artikel 81; 

b) aus Gründen des öffentlichen Interesses 

im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

und der Gesundheitszwecke gemäß 

Artikel 81; 

 

Änderungsantrag 165 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 3 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht 

zur Vorhaltung der personenbezogenen 

Daten, der der für die Verarbeitung 

Verantwortliche nach dem Unionsrecht 

d) zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht 

zur Vorhaltung der personenbezogenen 

Daten, der der für die Verarbeitung 

Verantwortliche nach dem Unionsrecht 
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oder dem Recht eines Mitgliedstaats 

unterliegt, wobei das mitgliedstaatliche 

Recht ein im öffentlichen Interesse 

liegendes Ziel verfolgen, den 

Wesensgehalt des Rechts auf den Schutz 

personenbezogener Daten wahren und in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem 

verfolgten legitimen Zweck stehen muss; 

oder dem Recht eines Mitgliedstaats 

unterliegt; 

Begründung 

Im Recht der Mitgliedstaaten können Rechtsvorschriften vorgesehen sein, wonach ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher gehalten ist, das Recht auf Vergessenwerden zu verweigern. 

So könnte es beispielsweise notwendig sein, Daten aufgrund von 

Rechnungslegungsvorschriften zum Zweck der Rechnungsprüfung vorzuhalten. 

 

Änderungsantrag 166 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 3 – Buchstabe e a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) zur Verhinderung oder Aufdeckung 

von Betrugsfällen, zur Feststellung der 

Identität und/oder zur Bestimmung der 

Bonität oder Zahlungsfähigkeit. 

 

Änderungsantrag 167 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 4 – Buchstabe d a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten speichern muss, um 

sicherzustellen, dass auf der Grundlage 

eines Widerrufs gemäß Artikel 19 die 

weitere Verarbeitung dieser Daten 

ausgeschlossen ist. 

Begründung 

Ein Einspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 19 schließt 
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die künftige Verarbeitung dieser Daten regelmäßig aus. Um sicherzustellen, dass die 

betreffenden Daten nicht für weitere Maßnahmen der Datenverarbeitung benutzt werden, 

müssen sie nicht gelöscht, sondern gesperrt oder anderweitig gekennzeichnet werden. 

 

Änderungsantrag 168 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6a. Anträge auf Berichtigung, Löschung 

oder Sperrung von personenbezogenen 

Daten dürfen die Verarbeitung, die zur 

Sicherung, zum Schutz und zur 

Erhaltung der Widerstandsfähigkeit eines 

oder mehrerer Informationssysteme 

notwendig ist, nicht behindern. Darüber 

hinaus gilt das Recht auf Berichtigung 

bzw. Löschung personenbezogener Daten 

nicht für personenbezogene Daten, die 

gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung 

oder zum Schutz der Rechte des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen, des 

Auftragsverarbeiters oder von Dritten 

aufbewahrt werden müssen. 

Begründung 

Es gibt Umstände, in denen das Recht der betroffenen Person auf die Berichtigung oder 

Löschung personenbezogener Daten nicht gelten sollte – z. B. zur Einhaltung der Gesetze in 

EU-Mitgliedstaaten oder anderen Rechtsordnungen, die die Aufbewahrung bestimmter Arten 

von personenbezogenen Daten für Zwecke der nationalen Sicherheit oder zur Ermittlung 

potenzieller Vergehen vorsehen. 

 

Änderungsantrag 169 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um Einzelheiten 

festzulegen in Bezug auf 

entfällt 
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a) die Kriterien und Anforderungen im 

Hinblick auf die Anwendung von Absatz 1 

für bestimmte Bereiche und spezielle 

Verarbeitungssituationen, 

 

b) die Bedingungen für die Löschung 

gemäß Absatz 2 von Internet-Links, 

Kopien oder Replikationen von 

personenbezogenen Daten aus öffentlich 

zugänglichen Kommunikationsdiensten, 

 

c) die Kriterien und Bedingungen für die 

Beschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß 

Absatz 4. 

 

 

Änderungsantrag 170 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 18 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Werden personenbezogene Daten 

elektronisch in einem strukturierten 

gängigen elektronischen Format 

verarbeitet, hat die betroffene Person das 

Recht, von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eine Kopie der 

verarbeiteten Daten in einem von ihr weiter 

verwendbaren strukturierten gängigen 

elektronischen Format zu verlangen. 

1. Werden personenbezogene Daten 

elektronisch in einem strukturierten 

gängigen elektronischen Format 

verarbeitet, hat die betroffene Person das 

Recht, auf Antrag von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen, soweit 

technisch machbar, eine Kopie der 

verarbeiteten Daten in einem von ihr weiter 

verwendbaren strukturierten gängigen 

elektronischen Format zu verlangen. 

 

Änderungsantrag 171 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 18 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Hat die betroffene Person die 

personenbezogenen Daten zur Verfügung 

gestellt und basiert die Verarbeitung auf 

einer Einwilligung oder einem Vertrag, hat 

die betroffene Person das Recht, diese 

personenbezogenen Daten sowie etwaige 

2. Hat die betroffene Person die 

personenbezogenen Daten zur Verfügung 

gestellt und basiert die Verarbeitung auf 

einer Einwilligung oder einem Vertrag, hat 

die betroffene Person das Recht, diese 

personenbezogenen Daten sowie, soweit 
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sonstige von ihr zur Verfügung gestellte 

Informationen, die in einem 

automatisierten Verarbeitungssystem 

gespeichert sind, in einem gängigen 

elektronischen Format in ein anderes 

System zu überführen, ohne dabei von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen, 

dem die personenbezogenen Daten 

entzogen werden, behindert zu werden. 

technisch machbar, etwaige sonstige von 

ihr zur Verfügung gestellte Informationen, 

die in einem automatisierten 

Verarbeitungssystem gespeichert sind, zu 

überführen. 

 

Änderungsantrag 172 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 18 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Rechte gemäß der Absätze 1 und 2 

beeinträchtigen nicht die Rechte und 

Freiheiten anderer, einschließlich 

Geschäftsgeheimnisse oder Rechte an 

geistigem Eigentum. Dies darf jedoch 

nicht dazu führen, dass der betroffenen 

Person jegliche Auskunft verweigert wird. 

Begründung 

Von Erwägung 51 übernommene Formulierung in Bezug auf den Zugang zu Daten. Den 

Grenzen der Datenportabilität, besonders in Zusammenhang mit dem berechtigten Interesse 

von Unternehmen, ihre Geschäftsgeheimnisse und geistigen Eigentumsrechte zu schützen, 

muss – in vertretbarem Maße – Rechnung getragen werden. 

 

Änderungsantrag 173 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 18 – Absatz 2 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Die Rechte gemäß der Absätze 1 und 2 

bestehen unbeschadet der Verpflichtung 

aus Artikel 5 Buchstabe e, wonach Daten 

gelöscht werden müssen, wenn sie nicht 

mehr gebraucht werden. 
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Änderungsantrag 174 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 18 – Absatz 2 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2c. Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 

die Verarbeitung von anonymisierten und 

pseudonymisierten Daten, soweit die 

betroffene Person aufgrund der Daten 

nicht ausreichend identifiziert werden 

kann, oder wenn der für die Verarbeitung 

Verantwortliche den Vorgang der 

Pseudonymisierung umkehren müsste, 

um die betroffene Person zu 

identifizieren. 

 

Änderungsantrag 175 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 18 – Absatz 2 d (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2d. Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, 

wenn der für die Verarbeitung 

Verantwortliche glaubhaft machen kann, 

dass es nicht möglich ist, die Daten der 

betroffenen Person von Daten anderer 

betroffener Personen zu trennen. 

 

Änderungsantrag 176 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 18 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission kann das elektronische 

Format gemäß Absatz 1 festlegen sowie 

die technischen Standards, Modalitäten 
und Verfahren für die Überführung der 

personenbezogenen Daten gemäß Absatz 2. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 

in Übereinstimmung mit dem 

3. Das elektronische Format, verbundene 

Funktionen und Verfahren für die 

Überführung der personenbezogenen Daten 

gemäß Absatz 2 werden von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen unter 

Bezugnahme auf die verfügbaren oder 

nach den Vorgaben von 
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Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen. 
Wirtschaftsakteuren oder 

Normungsgremien geeignetsten 

branchenüblichen Standards festgelegt. 

Die Kommission unterstützt und fördert 

die Industrie, Interessengruppen und 

Normungsgremien beim Entwurf und der 

Annahme technischer Standards, 

Modalitäten und Verfahren zur 

Übertragung von personenbezogenen 

Daten gemäß Absatz 2. 

 

Änderungsantrag 177 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 18 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 18a 

 Der für die Verarbeitung Verantwortliche 

sorgt dafür, dass eine hinreichende 

Dokumentation für die Identität einer 

betroffenen Person vorliegt, wenn die 

betroffene Person die in den Artikeln 14 

bis 19 dieser Verordnung genannten 

Rechte durchsetzt. 

Begründung 

Bürger müssen ihre Identität dokumentieren, um ihre Rechte geltend zu machen, damit jede 

Art des Identitätsdiebstahls verhindert wird. 

 

Änderungsantrag 178 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus 

Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 

Buchstaben d, e und f erfolgt, 
Widerspruch einzulegen, sofern der für die 

1. Die betroffene Person hat das Recht, in 

den durch Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben 

d, e und f abgedeckten Fällen aus 

schwerwiegenden und schutzwürdigen 
Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
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Verarbeitung Verantwortliche nicht 

zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen kann, die die 

Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person 

überwiegen. 

Daten Widerspruch einzulegen. Im Fall 

eines begründeten Widerspruchs darf sich 
die Verarbeitung durch den dafür 

Verantwortlichen nicht mehr auf diese 

Daten stützen. 

Begründung 

Die Änderungen erfolgen im Sinne der wirksamen und erprobten Vorschrift zum Widerspruch 

in Artikel 14a der Richtlinie 95/46/EG. Es gibt keinen Grund, das derzeitige System zu 

ändern. Es sind diesbezüglich keine praktischen Probleme bekannt, die eine Änderung der 

Rechtsvorschriften rechtfertigen würden. Dies trifft umso mehr zu, als die Verordnung 

nunmehr direkte Gültigkeit erlangt und somit nicht die Flexibilität der Richtlinie bietet. 

 

Änderungsantrag 179 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Werden personenbezogene Daten 

verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, hat die betroffene Person das 

Recht, dagegen unentgeltlich Widerspruch 

einzulegen. Die betroffene Person muss 

ausdrücklich in einer verständlichen und 

von anderen Informationen klar 

abgegrenzten Form auf dieses Recht 

hingewiesen werden. 

2. Werden personenbezogene Daten 

verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, oder basiert die Verarbeitung 

auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f, hat die 

betroffene Person das Recht, dagegen 

unentgeltlich Widerspruch einzulegen. Die 

betroffene Person muss ausdrücklich in 

einer verständlichen, in klaren und 

einfachen Worten formulierten und von 

anderen Informationen klar abgegrenzten 

Form, die auf die betroffene Person 

abgestimmt ist, insbesondere wenn 

Informationen an ein Kind übermittelt 

werden, auf dieses Recht hingewiesen 

werden. 

 

Änderungsantrag 180 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 19 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Werden pseudonymisierte Daten 
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gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g 

verarbeitet, so hat die betroffene Person 

das Recht, der Verarbeitung zu 

widersprechen, ohne dass ihr dadurch 

Kosten entstehen. Die betroffene Person 

muss ausdrücklich in einer 

verständlichen und von anderen 

Informationen klar abgegrenzten Form 

auf dieses Recht hingewiesen werden. 

 

Änderungsantrag 181 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Eine natürliche Person hat das Recht, 

nicht einer auf einer rein automatisierten 

Verarbeitung von Daten basierenden 

Maßnahme unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet 

oder sie in maßgeblicher Weise 
beeinträchtigt und deren Zweck in der 

Auswertung bestimmter Merkmale ihrer 

Person oder in der Analyse 

beziehungsweise Voraussage etwa ihrer 

beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer 

wirtschaftlichen Situation, ihres 

Aufenthaltsorts, ihres 

Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 

Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 

Verhaltens besteht. 

1. Eine betroffene Person hat das Recht, 

nicht einer auf einer rein automatisierten 

Verarbeitung von Daten basierenden 

Maßnahme unterworfen zu werden, die sie 

sowohl offline als auch online nachteilig 
beeinträchtigt und deren Zweck in der 

Auswertung bestimmter Merkmale einer 

betroffenen Person oder in der Analyse 

beziehungsweise Voraussage etwa ihrer 

beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer 

wirtschaftlichen Situation, ihres 

Aufenthaltsorts, ihres 

Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 

Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 

Verhaltens besteht. 

 

Änderungsantrag 182 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Für Zwecke der Werbung, der 

Marktforschung oder zur 

bedarfsgerechten Gestaltung der 

Telemedien dürfen Nutzungsprofile bei 

Verwendung von pseudonymisierten 
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Daten erstellt werden, sofern die 

betroffene Person dem nicht widerspricht. 

Die betroffene Person ist über ihr 

Widerspruchsrecht zu informieren. Die 

Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten 

über den Träger des Pseudonyms 

zusammengeführt werden. 

Begründung 

Die ursprüngliche Formulierung in Artikel 20 könnte dazu führen, dass Unternehmen eine 

Einwilligung für jede Art der Verarbeitung personenbezogener Daten einholen müssen. Um 

jedoch insbesondere das Geschäftsmodell von unzähligen kleinen und mittelständischen 

europäischen Firmen nicht zu zerstören und damit großen US-Firmen den Vorrang 

einzuräumen, sollten bestimmte Formen der Datenverarbeitung unter angemessener 

Berücksichtigung des Schutzes personenbezogener Daten erlaubt werden. 

 

Änderungsantrag 183 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Die für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen informieren die 

betroffene Person darüber, wo die 

Datenverarbeitung gemäß Absatz 1 

stattfindet, und räumen der Person das 

Recht ein, eine solche Entscheidung 

überprüfen zu lassen. 

Begründung 

Profiling zum Zweck einer Kreditwürdigkeitsprüfung sollte klar von anderen Zwecken 

unterschieden werden, nicht zuletzt indem dieses Profiling der Person vorab klar angezeigt 

wird. 

 

Änderungsantrag 184 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) auf pseudonymisierten Daten beruht, 
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Änderungsantrag 185 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe a b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ab) auf den von dem für die 

Datenverarbeitung Verantwortlichen 

verfolgten berechtigten Interessen beruht, 

 

Änderungsantrag 186 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) im Rahmen des Abschlusses oder der 

Erfüllung eines Vertrags vorgenommen 

wird und der Abschluss oder die 

Erfüllung des Vertrags auf Wunsch der 

betroffenen Person erfolgt ist oder 

geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, 

um die berechtigten Interessen der 

betroffenen Person zu wahren, 

beispielsweise durch das Recht auf 

direkten persönlichen Kontakt, oder 

entfällt 

 

Änderungsantrag 187 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) ausdrücklich aufgrund von 

Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten gestattet ist und diese 

Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen 

zur Wahrung der berechtigten Interessen 

der betroffenen Person enthalten oder 

entfällt 
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Änderungsantrag 188 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) mit Einwilligung der betroffenen 

Person nach Maßgabe von Artikel 7 und 

vorbehaltlich entsprechender Garantien 

erfolgt. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 189 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) für den Schutz lebenswichtiger 

Interessen der betroffenen Person oder im 

öffentlichen Interesse gemäß Artikel 5 

Buchstaben d und e erforderlicht ist; 

 

Änderungsantrag 190 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe c b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cb) auf pseudonymisierte Daten 

beschränkt ist. Diese pseudonymisierten 

Daten dürfen nicht mit Daten über den 

Träger des Pseudonyms 

zusammengeführt werden. Artikel 19 

Absatz 3a gilt entsprechend; 

Begründung 

In Einklang mit Artikel 15 Absatz 3 des deutschen Telemediengesetzes, das die 

Pseudonymisierung von Daten verlangt und einen klaren Rechtsrahmen für das Profiling 

unter anderem auf den Gebieten Werbung und Marktforschung vorgibt. 
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Änderungsantrag 191 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe c c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cc) für den Schutz der Rechte erforderlich 

ist, die von anderen betroffenen Personen 

geltend gemacht werden können, 

beispielsweise zur Aufdeckung von Betrug 

oder Unregelmäßigkeiten oder anderen 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht 

eines Mitgliedstaates unrechtmäßigen 

Handlungen; 

 

Änderungsantrag 192 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 2 – Buchstabe c d (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 cd) Daten betrifft, die anonymisiert 

wurden. 

Begründung 

Nach der Definition in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe 2b (neu) dauerhaft anonymisierte Daten. 

 

Änderungsantrag 193 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten zum Zwecke 

der Auswertung bestimmter persönlicher 

Merkmale einer natürlichen Person darf 

sich nicht ausschließlich auf die in 

Artikel 9 genannten besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten 

stützen. 

entfällt 
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Änderungsantrag 194 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten zum Zwecke 

der Auswertung bestimmter persönlicher 

Merkmale einer natürlichen Person darf 

nicht zur Identifizierung oder 

Individualisierung von Kindern verwendet 

werden. 

 

Änderungsantrag 195 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. In Fällen gemäß Absatz 2 müssen die 

von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen gemäß 

Artikel 14 erteilten Auskünfte auch 

Angaben zu einer etwaigen Verarbeitung 

für die unter Absatz 1 beschriebenen 

Zwecke und die damit angestrebten 

Auswirkungen auf die betroffene Person 

beinhalten. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 196 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Bedingungen, die für geeignete 

Maßnahmen zur Wahrung der 

berechtigten Interessen gemäß Absatz 2 

gelten sollen, näher zu regeln. 

entfällt 
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Änderungsantrag 197 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 21 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Parteien auf dem Arbeitsmarkt 

können Rechtsvorschriften erlassen, die 

die Rechte und Pflichten gemäß Artikel 5 

Buchstaben a bis e, Artikel 11 bis 20 

sowie Artikel 32 beschränken, sofern eine 

solche Beschränkung laut nationaler 

Tarifverträge notwendig und 

verhältnismäßig ist. 

Begründung 

Der Arbeitsmarkt ist in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich geregelt. In 

einigen Mitgliedstaaten erfolgt die Regulierung traditionell per Gesetz, in anderen 

vorwiegend durch auf dem Arbeitsmarkt geschlossene Tarifverträge. 

 

Änderungsantrag 198 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche stellt durch geeignete 

Strategien und Maßnahmen sicher, dass 

personenbezogene Daten in 

Übereinstimmung mit dieser Verordnung 

verarbeitet werden und er den Nachweis 

dafür erbringen kann. 

1. Unter Berücksichtigung des Stands der 

Technik, der Natur der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und der Art der 

Organisation, sowohl zum Zeitpunkt der 

Festlegung der Verarbeitungsmittel als 

auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung 

selbst, werden geeignete, nachweisbare 

technische und organisatorische 

Maßnahmen ergriffen, durch die 

sichergestellt wird, dass die Verarbeitung 

den Anforderungen dieser Verordnung 

genügt und der Schutz der Rechte der 

betroffenen Person durch Technik 

gewährleistet ist 
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Begründung 

Die Verordnung sollte genügend Flexibilität bieten, sodass verschiedene Organisationen 

wirksame technische und organisatorische Maßnahmen umsetzen können, die der Art und 

Struktur der jeweiligen Organisation angepasst sind. 

 

Änderungsantrag 199 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche bzw. der 

Auftragsverarbeiter weist auf Anfrage der 

zuständigen Datenschutzbehörde nach, 

dass technische und organisatorische 

Maßnahmen ergriffen wurden. 

 

Änderungsantrag 200 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Eine Unternehmensgruppe kann 

gemeinsame technische und 

organisatorische Maßnahmen anwenden, 

um ihren Verpflichtungen gemäß dieser 

Verordnung nachzukommen. 

 

Änderungsantrag 201 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 1 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1c. Dieser Artikel findet keine 

Anwendung auf natürliche Personen, die 

personenbezogene Daten ohne 

eigenwirtschaftliches Interesse 

verarbeiten. 
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Änderungsantrag 202 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen 

umfassen insbesondere 

2. Zu derartigen Maßnahmen zählen unter 

anderem 

 

Änderungsantrag 203 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Dokumentation nach Maßgabe von 

Artikel 28; 

a) die unabhängige Beaufsichtigung der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch das Management, um das 

Vorhandensein und die Wirksamkeit der 

technischen und organisatorischen 

Maßnahmen sicherzustellen; 

 

Änderungsantrag 204 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) die Einrichtung eines Management-

Kontrollsystems einschließlich der 

Zuweisung von Zuständigkeiten, der 

Schulung der Mitarbeiter sowie 

angemessener Weisungen;  

 

Änderungsantrag 205 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Umsetzung der in Artikel 30 

vorgesehenen Vorkehrungen für die 

Datensicherheit; 

b) das Vorhandensein geeigneter 

Strategien, Weisungen oder sonstiger 

Leitlinien für die Datenverarbeitung, die 

erforderlich sind, um der Verordnung zu 

genügen, sowie der entsprechenden 

Verfahren und 

Durchsetzungsmechanismen, um diesen 

Leitlinien Wirksamkeit zu verleihen; 

 

Änderungsantrag 206 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Durchführung einer Datenschutz-

Folgenabschätzung nach Artikel 33; 

c) das Vorhandensein geeigneter 

Planungsverfahren, um die Einhaltung 

der Bestimmungen zu gewährleisten und 
einer potenziell risikobehafteten 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

vor Beginn der Verarbeitung 

entgegenzuwirken; 

 

Änderungsantrag 207 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Umsetzung der nach Artikel 34 

Abätze 1 und 2 geltenden Anforderungen 

in Bezug auf die vorherige Genehmigung 

oder Zurateziehung der Aufsichtsbehörde; 

d) das Bestehen einer geeigneten 

Dokumentation der Datenverarbeitung, 

um den Verpflichtungen gemäß dieser 

Verordnung genügen zu können; 

 

Änderungsantrag 208 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) klare und zugängliche Regelungen für 

das Datenmanagement, die in einem 

angemessenen Verhältnis zur Menge und 

Art der von dem Verantwortlichen 

verarbeiteten personenbezogenen Daten 

und der mit der Verarbeitung der Daten 

verbundenen Gefahr der Verletzung des 

Datenschutzes stehen; 

Begründung 

Mit diesem zusätzlichen Passus soll die Grundlage für ein verbindliches und einklagbares 

System der Rechenschaftspflicht geschaffen werden, das ausreichend flexibel ist, um sowohl 

den Zwecken großer Unternehmen als auch kleinerer Organisationen zu dienen. Ein solches 

Konzept entspricht den bewährten Praktiken, die bereits für die Überwachungssysteme in 

anderen Bereichen, wie der Korruptionsbekämpfung, angewandt werden. 

 

Änderungsantrag 209 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe e b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 eb) das Bestehen einer angemessenen 

Aufklärung und Schulung der an der 

Datenverarbeitung und den 

diesbezüglichen Entscheidungen 

beteiligten Mitarbeiter mit Blick auf die 

sich aus dieser Verordnung ergebenden 

Verpflichtungen; 

 

Änderungsantrag 210 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe e c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ec) das Ergreifen und die Dokumentation 

der in Artikel 11 genannten Maßnahmen; 
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Änderungsantrag 211 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe e d (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ed) der Nachweis über die Verpflichtung 

der Unternehmensführung, die 

Regelungen für das Datenmanagement 

im gesamten Unternehmen einzuführen, 

um die Einhaltung dieser Verordnung zu 

gewährleisten. 

Begründung 

Mit diesem zusätzlichen Passus soll die Grundlage für ein verbindliches und einklagbares 

System der Rechenschaftspflicht geschaffen werden, das ausreichend flexibel ist, um sowohl 

den Zwecken großer Unternehmen als auch kleinerer Organisationen zu dienen. Ein solches 

Konzept entspricht den bewährten Praktiken, die bereits für die Überwachungssysteme in 

anderen Bereichen, wie der Korruptionsbekämpfung, angewandt werden. 

 

Änderungsantrag 212 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Regelmäßige Berichte über die 

Tätigkeiten des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen beinhalten eine 

Beschreibung der in Absatz 1 genannten 

Strategien und Maßnahmen. 

 

Änderungsantrag 213 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 22 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um etwaige 

weitere, in Absatz 2 nicht genannte 

entfällt 
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Kriterien und Anforderungen für die in 

Absatz 1 genannten Maßnahmen, die 

Bedingungen für die in Absatz 3 

genannten Überprüfungs- und 

Auditverfahren und die Kriterien für die 

in Absatz 3 angesprochene 

Angemessenheitsprüfung festzulegen und 

spezifische Maßnahmen für Kleinst-, 

Klein- und mittlere Unternehmen zu 

prüfen. 

 

Änderungsantrag 214 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 23 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

Datenschutz durch Technik 

 

Änderungsantrag 215 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 23 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche führt unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik 

und der Implementierungskosten sowohl 

zum Zeitpunkt der Festlegung der 

Verarbeitungsmittel als auch zum 

Zeitpunkt der Verarbeitung technische und 

organisatorische Maßnahmen und 

Verfahren durch, durch die sichergestellt 

wird, dass die Verarbeitung den 

Anforderungen dieser Verordnung genügt 

und die Rechte der betroffenen Person 

gewahrt werden. 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche führt unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik, 

der Implementierungskosten und 

international bewährter Verfahren sowohl 

zum Zeitpunkt der Festlegung der 

Verarbeitungsmittel als auch zum 

Zeitpunkt der Verarbeitung Maßnahmen 

und Verfahren durch, durch die 

sichergestellt wird, dass die Verarbeitung 

den Anforderungen dieser Verordnung 

genügt und die Rechte der betroffenen 

Person gewahrt werden. 

 Unbeschadet von Unterabsatz 1 werden 

dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen nur Maßnahmen 

auferlegt, die dem von der Art der zu 
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verarbeitenden personenbezogenen Daten 

ausgehenden Risiko der 

Datenverarbeitung angemessen sind. 

 

Änderungsantrag 216 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 23 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche setzt Verfahren ein, die 

sicherstellen, dass grundsätzlich nur 

solche personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden, die für die 

spezifischen Zwecke der Verarbeitung 

benötigt werden, und dass vor allem nicht 

mehr personenbezogene Daten 

zusammengetragen oder vorgehalten 

werden als für diese Zwecke unbedingt 

nötig ist und diese Daten auch nicht 

länger als für diese Zwecke unbedingt 

erforderlich gespeichert werden. Die 

Verfahren müssen insbesondere 

sicherstellen, dass personenbezogene 

Daten grundsätzlich nicht einer 

unbestimmten Zahl von natürlichen 

Personen zugänglich gemacht werden. 

2. Bei den Maßnahmen und Verfahren 

nach Absatz 1 

 a) wird bestehenden technischen Normen 

und Vorschriften im Bereich öffentliche 

Ordnung und Sicherheit entsprechend 

Rechnung getragen; 

 b) wird der Grundsatz der Neutralität mit 

Blick auf die Technologie, die Dienste 

und das Geschäftsmodell angewandt; 

 c) werden globale, von der Industrie 

ausgehende Bemühungen und Standards 

zugrunde gelegt; 

 d) wird internationalen Entwicklungen 

entsprechend Rechnung getragen. 

 

Änderungsantrag 217 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 23 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Bei der Durchführung der 

Bestimmungen dieser Verordnung ist 

sicherzustellen, dass keine zwingenden 

Anforderungen in Bezug auf spezifische 

technische Merkmale für Produkte und 

Dienste, einschließlich für Endgeräte oder 

sonstige elektronische 

Kommunikationsgeräte, gestellt werden, 

die deren Inverkehrbringen und freien 

Verkehr in und zwischen den 

Mitgliedstaaten behindern können. 

 

Änderungsantrag 218 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 23 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um etwaige weitere 

Kriterien und Anforderungen in Bezug 

auf die in den Absätzen 1 und 2 

genannten Maßnahmen und Verfahren 

festzulegen, speziell was die 

Anforderungen an den Datenschutz 

durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

für ganze Sektoren und bestimmte 

Erzeugnisse und Dienstleistungen betrifft. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 219 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 23 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission kann technische 

Standards für die in den Absätzen 1 und 2 

entfällt 
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genannten Anforderungen festlegen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 

in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen. 

 

Änderungsantrag 220 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 24 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In allen Fällen, in denen ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher die 

Zwecke, Bedingungen und Mittel der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

gemeinsam mit anderen Personen festlegt, 

vereinbaren diese gemeinsam für die 

Verarbeitung Verantwortlichen, wer von 

ihnen welche ihnen gemäß dieser 

Verordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, 

insbesondere was die Verfahren und 

Mechanismen betrifft, die den betroffenen 

Person die Wahrnehmung ihrer Rechte 

ermöglichen. 

In allen Fällen, in denen ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher die Zwecke 

der Verarbeitung personenbezogener Daten 

gemeinsam mit anderen Personen festlegt, 

vereinbaren diese gemeinsam für die 

Verarbeitung Verantwortlichen, wer von 

ihnen welche ihnen gemäß dieser 

Verordnung obliegenden Aufgaben erfüllt, 

insbesondere was die Verfahren und 

Mechanismen betrifft, die den betroffenen 

Person die Wahrnehmung ihrer Rechte 

ermöglichen. Die Vereinbarung spiegelt 

die jeweiligen tatsächlichen Funktionen 

und Beziehungen der gemeinsam für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

gegenüber betroffenen Personen 

gebührend wider. 

Begründung 

Es sollte ausdrücklich gefordert werden, dass die von den gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlichen zu treffende Vereinbarung die jeweiligen Rollen und Beziehungen der 

gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen gegenüber den betroffenen Personen 

gebührend widerspiegelt. Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche befinden sich 

nicht notwendigerweise in einer gleichen Verhandlungsposition, wenn es um vertragliche 

Vereinbarungen geht. Darüber hinaus pflegen nicht alle gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eine direkte Beziehung zur betroffenen Person, und sie haben nicht die 

Kontrolle über die gleiche Art und Menge personenbezogener Daten. 

 

Änderungsantrag 221 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 25 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Benennung eines Vertreters durch 

den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen erfolgt unbeschadet 

etwaiger rechtlicher Schritte gegen den 

für die Verarbeitung Verantwortlichen. 

entfällt 

Begründung 

Der Vertreter wird im Namen des für die Verarbeitung Verantwortlichen tätig und gilt in der 

EU als für die Verarbeitung Verantwortlicher. Ne bis in idem. 

 

Änderungsantrag 222 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche wählt für alle in seinem 

Auftrag durchzuführenden 

Verarbeitungsvorgänge einen 

Auftragsverarbeiter aus, der hinreichende 

Garantien dafür bietet, dass die 

betreffenden technischen und 

organisatorischen Maßnahmen so 

durchgeführt werden, dass die 

Verarbeitung im Einklang mit den 

Anforderungen dieser Verordnung erfolgt 

und dass der Schutz der Rechte der 

betroffenen Person durch geeignete 

technische Sicherheitsvorkehrungen und 

organisatorische Maßnahmen für die 

vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 

wird; zudem sorgt er dafür, dass diese 

Maßnahmen eingehalten werden. 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche wählt für alle in seinem 

Auftrag durchzuführenden 

Verarbeitungsvorgänge, die die 

Verarbeitung von Daten betreffen, die es 

dem Auftragsverarbeiter ermöglichen 

würden, die betroffene Person aller 

Voraussicht nach zu identifizieren, einen 

Auftragsverarbeiter aus, der hinreichende 

Garantien dafür bietet, dass die 

betreffenden technischen und 

organisatorischen Maßnahmen so 

durchgeführt werden, dass die 

Verarbeitung im Einklang mit den 

Anforderungen dieser Verordnung erfolgt 

und dass der Schutz der Rechte der 

betroffenen Person durch geeignete 

technische Sicherheitsvorkehrungen und 

organisatorische Maßnahmen für die 

vorzunehmende Verarbeitung sichergestellt 

wird; zudem sorgt er dafür, dass diese 

Maßnahmen eingehalten werden.  
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Änderungsantrag 223 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Durchführung einer Verarbeitung 

durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf 

der Grundlage eines Vertrags oder 

Rechtsakts, durch den der 

Auftragsverarbeiter an den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen gebunden 

ist und in dem insbesondere vorgesehen 

ist, dass der Auftragsverarbeiter 

2. Die Durchführung einer Verarbeitung 

durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf 

der Grundlage eines Vertrags oder 

Rechtsakts, durch den der 

Auftragsverarbeiter an den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen gebunden 

ist. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter können ihre 

jeweiligen Funktionen und 

Verantwortlichkeiten in Bezug auf die 

Anforderungen dieser Verordnung 

festlegen und sehen Folgendes vor: 

 

Änderungsantrag 224 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) nur auf Weisung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen tätig wird, 

insbesondere in Fällen, in denen eine 

Übermittlung der personenbezogenen 

Daten nicht zulässig ist; 

a) der Auftragsverarbeiter wird nur auf 

Weisung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen tätig, insbesondere in 

Fällen, in denen eine Übermittlung der 

personenbezogenen Daten nicht zulässig 

ist; 

 

Änderungsantrag 225 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) der Auftragsverarbeiter beachtet den 

Grundsatz des Datenschutzes durch 

Technik; 
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Änderungsantrag 226 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Dienste eines weiteren 

Auftragsverarbeiters nur mit vorheriger 

Zustimmung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen in Anspruch nehmen 

darf; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 227 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) soweit es verarbeitungsbedingt möglich 

ist, in Absprache mit dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen die 

notwendigen technischen und 

organisatorischen Voraussetzungen dafür 

schafft, dass der für die Verarbeitung 

Verantwortliche seine Pflicht erfüllen 

kann, Anträgen auf Wahrnehmung der in 

Kapitel III genannten Rechte der 

betroffenen Person nachzukommen; 

e) soweit es verarbeitungsbedingt möglich 

ist und der Auftragsverarbeiter in der 

Lage ist, angemessen Unterstützung zu 

leisten, schließt der Auftragsverarbeiter 

eine Vereinbarung über die geeigneten 

und zweckmäßigen technischen und 

organisatorischen Voraussetzungen, die 

den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

in seiner Fähigkeit unterstützen, Anträgen 

auf Wahrnehmung der in Kapitel III 

genannten Rechte der betroffenen Person 

nachzukommen; 

 

Änderungsantrag 228 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) den Auftragsverarbeiter bei der 

Einhaltung der in den Artikeln 30 bis 34 

genannten Pflichten unterstützt; 

f) soweit es verarbeitungsbedingt möglich 

ist, die dem Auftragsverarbeiter zur 

Verfügung stehenden Informationen es 

zulassen und der Auftragsverarbeiter in 

der Lage ist, angemessen Unterstützung 

zu leisten, schließt der Auftragsverarbeiter 
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eine Vereinbarung darüber, wie die 
Einhaltung der in den Artikeln 30 bis 34 

genannten Pflichten sichergestellt werden 

kann; 

 

Änderungsantrag 229 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe g 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) nach Abschluss der Verarbeitung dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

sämtliche Ergebnisse aushändigt und die 

personenbezogenen Daten auf keine 

andere Weise weiterverarbeitet; 

g) nach Abschluss der Verarbeitung 

händigt der Auftragsverarbeiter dem für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

sämtliche Ergebnisse aus oder vernichtet 

sie in handelsüblicher Weise; 

 

Änderungsantrag 230 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der 

personenbezogene Daten auf eine andere 

als die ihm von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen bezeichnete Weise 

verarbeitet, gilt für diese Verarbeitung als 

für die Verarbeitung Verantwortlicher 

und unterliegt folglich den 

Bestimmungen des Artikels 24 für 

gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortliche. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 231 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

entfällt 
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Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen für die 

Verantwortlichkeiten, Pflichten und 

Aufgaben des Auftragsverarbeiters in 

Übereinstimmung mit Absatz 1 

festzulegen sowie die Bedingungen, durch 

die die Verarbeitung personenbezogener 

Daten in Unternehmensgruppen speziell 

zu Kontroll- und 

Berichterstattungszweckenvereinfacht 

werden kann. 

Begründung 

Gemäß dem Rechenschaftsgrundsatz sollten Einzelheiten dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter überlassen werden. 

 

Änderungsantrag 232 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 28 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Alle für die Verarbeitung 

Verantwortlichen, alle Auftragsverarbeiter 

sowie etwaige Vertreter von für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

dokumentieren die ihrer Zuständigkeit 

unterliegenden Verarbeitungsvorgänge. 

1. Alle für die Verarbeitung 

Verantwortlichen sowie etwaige Vertreter 

von für die Verarbeitung Verantwortlichen 

dokumentieren in geeigneter Weise die 

Maßnahmen, die getroffen werden, um 

sicherzustellen, dass die ihrer 

Zuständigkeit unterliegende Verarbeitung 

personenbezogener Daten den 

Bestimmungen dieser Verordnung 

entspricht. 

 

Änderungsantrag 233 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 28 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Dokumentation enthält die 

Informationen, die die Aufsichtsbehörde 

benötigt, um sich über die Einhaltung der 

Bestimmungen dieser Verordnung durch 
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den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen bzw. 

Auftragsverarbeiter zu vergewissern, 

einschließlich einer Beschreibung 

etwaiger betriebsinterner Maßnahmen 

und Verfahren zur Einhaltung der 

Bestimmungen von Artikel 22. 

Begründung 

Eine eng gefasste Dokumentationsvorschrift für jeden Datenverarbeitungsvorgang kann 

weder von multinationalen Unternehmen noch von kleineren Unternehmen eingehalten 

werden und würde für die Kunden keinen größeren Schutz ihrer persönlichen Daten 

bedeuten. Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen formaljuristische und bürokratielastige 

Überwachungssysteme für den Datenschutz vermieden werden, die einen großen 

Verwaltungsaufwand bedeuten, für die betreffenden Unternehmen aber nicht zu besseren 

betriebsinternen Praktiken führen. 

 

Änderungsantrag 234 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 28 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Die in den Absätzen 1 und 1a 

genannte Verpflichtung gilt nicht für 

KMU, die Daten als reine Nebentätigkeit 

zum Verkauf von Waren oder 

Dienstleistungen verarbeiten. Eine 

Nebentätigkeit ist als Geschäftstätigkeit 

oder nicht gewerbliche Tätigkeit definiert, 

die nicht mit der Kerntätigkeit eines 

Unternehmens in Verbindung steht. In 

Bezug auf den Datenschutz gelten 

Datenverarbeitungsvorgänge, die weniger 

als 50 % des Unternehmensumsatzes 

ausmachen, als Nebentätigkeiten. 

 

Änderungsantrag 235 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 28 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Dokumentation enthält mindestens 

folgende Informationen: 

entfällt 

a) Name und Kontaktdaten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen (oder 

etwaiger gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlicher) oder des 

Auftragsverarbeiters sowie eines etwaigen 

Vertreters; 

 

b) Name und Kontaktdaten eines etwaigen 

Datenschutzbeauftragten; 

 

c) Angaben über die Zwecke der 

Verarbeitung sowie – falls sich die 

Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f gründet – über die von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

verfolgten legitimen Interessen; 

 

d) eine Beschreibung der Kategorien von 

betroffenen Personen und der Kategorien 

der sich auf diese beziehenden 

personenbezogenen Daten; 

 

e) die Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern der personenbezogenen 

Daten einschließlich der für die 

Verarbeitung Verantwortlichen, denen 

personenbezogene Daten aus dem von 

diesen verfolgtem legitimen Interesse 

mitgeteilt werden; 

 

f) gegebenenfalls Angaben über etwaige 

Datenübermittlungen in Drittländer oder 

an internationale Organisationen 

einschließlich deren Namen sowie bei den 

in Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h 

genannten Datenübermittlungen ein 

Beleg dafür, dass geeignete 

Sicherheitsgarantien vorgesehen wurden; 

 

g) eine allgemeine Angabe der Fristen für 

die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien; 

 

h) eine Beschreibung der in Artikel 22 

Absatz 3 genannten Verfahren. 

 

 



 

AD\927816DE.doc 125/208 PE496.562v02-00 

 DE 

Änderungsantrag 236 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 28 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter 

sowie der etwaige Vertreter des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen stellen die 

Dokumentation der Aufsichtsbehörde auf 

Anforderung zur Verfügung. 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen stellen die 

Dokumentation der Aufsichtsbehörde auf 

Anforderung zur Verfügung. 

 

Änderungsantrag 237 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 28 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen für die in Absatz 1 

genannte Dokumentation festzulegen, so 

dass insbesondere den 

Verantwortlichkeiten des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen, des 

Auftragsverarbeiters sowie des etwaigen 

Vertreters des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen Rechnung getragen 

wird. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 238 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 28 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Kommission kann Standardvorlagen 

für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

6. Die Kommission kann nach Anhörung 

des Europäischen 

Datenschutzausschusses Standardvorlagen 

für die in Absatz 1 genannte 

Dokumentation festlegen. Diese 



 

PE496.562v02-00 126/208 AD\927816DE.doc 

DE 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

 

Änderungsantrag 239 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 29 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter 

sowie der etwaige Vertreter des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen arbeiten 

der Aufsichtsbehörde auf Verlangen zu, 

um ihr die Erfüllung ihrer Pflichten zu 

erleichtern, indem sie dieser insbesondere 

die in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a 

genannten Informationen übermitteln und 

ihr den in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b 

genannten Zugang gewähren. 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter 

sowie der etwaige Vertreter des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen arbeiten 

der Aufsichtsbehörde auf Verlangen zu, 

um ihr die Erfüllung ihrer Pflichten zu 

erleichtern, indem sie dieser insbesondere 

die in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a 

genannten Informationen übermitteln und 

ihr den in Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe b 

genannten Zugang gewähren. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche, der 

Auftragsverarbeiter sowie der etwaige 

Vertreter des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen stellen auf Grundlage 

einer entsprechenden Anforderung, in der 

die Gründe für das Ersuchen um Zugang 

zu den Unterlagen dargelegt werden, der 

Aufsichtsbehörde die Dokumentation zur 

Verfügung. 

 

Änderungsantrag 240 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 29 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Wenn der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter in mehreren 

Mitgliedstaaten eine Niederlassung für 

die gesamte oder teilweise Verwaltung der 

Daten haben, können sie eine 



 

AD\927816DE.doc 127/208 PE496.562v02-00 

 DE 

Hauptniederlassung bestimmen.  

Änderungsantrag 241 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 30 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter treffen unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik 

und der Implementierungskosten 

technische und organisatorische 

Maßnahmen, die geeignet sind, ein 

Schutzniveau zu gewährleisten, das den 

von der Verarbeitung ausgehenden Risiken 

und der Art der zu schützenden 

personenbezogenen Daten angemessen ist. 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter treffen unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik 

und der Implementierungskosten 

technische und organisatorische 

Maßnahmen einschließlich der 

Pseudonymisierung, die geeignet sind, ein 

Schutzniveau zu gewährleisten, das den 

von der Verarbeitung ausgehenden Risiken 

und der Art der zu schützenden 

personenbezogenen Daten angemessen ist. 

 Unbeschadet von Unterabsatz 1 werden 

dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und dem 

Auftragsverarbeiter nur Maßnahmen 

auferlegt, die dem von der Art der zu 

verarbeitenden personenbezogenen Daten 

ausgehenden Risiko der 

Datenverarbeitung angemessen sind. 

 

Änderungsantrag 242 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 30 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die in den Absätzen 1 und 2 

genannten gesetzlichen Pflichten, die eine 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

in dem zum Zweck der Gewährleistung 

der Netzwerk- und Informationssicherheit 

unbedingt erforderlichen Umfang 

erforderlich machen würden, stellen ein 

von einem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder einem 
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Auftragsverarbeiter oder im Namen eines 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder eines Auftragsverarbeiters verfolgtes 

legitimes Interesse gemäß Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe f dar. 

 

Änderungsantrag 243 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 30 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Bedingungen für die in den 

Absätzen 1 und 2 genannten technischen 

und organisatorischen Maßnahmen 

festzulegen und den aktuellen Stand der 

Technik für bestimmte Sektoren und 

Datenverarbeitungssituationen zu 

bestimmen, wobei sie die technologische 

Entwicklung sowie Lösungen für einen 

Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

berücksichtigt, sofern nicht Artikel 4 gilt. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 244 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 30 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission kann 

erforderlichenfalls 

Durchführungsbestimmungen zu einer 

situationsabhängigen Konkretisierung der 

in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Anforderungen erlassen, um 

insbesondere 

entfällt 

a) jedweden unbefugten Zugriff auf 

personenbezogene Daten zu verhindern; 
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b) jedwede unbefugte Einsichtnahme in 

personenbezogene Daten sowie jedwede 

unbefugte Offenlegung, Kopie, Änderung, 

Löschung oder Entfernung von 

personenbezogenen Daten zu verhindern; 

 

c) sicherzustellen, dass die 

Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitungsvorgänge überprüft wird. 

 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 

in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen. 

 

 

Änderungsantrag 245 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 31 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten benachrichtigt 

der für die Verarbeitung Verantwortliche 

die Aufsichtsbehörde ohne 

unangemessene Verzögerung und nach 

Möglichkeit binnen 24 Stunden nach 

Feststellung der Verletzung. Falls die 

Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht 

binnen 24 Stunden erfolgt, ist dieser eine 

Begründung beizufügen. 

1. Bei einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten in Bezug auf 

besondere Kategorien personenbezogener 

Daten, personenbezogene Daten, die 

unter ein Berufsgeheimnis fallen, 

personenbezogene Daten, die Straftaten 

oder vermutete Straftaten betreffen, oder 

personenbezogene Daten, die Bank- oder 

Kreditkartenkonten betreffen, die die 

Rechte oder berechtigten Interessen der 

betroffenen Person ernsthaft bedroht, 
benachrichtigt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die Aufsichtsbehörde 

unverzüglich über die Verletzung des 

Schutzes dieser personenbezogenen 

Daten. 

 

Änderungsantrag 246 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 31 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 2. In Übereinstimmung mit Artikel 26 
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Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und 

informiert der Auftragsverarbeiter den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

unmittelbar nach Feststellung einer 
Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten. 

Absatz 2 Buchstabe f alarmiert und 

informiert der Auftragsverarbeiter den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen ohne 

unangemessene Verzögerung, nachdem 

eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ausgemacht 

wurde, die wahrscheinlich rechtliche 

Auswirkungen hat, die die Privatsphäre 

der betroffenen Person beeinträchtigen. 

 

Änderungsantrag 247 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 31 – Absatz 3 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) eine Beschreibung der vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgeschlagenen oder ergriffenen 

Maßnahmen zur Behandlung der 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten. 

e) eine Beschreibung der vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen 

vorgeschlagenen oder ergriffenen 

Maßnahmen zur Behandlung der 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten und/oder zur 

Minderung der Auswirkungen der 

Verletzung. 

 

Änderungsantrag 248 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 31 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dokumentiert etwaige 

Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten unter 

Beschreibung aller im Zusammenhang mit 

der Verletzung stehenden Fakten, von 

deren Auswirkungen und der ergriffenen 

Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation 

muss der Aufsichtsbehörde die 

Überprüfung der Einhaltung der 

Bestimmungen dieses Artikels 

ermöglichen. Die Dokumentation enthält 

nur die zu diesem Zweck erforderlichen 

4. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche dokumentiert etwaige 

Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten unter 

Beschreibung aller im Zusammenhang mit 

der Verletzung stehenden Fakten, von 

deren Auswirkungen und der ergriffenen 

Abhilfemaßnahmen. Die Dokumentation 

muss umfassend genug sein, um der 

Aufsichtsbehörde die Überprüfung der 

Einhaltung der Bestimmungen dieses 

Artikels zu ermöglichen. Die 

Dokumentation enthält nur die zu diesem 
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Informationen. Zweck erforderlichen Informationen. 

 

Änderungsantrag 249 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 31 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen in Bezug auf die 

Feststellung der in den Absätzen 1 und 2 

genannten Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten festzulegen 

sowie die konkreten Umstände, unter 

denen der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter die Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten zu 

melden haben. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 250 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 31 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Kommission kann das 

Standardformat für derartige Meldungen an 

die Aufsichtsbehörde, die 

Verfahrensvorschriften für die 

vorgeschriebene Meldung sowie Form 

und Modalitäten der in Absatz 4 

genannten Dokumentation einschließlich 

der Fristen für die Löschung der darin 

enthaltenen Informationen festlegen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 

in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen. 

6. Die Kommission kann das 

Standardformat für derartige Meldungen an 

die Aufsichtsbehörde sowie die 

Verfahrensvorschriften für die 

Einreichung von Berichten festlegen. 
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Änderungsantrag 251 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 32 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche benachrichtigt im 

Anschluss an die Meldung nach Artikel 31 

die betroffene Person ohne unangemessene 

Verzögerung von der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten, wenn 

die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der 

Schutz der personenbezogenen Daten oder 

der Privatsphäre der betroffenen Person 

durch eine festgestellte Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten 

beeinträchtigt wird. 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche benachrichtigt im 

Anschluss an die Meldung nach Artikel 31 

die betroffene Person ohne unangemessene 

Verzögerung von der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten, wenn 

die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der 

Schutz der personenbezogenen Daten, der 

Privatsphäre, der Rechte oder der 

berechtigten Interessen der betroffenen 

Person durch eine festgestellte Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten 

beeinträchtigt wird. Die Auswirkungen 

einer solchen Verletzung werden als 

nachteilig für den Schutz der 

personenbezogenen Daten oder der 

Privatsphäre einer betroffenen Person 

angesehen, wenn sie zum Beispiel einen 

Identitätsdiebstahl oder -betrug, eine 

physische Schädigung, eine erhebliche 

Demütigung oder Rufschädigung zur 

Folge haben könnte. 

 

Änderungsantrag 252 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 32 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die in Absatz 1 genannte 

Benachrichtigung der betroffenen Person 

umfasst mindestens die in Artikel 31 

Absatz 3 Buchstaben b und c genannten 

Informationen und Empfehlungen. 

2. Die in Absatz 1 genannte 

Benachrichtigung der betroffenen Person 

beschreibt die Art der Verletzung des 

Schutzes der personenbezogenen Daten, 

ist umfassend, klar und für jedermann 

verständlich und umfasst mindestens die 

in Artikel 31 Absatz 3 Buchstaben b, c 

und d genannten Informationen und 

Empfehlungen. 
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Änderungsantrag 253 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 32 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Benachrichtigung der betroffenen 

Person über die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist nicht 

erforderlich, wenn der für die Verarbeitung 

Verantwortliche zur Zufriedenheit der 

Aufsichtsbehörde nachweist, dass er 
geeignete technische 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und 

diese Vorkehrungen auf die von der 

Verletzung betroffenen personenbezogenen 

Daten angewandt wurden. Durch diese 

technischen Sicherheitsvorkehrungen sind 

die betreffenden Daten für alle Personen zu 

verschlüsseln, die nicht zum Zugriff auf die 

Daten befugt sind. 

3. Die Benachrichtigung der betroffenen 

Person über die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ist nicht 

erforderlich, wenn durch die Verletzung 

des Datenschutzes kein wesentlicher 

Schaden entstanden ist und der für die 

Verarbeitung Verantwortliche geeignete 

technische Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen hat und diese Vorkehrungen auf 

die von der Verletzung betroffenen 

personenbezogenen Daten angewandt 

wurden. Durch diese technischen 

Sicherheitsvorkehrungen sind die 

betreffenden Daten für alle Personen zu 

verschlüsseln, unbrauchbar zu machen 

oder zu anonymisieren, die nicht zum 

Zugriff auf die Daten befugt sind. 

 

Änderungsantrag 254 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 32 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen in Bezug auf die 

Umstände festzulegen, unter denen sich 

eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten negativ auf die 

in Absatz 1 genannten 

personenbezogenen Daten auswirken 

kann. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 255 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 32 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 32a 

 Benachrichtigung anderer 

Organisationen von einer Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten 

 Ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher, der eine betroffene 

Person von einer Verletzung des Schutzes 

ihrer personenbezogenen Daten gemäß 

Artikel 32 benachrichtigt, kann eine 

andere Organisation, eine 

Regierungsstelle oder einen Teil einer 

Regierungsstelle von der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten 

benachrichtigen, wenn diese 

Organisation, diese Regierungsstelle oder 

dieser Teil einer Regierungsstelle in der 

Lage sein kann, das sich aus der 

Verletzung ergebende Schadensrisiko zu 

verringern oder den Schaden zu mindern. 

Derartige Benachrichtigungen können 

ohne Inkenntnissetzung der betroffenen 

Person erfolgen, wenn die Offenlegung 

ausschließlich zum Zweck der 

Verringerung des sich für die betroffene 

Person aus der Verletzung ergebenden 

Schadensrisikos oder zum Zweck der 

Minderung des Schadens erfolgt. 

Begründung 

In vielen Fällen befinden sich andere Organisationen oder Regierungsstellen in der Position, 

zur Minderung des sich für eine betroffene Person aus einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten ergebenden Schadens beitragen zu können, wenn sie über die 

Verletzung und die Umstände der Verletzung Bescheid wissen. 

 

Änderungsantrag 256 

Vorschlag für eine Verordnung 

Kapitel IV – Abschnitt 3 – Titel 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

DATENSCHUTZ-

FOLGENABSCHÄTZUNG UND 

VORHERIGE GENEHMIGUNG 

DATENSCHUTZ-

FOLGENABSCHÄTZUNG UND 

VORHERIGE BENACHRICHTIGUNG 

Begründung 

Verfahren, bei denen eine vorherige Genehmigung erforderlich ist, sind für den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen kostspielig und zeitaufwendig, und ihr Mehrwert gegenüber 

einem System der vorherigen Benachrichtigung kann unter dem Gesichtspunkt des 

Datenschutzes angezweifelt werden. Eine vorherige Benachrichtigung, die der 

Aufsichtsbehörde die Möglichkeit gibt, zu reagieren und zu handeln, ist ausreichend und 

ermöglicht außerdem die Einrichtung eines benutzerfreundlichen Datenschutzverfahrens. 

 

Änderungsantrag 257 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 33 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 

oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die 

Rechte und Freiheiten betroffener Personen 

bergen, führt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der in seinem 

Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter 
vorab eine Abschätzung der Folgen der 

vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für 

den Schutz personenbezogener Daten 

durch. 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, die 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 

oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die 

Rechte und Freiheiten betroffener Personen 

bergen, führt der für die Verarbeitung 

Verantwortliche vorab eine Abschätzung 

der Folgen der vorgesehenen 

Verarbeitungsvorgänge für den Schutz 

personenbezogener Daten durch. Eine 

einzige Abschätzung ist für die 

Untersuchung mehrerer 

Verarbeitungsvorgänge mit ähnlichen 

Risiken ausreichend. KMU müssen eine 

Folgenabschätzung erst drei Jahre nach 

ihrer Gründung vornehmen, wenn die 

Datenverarbeitung als eine Kernaktivität 

der Geschäftstätigkeit erachtet wird. 

 

Änderungsantrag 258 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 33 – Absatz 2 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die in Absatz 1 genannten Risiken 

bestehen insbesondere bei folgenden 

Verarbeitungsvorgängen: 

2. Die in Absatz 1 genannten Risiken 

bestehen bei folgenden 

Verarbeitungsvorgängen: 

Begründung 

Im Dienste der Rechtssicherheit ist es notwendig, klar anzugeben, welche Risiken relevant 

sind, und diese ausführlich zu erläutern. 

 

Änderungsantrag 259 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) systematische und umfassende 

Auswertung persönlicher Aspekte einer 

natürlichen Person, beispielsweise zwecks 

Analyse ihrer wirtschaftlichen Lage, ihres 

Aufenthaltsorts, ihres 

Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 

Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 

Verhaltens oder zwecks diesbezüglicher 

Voraussagen, die sich auf eine 

automatisierte Verarbeitung von Daten 

gründet und ihrerseits als Grundlage für 

Maßnahmen dient, welche Rechtswirkung 

gegenüber der betroffenen Person entfalten 

oder erhebliche Auswirkungen für diese 

mit sich bringen; 

a) systematische und umfassende 

Auswertung persönlicher Aspekte einer 

natürlichen Person, beispielsweise zwecks 

Analyse ihrer wirtschaftlichen Lage, ihres 

Aufenthaltsorts, ihres 

Gesundheitszustands, ihrer persönlichen 

Vorlieben, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres 

Verhaltens oder zwecks diesbezüglicher 

Voraussagen, die sich auf eine 

automatisierte Verarbeitung von Daten 

gründet und ihrerseits als Grundlage für 

Maßnahmen dient, welche Rechtswirkung 

zum Schaden der betroffenen Person 

entfalten, einschließlich aller weiteren in 

Artikel 20 Absatz 1 der vorliegenden 

Verordnung genannten 

Verarbeitungsvorgänge; 

 

Änderungsantrag 260 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Verarbeitung von Daten über das 

Sexualleben, den Gesundheitszustand, die 

b) Verarbeitung von Daten über das 

Sexualleben, den Gesundheitszustand, 
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Rasse oder die ethnische Herkunft oder für 

die Erbringung von Gesundheitsdiensten, 

für epidemiologische Studien oder für 

Erhebungen über Geisteskrankheiten oder 

ansteckende Krankheiten, wenn die 

betreffenden Daten in großem Umfang im 

Hinblick auf Maßnahmen oder 

Entscheidungen verarbeitet werden, welche 

sich auf spezifische Einzelpersonen 

beziehen sollen; 

politische Ansichten, religiöse 

Überzeugungen, strafrechtliche 

Verurteilungen, die Rasse oder die 

ethnische Herkunft oder für die Erbringung 

von Gesundheitsdiensten, für 

epidemiologische Studien oder für 

Erhebungen über Geisteskrankheiten oder 

ansteckende Krankheiten, wenn die 

betreffenden Daten in großem Umfang im 

Hinblick auf Maßnahmen oder 

Entscheidungen verarbeitet werden, welche 

sich auf spezifische Einzelpersonen 

beziehen sollen; 

 

Änderungsantrag 261 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 33 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Folgenabschätzung trägt den 

Rechten und den berechtigten Interessen 

der von der Datenverarbeitung betroffenen 

Personen und sonstiger Betroffener 

Rechnung; sie enthält zumindest eine 

allgemeine Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und eine 

Bewertung der in Bezug auf die Rechte 

und Freiheiten der betroffenen Personen 

bestehenden Risiken sowie der geplanten 

Abhilfemaßnahmen, Garantien, 

Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, 

durch die der Schutz personenbezogener 

Daten sichergestellt und der Nachweis 

dafür erbracht werden soll, dass die 

Bestimmungen dieser Verordnung 

eingehalten werden. 

3. Die Folgenabschätzung trägt den 

Rechten und den berechtigten Interessen 

der von der Datenverarbeitung betroffenen 

Personen und sonstiger Betroffener 

Rechnung; sie enthält zumindest eine 

allgemeine Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und eine 

Bewertung der in Bezug auf die Rechte 

und Freiheiten der betroffenen Personen 

bestehenden Risiken, insbesondere auch 

des Diskriminierungsrisikos, das mit dem 

Vorgang verbunden ist oder durch diesen 

erhöht wird, sowie der geplanten 

Abhilfemaßnahmen, Garantien, 

Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, 

durch die der Schutz personenbezogener 

Daten sichergestellt und der Nachweis 

dafür erbracht werden soll, dass die 

Bestimmungen dieser Verordnung 

eingehalten werden; sie trägt ferner 

modernen Technologien und Methoden 

Rechnung, mit denen der Schutz der 

Privatsphäre der Bürger verbessert 

werden kann. Bestehende europäische 

Leitlinien werden bei der 
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Folgenabschätzung berücksichtigt. 

 

Änderungsantrag 262 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 33 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche holt die Meinung der 

betroffenen Personen oder ihrer Vertreter 

zu der beabsichtigten Verarbeitung 

unbeschadet des Schutzes gewerblicher 

oder öffentlicher Interessen oder der 

Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge 

ein. 

entfällt 

Begründung 

Aktiv die Meinungen der betroffenen Personen einzuholen, bedeutet für die für die 

Verarbeitung Verantwortlichen eine unverhältnismäßig hohe Belastung. 

 

Änderungsantrag 263 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 33 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Falls es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen um eine 

Behörde oder um eine öffentliche 

Einrichtung handelt und die Verarbeitung 

aufgrund einer im Unionsrecht festgelegten 

rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe c erfolgt, welche 

Vorschriften und Verfahren für die 

betreffenden Verarbeitungsvorgänge 

vorsieht, gelten die Absätze 1 bis 4 nur, 

wenn es nach dem Ermessen der 

Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den 

betreffenden Verarbeitungstätigkeiten eine 

solche Folgenabschätzung durchzuführen. 

5. Falls es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen um eine 

Behörde oder um eine öffentliche 

Einrichtung handelt oder falls die Daten 

von einer anderen Einrichtung verarbeitet 

werden, die mit der Erbringung 

öffentlicher Dienstleistungen betraut 

wurde, und die Verarbeitung aufgrund 

einer im Unionsrecht festgelegten 

rechtlichen Verpflichtung nach Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe c erfolgt, welche 

Vorschriften und Verfahren für die 

betreffenden Verarbeitungsvorgänge 

vorsieht, gelten die Absätze 1 bis 4 nur, 

wenn es nach dem Ermessen der 

Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den 
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betreffenden Verarbeitungstätigkeiten eine 

solche Folgenabschätzung durchzuführen. 

Begründung 

Die Art der erbrachten Dienstleistung und nicht die Art der Einrichtung, die diese 

Dienstleistung anbietet, sollte ausschlaggebend dafür sein, ob die Bestimmungen über die 

Datenschutz-Folgenabschätzung Anwendung finden. So werden oft private Einrichtungen 

damit betraut, öffentliche Dienstleistungen zu erbringen. Bei der Erbringung öffentlicher 

Dienstleistungen sollte ein einheitlicher Ansatz verfolgt werden, unabhängig davon, ob es 

sich bei der Einrichtung, die diese Dienstleistung erbringt, um eine Behörde oder um eine 

öffentliche Einrichtung oder um eine auf Vertragsbasis in Anspruch genommene private 

Einrichtung handelt. 

 

Änderungsantrag 264 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 33 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Bedingungen für 

Verarbeitungsvorgänge, die mit den in 

den Absätzen 1 und 2 genannten Risiken 

behaftet sein können, sowie die 

Anforderungen an die in Absatz 3 

genannte Folgenabschätzung 

einschließlich der Bedingungen für die 

Skalierbarkeit und für die interne und 

externe Überprüfbarkeit festzulegen. 

Dabei berücksichtigt die Kommission 

spezifische Maßnahmen für Kleinst-, 

Klein- und mittlere Unternehmen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 265 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 33 – Absatz 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Kommission kann Standards und 

Verfahren für die Durchführung sowie 

entfällt 
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für die interne und externe Überprüfung 

der in Absatz 3 genannten 

Folgenabschätzung festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

 

Änderungsantrag 266 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 33 – Absatz 7 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. Datenschutz-Folgenabschätzungen 

sind als vertrauliche Mitteilungen zu 

behandeln. 

Begründung 

Eine solche schriftliche Niederlegung ist wichtig, um die Befürchtungen von Unternehmen zu 

zerstreuen, dass innovative neue, dem Geschäftsgeheimnis unterliegende Verfahren der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

 

Änderungsantrag 267 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vorherige Genehmigung und vorherige 

Zurateziehung 

Vorherige Zurateziehung 

Begründung 

Kohärenz mit den Zielsetzungen gemäß Erwägung 70. 

 

Änderungsantrag 268 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder gegebenenfalls der 

Auftragsverarbeiter holt vor der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

ein, um sicherzustellen, dass die geplante 

Verarbeitung in Übereinstimmung mit 

dieser Verordnung erfolgt, und um 

insbesondere die Risiken zu mindern, 

welche für die betroffenen Personen 

bestehen, wenn dieser Vertragsklauseln 

nach Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe d 

vereinbart oder keine geeigneten 

Garantien für die Übermittlung 

personenbezogener Daten in ein Drittland 

oder an eine internationale Organisation 

in einem rechtsverbindlichen Instrument 

nach Artikel 42 Absatz 5 vorsieht. 

entfällt 

Begründung 

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 

of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 

authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 

and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes. 

Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 

compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 

ability to develop and release to the market new products and services which benefit 

consumers and the economy. 

 

Änderungsantrag 269 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der in seinem 

Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter 

zieht vor der Verarbeitung 

personenbezogener Daten die 

Aufsichtsbehörde zu Rate, um 

sicherzustellen, dass die geplante 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der in seinem 

Auftrag handelnde Auftragsverarbeiter 

kann vor der Verarbeitung von besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten die 

Aufsichtsbehörde zurate ziehen, um 

sicherzustellen, dass die geplante 
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Verarbeitung in Übereinstimmung mit 

dieser Verordnung erfolgt, und um 

insbesondere die für die betroffenen 

Personen bestehenden Risiken zu mindern; 

dies gilt für alle Fälle, in denen 

Verarbeitung in Übereinstimmung mit 

dieser Verordnung erfolgt, und um 

insbesondere die für die betroffenen 

Personen bestehenden Risiken zu mindern; 

dies gilt für alle Fälle, in denen 

 

Änderungsantrag 270 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige 

Zurateziehung bezüglich der in Absatz 4 

genannten Verarbeitungsvorgänge, welche 

aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs 

und/oder ihrer Zwecke konkrete Risiken 

für die Rechte und Freiheiten betroffener 

Personen bergen können, für erforderlich 

hält. 

b) die Aufsichtsbehörde eine vorherige 

Zurateziehung bezüglich der 

Verarbeitungsvorgänge, welche aufgrund 

ihres Wesens, ihres Umfangs und/oder 

ihrer Zwecke konkrete Risiken für die 

Rechte und Freiheiten betroffener Personen 

bergen können, für erforderlich hält. 

Begründung 

Vgl. die Begründung für die Streichung von Absatz 4. 

 

Änderungsantrag 271 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der 

Auffassung ist, dass die geplante 

Verarbeitung nicht im Einklang mit dieser 

Verordnung steht, insbesondere weil die 

Risiken unzureichend ermittelt wurden 

oder eingedämmt werden, untersagt sie die 

geplante Verarbeitung und unterbreitet 

geeignete Vorschläge, wie diese Mängel 

beseitigt werden könnten. 

3. Falls die zuständige Aufsichtsbehörde 

im Rahmen ihrer Befugnisse feststellt, 

dass die geplante Verarbeitung nicht im 

Einklang mit dieser Verordnung steht, 

insbesondere weil die Risiken 

unzureichend ermittelt wurden oder 

eingedämmt werden, untersagt sie die 

geplante Verarbeitung und unterbreitet 

geeignete Vorschläge, wie diese Mängel 

beseitigt werden könnten. Ein solcher 

Beschluss kann vor einem zuständigen 

Gericht angefochten und während einer 

solchen Anfechtung nur dann vollstreckt 
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werden, wenn die Verarbeitung eine 

unmittelbare und schwerwiegende 

Bedrohung betroffener Personen zur 

Folge hätte. 

 

Änderungsantrag 272 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste 

der Verarbeitungsvorgänge, die 

Gegenstand der vorherigen 

Zurateziehung nach Absatz 2 Buchstabe b 

sind, und veröffentlicht diese. Die 

Aufsichtsbehörde übermittelt derartige 

Listen an den Europäischen 

Datenschutzausschuss. 

entfällt 

Begründung 

Für eine wirksame Durchsetzung verwaltungstechnisch zu kompliziert, vor allem angesichts 

der Notwendigkeit einer nicht sektorspezifischen, zukunftsfähigen Verordnung. 

 

Änderungsantrag 273 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Wenn auf der in Absatz 4 genannten 

Liste Verarbeitungsvorgänge aufgeführt 

werden, die sich auf Waren oder 

Dienstleistungen beziehen, welche 

betroffenen Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten angeboten werden, oder 

die dazu dienen sollen, das Verhalten 

dieser betroffenen Personen zu beobachten, 

oder die wesentliche Auswirkungen auf 

den freien Verkehr personenbezogener 

Daten in der Union haben können, bringt 

die Aufsichtsbehörde vor der Annahme 

der Liste das in Artikel 57 beschriebene 

5. Wenn Verarbeitungsvorgänge sich auf 

Waren oder Dienstleistungen beziehen, 

welche betroffenen Personen in mehreren 

Mitgliedstaaten angeboten werden, oder 

die dazu dienen sollen, das Verhalten 

dieser betroffenen Personen zu beobachten, 

oder die wesentliche Auswirkungen auf 

den freien Verkehr personenbezogener 

Daten in der Union haben können, bringt 

die Aufsichtsbehörde das in Artikel 57 

beschriebene Kohärenzverfahren zur 

Anwendung. 
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Kohärenzverfahren zur Anwendung. 

Begründung 

Richtet in Einklang mit den Änderungsanträgen zu Artikel 58 Absatz 2 das 

Kohärenzverfahren in der zweckmäßigsten Weise aus. 

 

Änderungsantrag 274 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter legt der 

Aufsichtsbehörde die Datenschutz-

Folgenabschätzung nach Artikel 33 vor 

und übermittelt ihr auf Aufforderung alle 

sonstigen Informationen, die sie benötigt, 

um die Ordnungsgemäßheit der 

Verarbeitung sowie insbesondere die in 

Bezug auf den Schutz der 

personenbezogenen Daten der betroffenen 

Person bestehenden Risiken und die 

diesbezüglichen Sicherheitsgarantien 

bewerten zu können. 

6. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche legt der Aufsichtsbehörde 

die Datenschutz-Folgenabschätzung nach 

Artikel 33 vor und übermittelt ihr auf 

Aufforderung alle sonstigen Informationen, 

die sie benötigt, um die 

Ordnungsgemäßheit der Verarbeitung 

sowie insbesondere die in Bezug auf den 

Schutz der personenbezogenen Daten der 

betroffenen Person bestehenden Risiken 

und die diesbezüglichen 

Sicherheitsgarantien bewerten zu können. 

Begründung 

Um Rechtssicherheit zu gewährleisten und eine bessere Durchsetzbarkeit durch die 

Aufsichtsbehörde zu ermöglichen sowie in Übereinstimmung mit Erwägung 62, der 

zufolge„eine klare Zuteilung der Verantwortlichkeiten durch diese Verordnung“ notwendig 

ist, sollte die vorherige Genehmigung und Zurateziehung der Aufsichtsbehörde alleinige 

Sache des für die Verarbeitung Verantwortlichen sein. Dadurch entsteht ein viel klareres 

Bezugssystem sowohl für die Unternehmen als auch für die Aufsichtsbehörde. 

 

Änderungsantrag 275 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Absatz 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Die Kommission wird ermächtigt, entfällt 
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delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen für die Bestimmung 

der in Absatz 2 Buchstabe a genannten 

hohen konkreten Risiken festzulegen. 

 

Änderungsantrag 276 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 – Absatz 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Die Kommission kann Standardvorlagen 

und Verfahrensvorschriften für die in den 

Absätzen 1 und 2 genannte vorherige 

Genehmigung beziehungsweise 
Zurateziehung sowie für die in Absatz 6 

vorgesehene Unterrichtung der 

Aufsichtsbehörde festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

9. Die Kommission kann Standardvorlagen 

und Verfahrensvorschriften für die in 

Absatz 2 genannte vorherige Zurateziehung 

sowie für die in Absatz 6 vorgesehene 

Unterrichtung der Aufsichtsbehörde 

festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden in Übereinstimmung mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

erlassen. 

 

Änderungsantrag 277 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 35 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter benennen einen 

Datenschutzbeauftragten, falls 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter benennen eine 

Datenschutzorganisation oder einen 

Datenschutzbeauftragten, falls 

 

Änderungsantrag 278 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 35 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Kerntätigkeit des für die c) die Kerntätigkeit des für die 
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Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters in der Durchführung 

von Verarbeitungsvorgängen besteht, 

welche aufgrund ihres Wesens, ihres 

Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine 

regelmäßige und systematische 

Beobachtung von betroffenen Personen 

erforderlich machen. 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters in der Durchführung 

von Verarbeitungsvorgängen besteht, 

welche aufgrund ihres Wesens, ihres 

Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine 

regelmäßige und systematische 

Beobachtung von betroffenen Personen 

erforderlich machen. Als Kerntätigkeiten 

werden jene Vorgänge definiert, bei 

denen 50 % des Jahresumsatzes durch 

den Verkauf dieser Daten erzielt oder aus 

diesen Daten Einnahmen gewonnen 

werden. In Bezug auf den Datenschutz 

gelten Datenverarbeitungsvorgänge, die 

weniger als 50 % des 

Unternehmensumsatzes ausmachen, als 

Nebentätigkeiten. 

Begründung 

Die Benennung von Datenschutzbeauftragten sollte nur dann für notwendig erachtet werden, 

wenn die Kerntätigkeit eines Unternehmens die Verarbeitung personenbezogener Daten 

betrifft. 

 

Änderungsantrag 279 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 35 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Falls es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder 

um eine öffentliche Einrichtung handelt, 

kann der Datenschutzbeauftragte unter 

Berücksichtigung der Struktur der Behörde 

beziehungsweise der öffentlichen 

Einrichtung für mehrere Bereiche benannt 

werden. 

3. Falls es sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder 

um eine öffentliche Einrichtung handelt, 

kann die Datenschutzorganisation oder 

der Datenschutzbeauftragte unter 

Berücksichtigung der Struktur der Behörde 

beziehungsweise der öffentlichen 

Einrichtung für mehrere Bereiche benannt 

werden. 

 

Änderungsantrag 280 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 35 – Absatz 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter benennt den 

Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe 

der beruflichen Qualifikation und 

insbesondere des Fachwissens, das dieser 

auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und 

der einschlägigen Praktiken besitzt, sowie 

nach Maßgabe von dessen Fähigkeit zur 

Erfüllung der in Artikel 37 genannten 

Aufgaben. Der Grad des erforderlichen 

Fachwissens richtet sich insbesondere nach 

der Art der durchgeführten 

Datenverarbeitung und des erforderlichen 

Schutzes für die von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

5. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter kann den 

Datenschutzbeauftragten nach Maßgabe 

der beruflichen Qualifikation und 

insbesondere des Fachwissens benennen, 

das dieser auf dem Gebiet des 

Datenschutzrechts und der einschlägigen 

Praktiken besitzt, sowie nach Maßgabe von 

dessen Fähigkeit zur Erfüllung der in 

Artikel 37 genannten Aufgaben. Der Grad 

des erforderlichen Fachwissens richtet sich 

insbesondere nach der Art der 

durchgeführten Datenverarbeitung und des 

erforderlichen Schutzes für die von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

dem Auftragsverarbeiter verarbeiteten 

personenbezogenen Daten. 

 

Änderungsantrag 281 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 35 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass 

etwaige sonstige berufliche Pflichten des 

Datenschutzbeauftragten mit den Aufgaben 

und Pflichten, die diesem in seiner 

Funktion als Datenschutzbeauftragter 

obliegen, vereinbar sind und zu keinen 

Interessenkonflikten führen. 

6. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass 

etwaige sonstige berufliche Pflichten der 

Datenschutzorganisation oder des 

Datenschutzbeauftragten mit den Aufgaben 

und Pflichten, die diesem in seiner 

Funktion als Datenschutzbeauftragter 

obliegen, vereinbar sind und zu keinen 

Interessenkonflikten führen. 

 

Änderungsantrag 282 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 35 – Absatz 7 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter benennt einen 

Datenschutzbeauftragten für einen 

Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Der 

Datenschutzbeauftragte kann für weitere 

Amtszeiten wiederernannt werden. 

Während seiner Amtszeit kann der 

Datenschutzbeauftragte seines Postens 

nur enthoben werden, wenn er die 

Voraussetzungen für die Erfüllung seiner 

Pflichten nicht mehr erfüllt. 

7. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter benennt einen 

Datenschutzbeauftragten für einen 

Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Der 

Datenschutzbeauftragte kann für weitere 

Amtszeiten wiederernannt werden. 

Begründung 

Wie auch beim gesamten übrigen Personal sollte die Möglichkeit bestehen, den 

Datenschutzbeauftragten zu entlassen, wenn dieser die von der Verwaltung vorgegebenen 

Ziele nicht umsetzt. Es liegt im Ermessen der Verwaltung, ob sie mit der eingestellten Person 

zufrieden ist oder nicht. 

 

Änderungsantrag 283 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 35 – Absatz 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

10. Betroffene Personen haben das Recht, 

den Datenschutzbeauftragten zu allen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten stehenden 

Fragen zu Rate zu ziehen und die 

Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser 

Verordnung zu beantragen. 

10. Betroffene Personen haben das Recht, 

die Datenschutzorganisation oder den 

Datenschutzbeauftragten zu allen im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten stehenden 

Fragen zurate zu ziehen und die 

Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser 

Verordnung zu beantragen. 

 

Änderungsantrag 284 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 35 – Absatz 11 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

11. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen für die in Absatz 1 

Buchstabe c genannte Kerntätigkeit des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder des Auftragsverarbeiters sowie die 

Kriterien für die berufliche Qualifikation 

des in Absatz 5 genannten 

Datenschutzbeauftragten festzulegen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 285 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 36 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der 

Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß 

und frühzeitig in alle mit dem Schutz 

personenbezogener Daten 

zusammenhängenden Fragen 

eingebunden wird. 

1. Die Leitung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiters unterstützt die 

Datenschutzorganisation oder den 

Datenschutzbeauftragten bei der 

Erfüllung ihrer bzw. seiner Aufgaben und 
stellt das erforderliche Personal, die 

erforderlichen Räumlichkeiten, die 

erforderliche Ausrüstung und alle 

sonstigen Ressourcen, die für die 

Erfüllung der in Artikel 37 genannten 

Pflichten und Aufgaben erforderlich sind, 

zur Verfügung. 

 

Änderungsantrag 286 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 36 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass der 
Datenschutzbeauftragte seinen Pflichten 

2. Die Datenschutzorganisation oder der 

Datenschutzbeauftragte kommt ihren bzw. 

seinen Pflichten und Aufgaben unabhängig 

nach und berichtet unmittelbar der Leitung 
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und Aufgaben unabhängig nachkommen 

kann und keine Anweisungen bezüglich 

der Ausübung seiner Tätigkeit erhält. Der 

Datenschutzbeauftragte berichtet 

unmittelbar der Leitung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters. 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder des Auftragsverarbeiters. 

 

Änderungsantrag 287 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 36 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter unterstützt den 

Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung 

seiner Aufgaben und stellt das 

erforderliche Personal, die erforderlichen 

Räumlichkeiten, die erforderliche 

Ausrüstung und alle sonstigen Ressourcen, 

die für die Erfüllung der in Artikel 37 

genannten Pflichten und Aufgaben 

erforderlich sind, zur Verfügung. 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter unterstützt die 

Datenschutzorganisation oder den 

Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung 

ihrer bzw. seiner Aufgaben und stellt das 

erforderliche Personal, die erforderlichen 

Räumlichkeiten, die erforderliche 

Ausrüstung und alle sonstigen Ressourcen, 

die für die Erfüllung der in Artikel 37 

genannten Pflichten und Aufgaben 

erforderlich sind, zur Verfügung. 

 

Änderungsantrag 288 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 37 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter betraut den 

Datenschutzbeauftragten mit mindestens 

folgenden Aufgaben: 

1. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter betraut die 

Datenschutzorganisation oder den 

Datenschutzbeauftragten mit mindestens 

folgenden Aufgaben: 

 

Änderungsantrag 289 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Unterrichtung und Beratung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters über dessen aus dieser 

Verordnung erwachsenden Pflichten sowie 

Dokumentation dieser Tätigkeit und der 

erhaltenen Antworten; 

a) Sensibilisierung, Unterrichtung und 

Beratung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters über dessen aus dieser 

Verordnung erwachsenden Pflichten sowie 

Dokumentation dieser Tätigkeit und der 

erhaltenen Antworten; 

 

Änderungsantrag 290 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Überwachung der Umsetzung und 

Anwendung dieser Verordnung, 

insbesondere ihrer Anforderungen an 

einen Datenschutz durch Technik und an 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen, 

an die Datensicherheit, an die 

Benachrichtigung der betroffenen 

Personen und an die Anträge der 

betroffenen Personen zur Wahrnehmung 

der ihren nach dieser Verordnung 

zustehenden Rechte; 

c) Überwachung der Einhaltung dieser 

Verordnung; 

 

Änderungsantrag 291 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) Überwachung der Dokumentation und 

Meldung von Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten sowie die 

Benachrichtigung davon gemäß den 

Artikeln 31 und 32; 

e) Entwicklung von Verfahren zur 

Überwachung, Dokumentation und 

Meldung von Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten sowie die 

Benachrichtigung davon gemäß den 

Artikeln 31 und 32; 
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Änderungsantrag 292 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) Überwachung der von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter durchgeführten 

Datenschutz-Folgenabschätzung sowie der 

Beantragung einer vorherigen 

Genehmigung beziehungsweise 

Zurateziehung gemäß den Artikeln 33 

und 34; 

f) Entwicklung von Verfahren zur 

Überwachung der von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter durchgeführten 

Datenschutz-Folgenabschätzung sowie der 

Beantragung einer vorherigen 

Genehmigung beziehungsweise 

Zurateziehung gemäß den Artikeln 33 

und 34; 

 

Änderungsantrag 293 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fa) Sicherstellung, dass Maßnahmen im 

Rahmen der Rechenschaftspflicht gemäß 

der Definition von Artikel 22 Absatz 2 

Buchstaben c bis ed vorgesehen sind; 

Begründung 

Klärung der zentralen Rolle des Datenschutzbeauftragten in der Hierarchie der 

Rechenschaftspflicht. 

 

Änderungsantrag 294 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 37 – Absatz 1 – Buchstabe g 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) Überwachung der auf Anfrage der 

Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen 

sowie Zusammenarbeit im Rahmen der 

g) Unterstützung bei den auf Anfrage der 

Aufsichtsbehörde ergriffenen Maßnahmen 

sowie Zusammenarbeit im Rahmen der 
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Zuständigkeiten des 

Datenschutzbeauftragten mit der 

Aufsichtsbehörde auf deren Ersuchen oder 

auf eigene Initiative des 

Datenschutzbeauftragten; 

Zuständigkeiten des 

Datenschutzbeauftragten mit der 

Aufsichtsbehörde auf deren Ersuchen oder 

auf eigene Initiative des 

Datenschutzbeauftragten; 

 

Änderungsantrag 295 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 39 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten und die 

Kommission fördern insbesondere auf 

europäischer Ebene die Einführung von 

datenschutzspezifischen 

Zertifizierungsverfahren sowie von 

Datenschutzsiegeln und –zeichen, anhand 

deren betroffene Personen rasch das von 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

von Auftragsverarbeitern gewährleistete 

Datenschutzniveau in Erfahrung bringen 

können. Die datenschutzspezifischen 

Zertifizierungsverfahren dienen der 

ordnungsgemäßen Anwendung dieser 

Verordnung und tragen den 

Besonderheiten der einzelnen Sektoren und 

Verarbeitungsprozesse Rechnung. 

1. Die Mitgliedstaaten und die 

Kommission bemühen sich zusammen mit 

für die Verarbeitung Verantwortlichen, 

Auftragsverarbeitern und anderen 

Interessenträgern darum, insbesondere 

auf europäischer Ebene die Einführung von 

datenschutzspezifischen 

Zertifizierungsverfahren sowie von 

Datenschutzsiegeln und –zeichen, anhand 

derer betroffene Personen und die 

Behörden der Mitgliedstaaten rasch das 

von für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder von Auftragsverarbeitern 

gewährleistete Datenschutzniveau in 

Erfahrung bringen können, zu fördern. Die 

datenschutzspezifischen 

Zertifizierungsverfahren dienen der 

ordnungsgemäßen Anwendung dieser 

Verordnung und tragen den 

Besonderheiten der einzelnen Sektoren und 

Verarbeitungsprozesse Rechnung. 

Begründung 

Mit dieser Änderung wird die Schaffung eines Systems gefördert und ermöglicht, bei dem die 

Regulierungsbehörden unabhängige Gutachter sowohl für auf das gesamte Unternehmen 

bezogene Bewertungen als auch für produkt- oder technologiespezifische Bewertungen 

akkreditieren können. 

 

Änderungsantrag 296 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 39 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die datenschutzspezifischen 

Zertifizierungsverfahren sind freiwillig 

und erschwinglich und über ein 

transparentes und nicht übermäßig 

aufwändiges Procedere zugänglich. Die 

Verfahren sind darüber hinaus 

technologieneutral und global einsetzbar 

und tragen zur ordnungsgemäßen 

Anwendung der vorliegenden Verordnung 

bei, wobei den Besonderheiten der 

verschiedenen Sektoren und den 

unterschiedlichen 

Verarbeitungsvorgängen Rechnung zu 

tragen ist. 

Begründung 

Die Zertifizierungsverfahren sollten so ausgestaltet sein, dass sie ohne übermäßige 

Bürokratie und Aufwand die gewünschte Wirkung erzielen. 

 

Änderungsantrag 297 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 39 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen für die in Absatz 1 

genannten datenschutzspezifischen 

Zertifizierungsverfahren einschließlich der 

Bedingungen für die Erteilung und den 

Entzug der Zertifizierung sowie der 

Anforderungen für die Anerkennung der 

Zertifizierung in der Union und in 

Drittländern festzulegen. 

2. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen für die in Absatz 1 

genannten datenschutzspezifischen 

Zertifizierungsverfahren einschließlich der 

Bedingungen für die Erteilung und den 

Entzug der Zertifizierung sowie der 

Anforderungen für die Anerkennung der 

Zertifizierung in der Union und in 

Drittländern festzulegen, wobei diese 

Maßnahmen technologieneutral sein 

müssen. 

 

Änderungsantrag 298 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 39 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission kann technische 

Standards für Zertifizierungsverfahren 

sowie Datenschutzsiegel und -zeichen und 

Verfahren zur Förderung und 

Anerkennung von 

Zertifizierungsverfahren und 

Datenschutzsiegeln und -zeichen 

festlegen. Die entsprechenden 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 299 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 41 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Rechtsstaatlichkeit, die geltenden 

allgemeinen und sektorspezifischen 

Vorschriften, insbesondere über die 

öffentliche Sicherheit, die 

Landesverteidigung, die nationale 

Sicherheit und das Strafrecht, die in dem 

betreffenden Land beziehungsweise der 

betreffenden internationalen Organisation 

geltenden Standesregeln und 

Sicherheitsvorschriften sowie die Existenz 

wirksamer und durchsetzbarer Rechte 

einschließlich wirksamer administrativer 

und gerichtlicher Rechtsbehelfe für 

betroffene Personen und insbesondere für 

in der Union ansässige betroffene 

Personen, deren personenbezogene Daten 

übermittelt werden; 

a) die Rechtsstaatlichkeit, die geltenden 

allgemeinen und sektorspezifischen 

Vorschriften, insbesondere über die 

öffentliche Sicherheit, die 

Landesverteidigung, die nationale 

Sicherheit und das Strafrecht, die 

Umsetzung dieser Rechtsvorschriften, die 

in dem betreffenden Land beziehungsweise 

der betreffenden internationalen 

Organisation geltenden Standesregeln und 

Sicherheitsvorschriften sowie die Existenz 

wirksamer und durchsetzbarer Rechte 

einschließlich wirksamer administrativer 

und gerichtlicher Rechtsbehelfe für 

betroffene Personen und insbesondere für 

in der Union ansässige betroffene 

Personen, deren personenbezogene Daten 

übermittelt werden; 

 

Änderungsantrag 300 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 41 – Absatz 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Hat die Kommission infolge der 

Überwachung eines anderen Umstands 

Grund zu der Annahme, dass ein Land 

oder eine internationale Organisation, für 

die ein Beschluss gemäß Absatz 3 

ergangen ist, keinen angemessenen 

Schutz im Sinne von Absatz 2 mehr bietet, 

überarbeitet sie diesen Beschluss. 

 

Änderungsantrag 301 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Hat die Kommission keinen Beschluss 

nach Artikel 41 erlassen, darf ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher oder ein 

Auftragsverarbeiter personenbezogene 

Daten in ein Drittland oder an eine 

internationale Organisation übermitteln, 

sofern er in einem rechtsverbindlichen 

Instrument geeignete Garantien zum 

Schutz personenbezogener Daten 

vorgesehen hat. 

1. Hat die Kommission keinen Beschluss 

nach Artikel 41 erlassen oder hat sie 

festgestellt, dass ein Drittland, ein Gebiet 

oder ein Verarbeitungssektor eines 

Drittlands oder eine internationale 

Organisation keinen angemessenen 

Datenschutz im Einklang mit Absatz 5 

dieses Artikels bietet, darf ein für die 

Verarbeitung Verantwortlicher oder ein 

Auftragsverarbeiter personenbezogene 

Daten nur dann in ein Drittland oder an 

eine internationale Organisation, die Daten 

weltweit übermittelt, übermitteln, wenn er 

in einem rechtsverbindlichen Instrument 

geeignete Garantien zum Schutz 

personenbezogener Daten vorgesehen hat, 

und gegebenenfalls nach einer 

Folgenabschätzung, sofern der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter sichergestellt hat, 

dass der Empfänger von Daten in einem 

Drittland hohe Datenschutzstandards 

einhält. 

 Diese Garantien gewährleisten zumindest 

die Einhaltung der Grundsätze in Bezug 
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auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten nach Artikel 5 und die Rechte der 

betroffenen Person gemäß Kapitel III. 

 

Änderungsantrag 302 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) von der Kommission angenommener 

Standarddatenschutzklauseln, diese 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen; 

oder 

b) von der Kommission angenommener 

Standarddatenschutzklauseln zwischen 

dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter und dem Empfänger 

der Daten, der auch ein Unterverarbeiter 

sein kann, außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR), die auch 

Standardbedingungen für die 

Datenweitergabe außerhalb des EWR 

umfassen können; diese 

Durchführungsrechtsakte werden in 

Übereinstimmung mit dem in Artikel 87 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen; 

oder 

Begründung 

Dies ist ein wichtiger Zusatz zur Klarstellung der Beziehungen zwischen 

Auftragsverarbeitern, für die Verarbeitung Verantwortlichen und Unterverarbeitern im 

Rahmen internationaler Datenübermittlungen. 

 

Änderungsantrag 303 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 2 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) von einer Aufsichtsbehörde nach 

Maßgabe des in Artikel 57 beschriebenen 

Kohärenzverfahren angenommener 

Standarddatenschutzklauseln, sofern diesen 

von der Kommission allgemeine Gültigkeit 

gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b 

c) von einer Aufsichtsbehörde nach 

Maßgabe des in Artikel 57 beschriebenen 

Kohärenzverfahrens angenommener 

Standarddatenschutzklauseln zwischen 

dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder dem 
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zuerkannt wurde, oder Auftragsverarbeiter und dem Empfänger 

der Daten, der auch ein Unterverarbeiter 

sein kann, außerhalb des EWR, die auch 

Standardbedingungen für die 

Datenweitergabe außerhalb des EWR 

umfassen können, sofern diesen 

Standarddatenschutzklauseln von der 

Kommission allgemeine Gültigkeit gemäß 

Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b zuerkannt 

wurde; oder 

Begründung 

Dies ist ein wichtiger Zusatz zur Klarstellung der Beziehungen zwischen 

Auftragsverarbeitern, für die Verarbeitung Verantwortlichen und Unterverarbeitern im 

Rahmen internationaler Datenübermittlungen. 

 

Änderungsantrag 304 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) von Vertragsklauseln, die zwischen dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

dem Auftragsverarbeiter und dem 

Empfänger vereinbart und von einer 

Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 

genehmigt wurden. 

d) von Vertragsklauseln, die zwischen dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

dem Auftragsverarbeiter und dem 

Empfänger vereinbart und von einer 

Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 

genehmigt wurden; oder 

 

Änderungsantrag 305 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) von Vertragsklauseln, die zwischen 

dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter und dem Empfänger 

der Daten vereinbart wurden, die in den 

Buchstaben b und c dieses Absatzes 

genannten Standarddatenschutzklauseln 

ergänzen und von der zuständigen 
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Aufsichtsbehörde gemäß Absatz 4 

genehmigt wurden; 

Begründung 

Diese Änderung würde Organisationen dazu motivieren, über die rechtlichen 

Basisanforderungen hinauszugehen und Systeme wie Datenschutzsiegel und –zeichen zu 

erfüllen. 

 

Änderungsantrag 306 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 2 – Buchstabe d b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 db) der in Artikel 83 Absatz 4 genannten 

Maßnahmen zu historischen, statistischen 

oder wissenschaftlichen Zwecken; 

 

Änderungsantrag 307 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Datenübermittlungen, die nach Maßgabe 

der in Absatz 2 Buchstabe a, b und c 

genannten unternehmensinternen 

Vorschriften und 

Standarddatenschutzklauseln erfolgen, 

bedürfen keiner weiteren Genehmigung. 

3. Datenübermittlungen, die nach Absatz 2 

Buchstabe a, b, c oder e erfolgen, bedürfen 

keiner weiteren Genehmigung. 

Begründung 

Eine zu wissenschaftlichen Forschungszwecken vorgenommene Übermittlung von 

verschlüsselten Daten, die von Empfängern in Drittländern nicht identifiziert werden können, 

sollte ohne zusätzliche Verwaltungsauflagen gestattet werden. 

 

Änderungsantrag 308 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Für Datenübermittlungen nach 

Maßgabe der in Absatz 2 Buchstabe d 

dieses Artikels genannten 

Vertragsklauseln holt der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter die vorherige 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde gemäß 

Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a ein. Falls 

die Datenübermittlung im Zusammenhang 

mit Verarbeitungstätigkeiten steht, welche 

Personen in einem oder mehreren 

anderen Mitgliedstaaten betreffen oder 
wesentliche Auswirkungen auf den freien 

Verkehr von personenbezogenen Daten in 

der Union haben, bringt die 

Aufsichtsbehörde das in Artikel 57 

genannte Kohärenzverfahren zur 

Anwendung. 

4. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter holt die vorherige 

Genehmigung der zuständigen 

Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 34 

Absatz 1 Buchstabe a für 

Datenübermittlungen gemäß diesem 
Artikel ein. Falls die Datenübermittlung im 

Zusammenhang mit 

Verarbeitungstätigkeiten steht, welche 

wesentliche Auswirkungen auf den freien 

Verkehr von personenbezogenen Daten in 

der Union haben, bringt die zuständige 

Aufsichtsbehörde das in Artikel 57 

genannte Kohärenzverfahren zur 

Anwendung. 

 

Änderungsantrag 309 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher oder ein 

Auftragsverarbeiter hat die Möglichkeit, 

Datenübermittlungen nach Maßgabe der 

Standarddatenschutzklauseln gemäß 

Absatz 2 Buchstabe b und c vorzunehmen 

und zusätzlich zu diesen 

Standardklauseln ergänzende, 

rechtsverbindliche Verpflichtungen 

bezüglich der übermittelten Daten 

einzugehen. In solchen Fällen wird über 

diese zusätzlichen Verpflichtungen zuvor 

mit der zuständigen Aufsichtsbehörde 

beraten; die zusätzlichen Verpflichtungen 

ergänzen die Standardklauseln und 

dürfen diesen nicht direkt oder indirekt 

widersprechen. Die Mitgliedstaaten, die 

Aufsichtsbehörden und die Kommission 
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fördern die Wahrnehmung ergänzender, 

rechtsverbindlicher Verpflichtungen 

durch das Angebot eines 

Datenschutzsiegels, -zeichens oder -

verfahrens gemäß Artikel 39 an für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter, die diese erhöhten 

Sicherheitsgarantien übernehmen. 

Begründung 

Für die Verarbeitung Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter verfügen oftmals über 

unmittelbare und praktische Erfahrungen, die zeigen, dass zusätzliche Garantien in Bezug auf 

die von ihnen übermittelten personenbezogenen Daten angebracht sein können. Die 

Verordnung sollte diese für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter dazu 

anregen, zusätzliche Garantien anzubieten, wenn diese sinnvoll sind. Die 

Zusatzverpflichtungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Standardklauseln stehen. 

 

Änderungsantrag 310 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 4 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4b. Zur Anregung der Wahrnehmung von 

zusätzlichen vertraglichen 

Verpflichtungen gemäß Absatz 2 

Buchstabe e dieses Artikels können die 

zuständigen Behörden den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeitern, die diese 

Sicherheitsgarantien übernehmen, ein 

Datenschutzsiegel, -zeichen oder -

verfahren gemäß Artikel 39 anbieten. 

Begründung 

Diese Änderung soll die Nutzung zusätzlicher Datenschutzsiegel oder –zeichen fördern. 

 

Änderungsantrag 311 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 43 – Absatz 1 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Eine Aufsichtsbehörde kann nach 

Maßgabe des in Artikel 58 beschriebenen 

Kohärenzverfahrens verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften 

genehmigen, sofern diese 

1. Die zuständige Aufsichtsbehörde kann 

mit einer einmaligen Genehmigung 
verbindliche unternehmensinterne 

Vorschriften für eine Gruppe von 

Unternehmen genehmigen. Diese 

Vorschriften ermöglichen mehrfache 

internationale Übermittlungen zwischen 

den Unternehmen innerhalb und 

außerhalb Europas, sofern sie 

 

Änderungsantrag 312 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 43 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) rechtsverbindlich sind, für alle 

Mitglieder der Unternehmensgruppe des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

des Auftragsverarbeiters sowie deren 

Beschäftigte gelten und von diesen 

Mitgliedern angewendet werden; 

 

a) rechtsverbindlich sind, für alle 

Mitglieder der Unternehmensgruppe des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

des Auftragsverarbeiters und deren 

externe Subunternehmer sowie deren 

Beschäftigte gelten und von diesen 

Mitgliedern angewendet werden; 

Begründung 

Bei Dienstleistungen im Rahmen des Cloud Computing setzen Cloud-Anbieter oftmals externe 

Subunternehmer ein, um täglich und rund um die Uhr servicebereit zu sein. Daher sollte dies 

in den verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften von der Aufsichtsbehörde anerkannt 

werden. 

 

Änderungsantrag 313 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 43 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) den betroffenen Personen ausdrücklich 

durchsetzbare Rechte übertragen; 

b) den betroffenen Personen ausdrücklich 

durchsetzbare Rechte übertragen und für 

sie transparent sind; 
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Änderungsantrag 314 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 43 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Struktur und Kontaktdaten der 

Unternehmensgruppe und ihrer Mitglieder; 

a) Struktur und Kontaktdaten der 

Unternehmensgruppe und ihrer Mitglieder 

sowie deren externer Subunternehmer; 

 

Änderungsantrag 315 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 43 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen für verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften im 

Sinne dieses Artikels und insbesondere die 

Kriterien für deren Genehmigung und für 

die Anwendung von Absatz 2 

Buchstaben b, d, e, und f auf verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften von 

Auftragsverarbeitern sowie weitere 

erforderliche Anforderungen zum Schutz 

der personenbezogenen Daten der 

betroffenen Personen festzulegen. 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen für verbindliche 

unternehmensinterne Vorschriften im 

Sinne dieses Artikels und insbesondere die 

Kriterien für deren Genehmigung, 

einschließlich Transparenz für betroffene 

Personen, und für die Anwendung von 

Absatz 2 Buchstaben b, d, e, und f auf 

verbindliche unternehmensinterne 

Vorschriften von Auftragsverarbeitern 

sowie weitere erforderliche Anforderungen 

zum Schutz der personenbezogenen Daten 

der betroffenen Personen festzulegen. 

 

Änderungsantrag 316 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artike 44 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ausnahmen Andere rechtmäßige Gründe für eine 

internationale Datenübermittlung 

 

Änderungsantrag 317 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 44 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Falls weder ein 

Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 41 

vorliegt noch geeignete Garantien nach 

Artikel 42 bestehen, ist eine Übermittlung 

oder eine Kategorie von Übermittlungen 

personenbezogener Daten in ein Drittland 

oder an eine internationale Organisation 

nur zulässig, wenn 

1. Falls kein Angemessenheitsbeschluss 

nach Artikel 41 vorliegt oder falls die 

Kommission durch Beschluss feststellt, 

dass ein Drittland beziehungsweise ein 

Gebiet oder ein Verarbeitungssektor eines 

Drittlands oder eine internationale 

Organisation keinen angemessenen 

Schutz im Sinne von Artikel 41 Absatz 5 

bietet, oder falls keine geeigneten 
Garantien nach Artikel 42 bestehen, ist 

eine Übermittlung oder eine Kategorie von 

Übermittlungen personenbezogener Daten 

in ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation nur zulässig, wenn 

 

Änderungsantrag 318 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 44 – Absatz 1 – Buchstabe h 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) die Übermittlung zur Verwirklichung 

des berechtigten Interesses, das von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

vom Auftragsverarbeiter wahrgenommen 

wird, erforderlich ist und nicht als häufig 

oder massiv bezeichnet werden kann, und 
falls der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt 

hat, die bei einer Datenübermittlung oder 

bei einer Kategorie von 

Datenübermittlungen eine Rolle spielen, 

und gegebenenfalls auf der Grundlage 

dieser Beurteilung geeignete Garantien 

zum Schutz personenbezogener Daten 

vorgesehen hat. 

h) die Übermittlung zur Verwirklichung 

des berechtigten Interesses, das von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

vom Auftragsverarbeiter wahrgenommen 

wird, erforderlich ist und falls der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter alle Umstände beurteilt 

hat, die bei einer Datenübermittlung oder 

bei einer Kategorie von 

Datenübermittlungen eine Rolle spielen, 

und gegebenenfalls auf der Grundlage 

dieser Beurteilung geeignete Garantien 

zum Schutz personenbezogener Daten 

vorgesehen hat. 

Begründung 

In unserer heutigen, von Daten beherrschten Gesellschaft gibt es keinen Grund, häufige oder 
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massive Transfers auszuschließen, da dies den realen Gegebenheiten der Datenströme nicht 

gerecht würde und somit nicht mit dem Ziel des freien Datenverkehrs vereinbar wäre. 

 

Änderungsantrag 319 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 44 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d genannte 

öffentliche Interesse muss im Unionsrecht 

oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der 

für die Verarbeitung Verantwortliche 

unterliegt, anerkannt sein. 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d genannte 

öffentliche Interesse muss in 

internationalen Übereinkünften, im 

Unionsrecht oder im Recht des 

Mitgliedstaats, dem der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 

anerkannt sein. Diese Ausnahme wird nur 

für gelegentliche Übermittlungen 

angewandt. Es muss stets eine 

einzelfallbezogene sorgfältige Bewertung 

aller Umstände der Datenübermittlung 

vorgenommen werden. 

 

Änderungsantrag 320 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 44 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm 

vorgenommene Beurteilung sowie die in 

Absatz 1 Buchstabe h dieses Artikels 

genannten geeigneten Garantien in der 

Dokumentation gemäß Artikel 28 und 

setzt die Aufsichtsbehörde von der 

Übermittlung in Kenntnis. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 321 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 44 – Absatz 7 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die in Absatz 1 

Buchstabe d genannten „wichtigen 

Gründe des öffentlichen Interesses“ zu 

präzisiseren und die Kriterien und 

Anforderungen für die geeigneten 

Garantien im Sinne des Absatzes 1 

Buchstabe h festzulegen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 322 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 46 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, 

dass eine oder mehrere Behörden für die 

Überwachung der Anwendung dieser 

Verordnung zuständig sind und einen 

Beitrag zur ihrer einheitlichen Anwendung 

in der gesamten Union leisten, damit die 

Grundrechte und Grundfreiheiten 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

ihrer Daten geschützt und der freie Verkehr 

dieser Daten in der Union erleichtert 

werden. Zu diesem Zweck bedarf es der 

Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

untereinander und mit der Kommission. 

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, 

dass eine federführende Aufsichtsbehörde 

für die Überwachung der Anwendung 

dieser Verordnung zuständig ist und einen 

Beitrag zur ihrer einheitlichen Anwendung 

in der gesamten Union leistet, damit die 

Grundrechte und Grundfreiheiten 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

ihrer Daten geschützt und der freie Verkehr 

dieser Daten in der Union erleichtert 

werden. Zu diesem Zweck bedarf es der 

Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 

untereinander und mit der Kommission. 

Begründung 

Eine federführende Aufsichtsbehörde sollte bestimmt werden, um die Einführung einer 

zentralen Anlaufstelle zu erleichtern. 

 

Änderungsantrag 323 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 46 – Absatz 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, 

verwaltungsrechtliche Vergehen, 

insbesondere solche nach Artikel 79 

Absätze 4, 5 und 6, zu ahnden. Die 

Aufsichtsbehörden dürfen Sanktionen 

nur gegen für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

verhängen, die ihre Hauptniederlassung 

im selben Mitgliedstaat haben, oder, in 

Verbindung mit den Artikeln 56 und 57, 

wenn die Aufsichtsbehörde der 

Hauptniederlassung nicht tätig wird. 

Begründung 

Klärung und Betonung der Rolle der Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit Sanktionen. 

 

Änderungsantrag 324 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 47 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Aufsichtsbehörde handelt bei der 

Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben 

und Befugnisse völlig unabhängig. 

1. Die Aufsichtsbehörde handelt bei der 

Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben 

und Befugnisse völlig unabhängig, 

vorbehaltlich der Vorkehrungen für 

Zusammenarbeit und Kohärenz gemäß 

Kapitel VII. 

Begründung 

Die gegenseitigen Verpflichtungen der Aufsichtsbehörden im Rahmen des 

Kohärenzverfahrens müssen gebührend beachtet werden. 

 

Änderungsantrag 325 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 48 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 

dass die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

entweder vom Parlament oder von der 

Regierung des betreffenden Mitgliedstaats 

ernannt werden. 

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 

dass die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 

vom Parlament des betreffenden 

Mitgliedstaats ernannt werden. 

 

Änderungsantrag 326 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 51 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Findet die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Rahmen der 

Tätigkeiten der Niederlassung eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiters in der Union statt, 

wobei der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

Niederlassungen in mehr als einem 

Mitgliedstaat hat, so ist die 

Aufsichtbehörde des Mitgliedstaats, in dem 

sich die Hauptniederlassung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiters befindet, unbeschadet 

der Bestimmungen von Kapitel VII dieser 

Verordnung für die Aufsicht über dessen 

Verarbeitungstätigkeit in allen 

Mitgliedstaaten zuständig. 

2. Findet diese Verordnung kraft Artikel 3 

Absatz 1 Anwendung, ist die zuständige 

Aufsichtsbehörde die Aufsichtsbehörde des 

Mitgliedstaats oder des Gebiets, in dem 

sich die Hauptniederlassung des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiters, für den diese 

Verordnung gilt, befindet. Über 

Meinungsverschiedenheiten wird nach 

Maßgabe des in Artikel 58 beschriebenen 

Kohärenzverfahrens entschieden, 

unbeschadet der anderen Bestimmungen 

von Kapitel VII dieser Verordnung. 

 

Änderungsantrag 327 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 51 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Findet diese Verordnung kraft 

Artikel 3 Absatz 2 Anwendung, ist die 

zuständige Aufsichtsbehörde die 

Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats oder 

des Gebiets, in dem der für die 
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Verarbeitung Verantwortliche gemäß 

Artikel 25 einen Vertreter in der Union 

benannt hat. 

 

Änderungsantrag 328 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 51 – Absatz 2 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Findet diese Verordnung auf mehrere 

für die Verarbeitung Verantwortliche 

und/oder Auftragsverarbeiter innerhalb 

derselben Unternehmensgruppe kraft 

Artikel 3 Absätze 1 und 2 Anwendung, ist 

nur eine einzige Aufsichtsbehörde 

zuständig. Diese wird gemäß Artikel 51 

Absatz 2 bestimmt. 

 

Änderungsantrag 329 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 52 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Aufsichtsbehörde berät auf Antrag 

jede betroffene Person bei der 

Wahrnehmung der ihr nach dieser 

Verordnung zustehenden Rechte und 

arbeitet zu diesem Zweck gegebenenfalls 

mit den Aufsichtsbehörden anderer 

Mitgliedstaaten zusammen. 

3. Die zuständige Aufsichtsbehörde berät 

auf Antrag jede betroffene Person bei der 

Wahrnehmung der ihr nach dieser 

Verordnung zustehenden Rechte und 

arbeitet zu diesem Zweck gegebenenfalls 

mit den Aufsichtsbehörden anderer 

Mitgliedstaaten zusammen. 

 

Änderungsantrag 330 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 53 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, 1. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist 

befugt, 
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Änderungsantrag 331 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 53 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Befolgung der Genehmigungen und 

Auskünfte im Sinne von Artikel 34 

sicherzustellen, 

d) die Befolgung der vorherigen 

Zurateziehung im Sinne von Artikel 34 

sicherzustellen, 

 

Änderungsantrag 332 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 53 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ja) den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen und/oder den 

Auftragsverarbeiter über die gegen ihre 

Entscheidung zur Verfügung stehenden 

Rechtsbehelfe zu informieren. 

Begründung 

Die Bestimmungen über die Befugnisse der Aufsichtsbehörde gegenüber dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und/oder Auftragsverarbeiter sollten durch ausdrückliche 

rechtliche Garantien für die für die Verarbeitung Verantwortlichen und/oder 

Auftragsverarbeiter ergänzt werden. 

 

Änderungsantrag 333 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 53 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann kraft ihrer 

Untersuchungsbefugnis vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter Folgendes verlangen: 

2. Die zuständige Aufsichtsbehörde kann 

kraft ihrer Untersuchungsbefugnis vom für 

die Verarbeitung Verantwortlichen oder 

vom Auftragsverarbeiter Folgendes 

verlangen: 
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Änderungsantrag 334 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 53 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Jede Aufsichtsbehörde ist insbesondere 

gemäß Artikel 74 Absatz 4 und Artikel 75 

Absatz 2 befugt, Verstöße gegen diese 

Verordnung den Justizbehörden zur 

Kenntnis zu bringen und Klage zu erheben. 

3. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist 

insbesondere gemäß Artikel 74 Absatz 4 

und Artikel 75 Absatz 2 befugt, Verstöße 

gegen diese Verordnung den 

Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen 

und Klage zu erheben. 

 

Änderungsantrag 335 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 53 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, 

verwaltungsrechtliche Vergehen, 

insbesondere solche nach Artikel 79 

Absätze 4, 5 und 6, zu ahnden. 

4. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist 

befugt, verwaltungsrechtliche Vergehen, 

insbesondere solche nach Artikel 79 

Absätze 4, 5 und 6, zu ahnden. 

 

Änderungsantrag 336 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 55 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Aufsichtsbehörden übermitteln 

einander zweckdienliche Informationen 

und gewähren einander Amtshilfe, um 

diese Verordnung einheitlich 

durchzuführen und anzuwenden, und 

treffen Vorkehrungen für eine wirksame 

Zusammenarbeit. Die Amtshilfe bezieht 

sich insbesondere auf Auskunftsersuchen 

und aufsichtsbezogene Maßnahmen, 

beispielsweise Ersuchen um vorherige 

Genehmigungen und eine vorherige 

Zurateziehung, die Vornahme von 

Nachprüfungen und die zügige 

1. Die Aufsichtsbehörden übermitteln 

einander zweckdienliche Informationen 

und gewähren einander Amtshilfe, um 

diese Verordnung einheitlich 

durchzuführen und anzuwenden, und 

treffen Vorkehrungen für eine wirksame 

Zusammenarbeit. Die Amtshilfe bezieht 

sich insbesondere auf Auskunftsersuchen 

und aufsichtsbezogene Maßnahmen, 

beispielsweise Ersuchen um eine vorherige 

Zurateziehung, die Vornahme von 

Nachprüfungen und die zügige 

Unterrichtung über die Befassung mit einer 
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Unterrichtung über die Befassung mit einer 

Angelegenheit und über weitere 

Entwicklungen in Fällen, in denen 

Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

voraussichtlich von 

Verarbeitungsvorgängen betroffen sind. 

Angelegenheit und über weitere 

Entwicklungen in Fällen, in denen 

Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

voraussichtlich rechtliche Auswirkungen 

zum Nachteil der betroffenen Personen 

verursachen. 

 

Änderungsantrag 337 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 55 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle 

geeigneten Maßnahmen, um dem Ersuchen 

einer anderen Aufsichtsbehörde 

unverzüglich und spätestens innerhalb 

eines Monats nach Eingang des Ersuchens 

nachzukommen. Dazu können 

insbesondere auch die Übermittlung 

zweckdienlicher Informationen über den 

Verlauf einer Untersuchung oder 

Durchsetzungsmaßnahmen gehören, um 

die Einstellung oder das Verbot von 

Verarbeitungsvorgängen zu erwirken, die 

gegen diese Verordnung verstoßen. 

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle 

geeigneten Maßnahmen, um dem Ersuchen 

einer anderen Aufsichtsbehörde 

unverzüglich und spätestens innerhalb 

eines Monats nach Eingang des Ersuchens 

nachzukommen. Dazu können 

insbesondere auch die Übermittlung 

zweckdienlicher Informationen über den 

Verlauf einer Untersuchung oder 

Durchsetzungsmaßnahmen gehören, um 

die Einstellung oder das Verbot von 

Verarbeitungsvorgängen zu erwirken, die 

bewiesenermaßen gegen diese Verordnung 

verstoßen. 

 

Änderungsantrag 338 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 56 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Aufsichtsbehörden regeln die 

praktischen Aspekte spezifischer 

Kooperationsmaßnahmen. 

4. Die Aufsichtsbehörden regeln die 

praktischen Aspekte spezifischer 

Kooperationsmaßnahmen in ihrer 

Geschäftsordnung. Diese 

Geschäftsordnung wird im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht. 
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Änderungsantrag 339 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde eine 

Maßnahme nach Absatz 2 erlässt, 

übermittelt sie die geplante Maßnahme 

dem Europäischen Datenschutzausschuss 

und der Kommission. 

1. Bevor die zuständige Aufsichtsbehörde 

eine Maßnahme nach Absatz 2 erlässt, 

übermittelt sie die geplante Maßnahme 

dem Europäischen Datenschutzausschuss 

und der Kommission. 

 

Änderungsantrag 340 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) sich auf Verarbeitungstätigkeiten 

beziehen, die mit dem Angebot von Waren 

oder Dienstleistungen für betroffene 

Personen in mehreren Mitgliedstaaten oder 

mit der Beobachtung des Verhaltens 

dieser Personen im Zusammenhang 

stehen, oder 

a) sich auf Tätigkeiten bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
beziehen, die mit dem Angebot von Waren 

oder Dienstleistungen für betroffene 

Personen in mehreren Mitgliedstaaten im 

Zusammenhang stehen, wenn der für die 

Verarbeitung Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter kein EWR-

Angehöriger ist und keinen Vertreter im 

EWR-Gebiet benannt hat, oder 

Begründung 

Auf diese Weise soll ein Anreiz für Nicht-EU-Unternehmen zur Benennung eines Vertreters im 

EU-Gebiet geschaffen werden. Nicht-EU-Unternehmen mit einer Niederlassung innerhalb der 

EU sollten nicht diskriminiert werden. 

 

Änderungsantrag 341 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) den freien Verkehr personenbezogener 

Daten in der Union wesentlich 

entfällt 
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beeinträchtigen können oder 

 

Änderungsantrag 342 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 2 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) der Annahme einer Liste der 

Verarbeitungsvorgänge dienen, die der 

vorherigen Zurateziehung gemäß 

Artikel 34 Absatz 5 unterliegen oder 

entfällt 

Begründung 

Vergleiche die Änderungsanträge zu Artikel 34 zur vorherigen Zurateziehung – die 

Verpflichtung zur Erstellung von Listen und ihrer Vorlage im Rahmen des 

Kohärenzverfahrens ist übermäßig bürokratisch und innovationshemmend. 

 

Änderungsantrag 343 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) der Festlegung von Standard-

Datenschutzklauseln gemäß Artikel 42 

Absatz 2 Buchstabe c dienen oder 

entfällt 

 

Änderungsantrag 344 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 2 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) der Genehmigung von 

Vertragsklauseln gemäß Artikel 42 

Absatz 2 Buchstabe d dienen oder 

entfällt 

 

Änderungsantrag 345 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 2 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) der Annahme verbindlicher 

unternehmensinterner Vorschriften im 

Sinne von Artikel 43 dienen. 

entfällt 

Begründung 

Datenschutzbehörden sollten unter unmittelbarer Wirkung der Verordnung für die 

Ausarbeitung verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften zuständig sein, ohne sie im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens vorlegen zu müssen. 

 

Änderungsantrag 346 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 2 – Buchstabe f a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 fa) die Verarbeitung zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung gemäß 

Artikel 81 Absatz 3 und/oder Artikel 83 

Absatz 3 ermöglichen. 

 

Änderungsantrag 347 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Jede Aufsichtsbehörde und der 

Europäische Datenschutzausschuss können 

beantragen, dass eine Angelegenheit im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt 

wird, insbesondere, wenn eine 

Aufsichtsbehörde die in Absatz 2 genannte 

geplante Maßnahme nicht vorlegt oder den 

Verpflichtungen zur Amtshilfe gemäß 

Artikel 55 oder zu gemeinsamen 

Maßnahmen gemäß Artikel 56 nicht 

nachkommt. 

3. Jede Aufsichtsbehörde und der 

Europäische Datenschutzausschuss können 

beantragen, dass eine Angelegenheit im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt 

wird, insbesondere, wenn die zuständige 

Behörde die in Absatz 2 genannte geplante 

Maßnahme nicht vorlegt oder den 

Verpflichtungen zur Amtshilfe gemäß 

Artikel 55 oder zu gemeinsamen 

Maßnahmen gemäß Artikel 56 nicht 

nachkommt. 
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Änderungsantrag 348 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Um die ordnungsgemäße und kohärente 

Anwendung dieser Verordnung 

sicherzustellen, kann die Kommission 

beantragen, dass eine Sache im Rahmen 

des Kohärenzverfahrens behandelt wird. 

4. Um die ordnungsgemäße und kohärente 

Anwendung dieser Verordnung 

sicherzustellen, kann die Kommission von 

sich aus beantragen, dass eine Sache im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt 

wird, und stellt einen solchen Antrag 

auch auf Anfrage interessierter Kreise. 

Begründung 

Bestehen bei der Anwendung der Verordnung Unstimmigkeiten, die die harmonisierte 

Durchführung gefährden und bestimmte interessierte Kreise betreffen, sollte den Betroffenen 

das Recht eingeräumt werden, ihre Bedenken im Rahmen des Kohärenzverfahrens zu äußern. 

 

Änderungsantrag 349 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Der Vorsitz des Europäischen 

Datenschutzausschusses unterrichtet 

unverzüglich auf elektronischem Wege 

unter Verwendung eines standardisierten 

Formats die Mitglieder des 

Datenschutzausschusses und die 

Kommission über zweckdienliche 

Informationen, die ihm zugegangen sind. 

Soweit erforderlich stellt der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses 

Übersetzungen der zweckdienlichen 

Informationen zur Verfügung. 

6. Der Vorsitz des Europäischen 

Datenschutzausschusses unterrichtet ohne 

unangemessene Verzögerung auf 

elektronischem Wege unter Verwendung 

eines standardisierten Formats die 

Mitglieder des Datenschutzausschusses 

und die Kommission über zweckdienliche 

Informationen, die ihm zugegangen sind. 

Soweit erforderlich stellt der Vorsitz des 

Europäischen Datenschutzausschusses 

Übersetzungen der zweckdienlichen 

Informationen zur Verfügung. 

 

Änderungsantrag 350 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 – Absatz 8 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Die in Absatz 1 genannte 

Aufsichtsbehörde und die gemäß 

Artikel 51 zuständige Aufsichtsbehörde 

tragen der Stellungnahme des 

Europäischen Datenschutzausschusses 

Rechnung und teilen dessen Vorsitz und 

der Kommission binnen zwei Wochen nach 

ihrer Unterrichtung über die 

Stellungnahme elektronisch unter 

Verwendung eines standardisierten 

Formats mit, ob sie die geplante 

Maßnahme beibehält oder ändert; 

gegebenenfalls übermittelt sie die 

geänderte geplante Maßnahme. 

8. Die in Absatz 1 genannte zuständige 

Aufsichtsbehörde trägt der Stellungnahme 

des Europäischen Datenschutzausschusses 

Rechnung und teilt dessen Vorsitz und der 

Kommission binnen zwei Wochen nach 

ihrer Unterrichtung über die 

Stellungnahme elektronisch unter 

Verwendung eines standardisierten 

Formats mit, ob sie die geplante 

Maßnahme beibehält oder ändert; 

gegebenenfalls übermittelt sie die 

geänderte geplante Maßnahme. 

 

Änderungsantrag 351 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 61 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Unter außergewöhnlichen Umständen 

kann eine Aufsichtsbehörde abweichend 

vom Verfahren nach Artikel 58 sofort 

einstweilige Maßnahmen mit festgelegter 

Geltungsdauer treffen, wenn sie zu der 

Auffassung gelangt, dass dringender 

Handlungsbedarf besteht, um die 

Interessen von betroffenen Personen, vor 

allem, wenn die Durchsetzung ihrer Rechte 

durch eine Veränderung der bestehenden 

Lage erheblich behindert zu werden droht, 

zu schützen, um größere Nachteile 

abzuwenden oder aus anderen Gründen. 

Die Aufsichtsbehörde setzt den 

Europäischen Datenschutzausschuss und 

die Kommission unverzüglich unter 

Angabe aller Gründe von diesen 

Maßnahmen in Kenntnis. 

1. Unter außergewöhnlichen Umständen 

kann eine Aufsichtsbehörde abweichend 

vom Verfahren nach Artikel 58 sofort 

einstweilige Maßnahmen mit festgelegter 

Geltungsdauer treffen, wenn sie zu der 

Auffassung gelangt, dass dringender 

Handlungsbedarf besteht, um die 

Interessen von betroffenen Personen, wenn 

die Durchsetzung ihrer Rechte durch eine 

Veränderung der bestehenden Lage 

erheblich behindert zu werden droht, zu 

schützen, um größere Nachteile 

abzuwenden. Diese Aufsichtsbehörde setzt 

die zuständige Aufsichtsbehörde, den 

Europäischen Datenschutzausschuss, die 

Kommission und den betreffenden für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder den 

betreffenden Auftragsverarbeiter 
unverzüglich unter Angabe aller Gründe 

von diesen Maßnahmen in Kenntnis. 
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Änderungsantrag 352 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 61 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Hat eine Aufsichtsbehörde eine 

Maßnahme nach Absatz 1 ergriffen und ist 

sie der Auffassung, dass dringend 

endgültige Maßnahmen erlassen werden 

müssen, kann sie unter Angabe von 

Gründen, auch für die Dringlichkeit der 

endgültigen Maßnahmen, im 

Dringlichkeitsverfahren um eine 

Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses ersuchen. 

2. Hat eine Aufsichtsbehörde eine 

Maßnahme nach Absatz 1 ergriffen, 

ersucht sie unter Angabe von Gründen für 

das Ersuchen sowie für die Dringlichkeit 

der endgültigen Maßnahmen im 

Dringlichkeitsverfahren um eine 

Stellungnahme des Europäischen 

Datenschutzausschusses. 

 

Änderungsantrag 353 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 62 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Beschluss über die ordnungsgemäße 

Anwendung dieser Verordnung gemäß 

ihren Zielen und Anforderungen im 

Hinblick auf Angelegenheiten, die ihr 

gemäß Artikel 58 oder Artikel 61 von 

einer Aufsichtsbehörde übermittelt 

wurden, zu denen gemäß Artikel 60 

Absatz 1 ein begründeter Beschluss 

erlassen wurde oder zu denen eine 

Aufsichtsbehörde keine geplante 

Maßnahme übermittelt und mitgeteilt hat, 

dass sie der Stellungnahme der 

Kommission gemäß Artikel 59 nicht zu 

folgen beabsichtigt, 

entfällt 

 

Änderungsantrag 354 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 66 – Absatz 1 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss 

stellt sicher, dass diese Verordnung 

einheitlich angewandt wird. Zu diesem 

Zweck geht der Europäische 

Datenschutzausschuss von sich aus oder 

auf Ersuchen der Kommission 

insbesondere folgenden Tätigkeiten nach: 

1. Der Europäische Datenschutzausschuss 

stellt sicher, dass diese Verordnung 

einheitlich angewandt wird. Zu diesem 

Zweck geht der Europäische 

Datenschutzausschuss von sich aus oder 

auf Ersuchen der Kommission oder 

anderer interessierter Kreise insbesondere 

folgenden Tätigkeiten nach: 

 

Änderungsantrag 355 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 66 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Beratung der Kommission in allen 

Fragen, die im Zusammenhang mit dem 

Schutz personenbezogener Daten in der 

Union stehen, darunter auch etwaige 

Vorschläge zur Änderung dieser 

Verordnung; 

a) Beratung der europäischen Organe in 

allen Fragen, die im Zusammenhang mit 

dem Schutz personenbezogener Daten in 

der Union stehen, darunter auch etwaige 

Vorschläge zur Änderung dieser 

Verordnung; 

 

Änderungsantrag 356 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 66 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) von sich aus, auf Antrag eines seiner 

Mitglieder oder auf Ersuchen der 

Kommission vorgenommene Prüfung von 

die Anwendung dieser Verordnung 

betreffenden Fragen und Ausarbeitung von 

Leitlinien, Empfehlungen und bewährten 

Praktiken für die Aufsichtsbehörden 

zwecks Sicherstellung einer einheitlichen 

Anwendung dieser Verordnung; 

b) von sich aus, auf Antrag eines seiner 

Mitglieder oder auf Ersuchen der 

Kommission oder anderer interessierter 

Kreise vorgenommene Prüfung von die 

Anwendung dieser Verordnung 

betreffenden Fragen und Ausarbeitung von 

Leitlinien, Empfehlungen und bewährten 

Praktiken für die Aufsichtsbehörden 

zwecks Sicherstellung einer einheitlichen 

Anwendung dieser Verordnung; 

 

Änderungsantrag 357 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 66 – Absatz 4 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Der Datenschutzausschuss konsultiert 

bei der Wahrnehmung seiner in diesem 

Artikel dargelegten Aufgaben 

gegebenenfalls interessierte Kreise und 

gibt ihnen Gelegenheit, innerhalb einer 

angemessenen Frist Stellung zu nehmen. 

Unbeschadet des Artikels 72 macht der 

Datenschutzausschuss die Ergebnisse des 

Anhörungsverfahrens der Öffentlichkeit 

zugänglich. 

Begründung 

Vor der Annahme von Stellungnahmen und Berichten im Ausschuss sollte dieser interessierte 

Kreise zu Rate ziehen und ihnen Gelegenheit geben, innerhalb einer angemessenen Frist 

Stellung zu nehmen, wie es auch in anderen Regulierungsbereichen der Fall ist. 

 

Änderungsantrag 358 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 68 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss 

gibt sich eine Geschäftsordnung und legt 

seine Arbeitsweise fest. Er sieht 

insbesondere vor, dass bei Ablauf der 

Amtszeit oder Rücktritt eines seiner 

Mitglieder die Aufgaben kontinuierlich 

weitererfüllt werden, dass für spezifische 

Fragen oder Sektoren Untergruppen 

eingesetzt werden, und dass seine 

Verfahrensvorschriften im Einklang mit 

dem in Artikel 57 genannten 

Kohärenzverfahren stehen. 

2. Der Europäische Datenschutzausschuss 

gibt sich eine Geschäftsordnung und legt 

seine Arbeitsweise fest. Er sieht 

insbesondere vor, dass bei Ablauf der 

Amtszeit oder Rücktritt eines seiner 

Mitglieder die Aufgaben kontinuierlich 

weitererfüllt werden, dass für spezifische 

Fragen oder Sektoren Untergruppen 

eingesetzt werden und dass seine 

Verfahrensvorschriften im Einklang mit 

dem in Artikel 57 genannten 

Kohärenzverfahren und den rechtlichen 

Garantien für die betreffenden für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter stehen. 
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Begründung 

Für die für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gibt es keine 

ausdrücklichen rechtlichen Garantien. 

 

Änderungsantrag 359 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 69 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und 

seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf 

Jahre; ihre Wiederwahl ist zulässig. 

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und 

seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf 

Jahre; ihre Wiederwahl ist zulässig. Mit 

Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 

Stimmen und der Mehrheit seiner 

Mitglieder kann das Europäische 

Parlament den Beschluss fassen, sie ihres 

Amtes zu entheben. 

 

 

Änderungsantrag 360 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 73 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Einrichtungen, Organisationen oder 

Verbände, die sich den Schutz der Rechte 

und Interessen der betroffenen Personen in 

Bezug auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt 

haben und die nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründet sind, haben das 

Recht, im Namen einer oder mehrerer 

betroffenen Personen Beschwerde bei einer 

mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu 

erheben, wenn sie der Ansicht sind, dass 

die einer betroffenen Person aufgrund 

dieser Verordnung zustehenden Rechte 

infolge der Verarbeitung 

personenbezogener Daten verletzt wurden. 

2. Einrichtungen, Organisationen oder 

Verbände, die sich den Schutz der Rechte 

und Interessen der betroffenen Personen in 

Bezug auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zum Ziel gesetzt 

haben und die nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründet sind, haben das 

Recht, im Namen einer oder mehrerer 

betroffenen Personen aus ihrem 

Mitgliederkreis Beschwerde bei einer 

mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde zu 

erheben, wenn sie der Ansicht sind, dass 

die einer betroffenen Person aufgrund 

dieser Verordnung zustehenden Rechte 

infolge der Verarbeitung 

personenbezogener Daten verletzt wurden, 

und wenn sie über eine finanzielle 
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Mindestausstattung von Euro 80.000 

sowie über eine repräsentative 

Mitgliederausstattung mit entsprechender 

Mitgliederstruktur verfügen. 

Begründung 

Eine finanzielle Mindestausstattung und repräsentative Mitgliederausstattung ist erforderlich, 

um zu gewährleisten, dass das Instrument der Verbandsklage nicht missbräuchlich in 

Anspruch genommen wird und es nicht zu einer Bildung von reinen Klagsvereinen kommt, 

sowie um die Abdeckung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten in einem Mindestausmaß 

sicherzustellen. 

 

Änderungsantrag 361 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 75 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Für Klagen gegen einen für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen 

einen Auftragsverarbeiter sind die Gerichte 

des Mitgliedstaats zuständig, in dem der 

für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung 

hat. Wahlweise können solche Klagen auch 

bei den Gerichten des Mitgliedstaats 

erhoben werden, in dem die betroffene 

Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 

es sei denn, es handelt sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen um eine 

Behörde, die in Ausübung ihrer 

hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

2. Für Klagen gegen einen für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen 

einen Auftragsverarbeiter sind die Gerichte 

des Mitgliedstaats zuständig, in dem der 

für die Verarbeitung Verantwortliche oder 

der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung 

hat. Wahlweise können solche Klagen auch 

bei den Gerichten des Mitgliedstaats 

erhoben werden, in dem die betroffene 

Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 

es sei denn, es handelt sich bei dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen um eine 

Behörde, die in Ausübung ihrer 

hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. 

Die Ausnahmeregelung in Satz 2 findet 

keine Anwendung auf Behörden von 

Drittländern. 

 

Änderungsantrag 362 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 76 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Einrichtungen, Organisationen oder 1. Einrichtungen, Organisationen oder 
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Verbände im Sinne des Artikels 73 

Absatz 2 haben das Recht, die in Artikel 74 

und 75 genannten Rechte im Namen einer 

oder mehrerer betroffenen Personen 

wahrzunehmen. 

Verbände im Sinne von Artikel 73 Absatz 2 

haben das Recht, die in Artikel 74 

genannten Rechte im Namen einer oder 

mehrerer betroffenen Personen 

wahrzunehmen. Ansprüche gemäß 

Artikel 77 können nicht von 

Einrichtungen, Organisationen oder 

Verbänden im Sinne von Artikel 73 

Absatz 2 geltend gemacht werden. 

 

Änderungsantrag 363 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 77 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jede Person, der wegen einer 

rechtswidrigen Verarbeitung oder einer 

anderen mit dieser Verordnung nicht zu 

vereinbarenden Handlung ein Schaden 

entstanden ist, hat Anspruch auf 

Schadenersatz gegen den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder gegen 

den Auftragsverarbeiter. 

1. Jede Person, der wegen einer 

rechtswidrigen Verarbeitung oder einer 

anderen mit dieser Verordnung nicht zu 

vereinbarenden Handlung ein Schaden 

entstanden ist, hat Anspruch auf 

Schadenersatz gegen den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen. 

 

Änderungsantrag 364 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 77 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher oder mehr als ein 

Auftragsverarbeiter an der Verarbeitung 

beteiligt, haftet jeder für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder jeder 

Auftragsverarbeiter gesamtschuldnerisch 

für den gesamten Schaden. 

2. Ist mehr als ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher an der Verarbeitung 

beteiligt, haftet jeder für die Verarbeitung 

Verantwortliche gesamtschuldnerisch für 

den gesamten Schaden, sofern in den 

rechtlichen Vereinbarungen gemäß 

Artikel 24 keine entsprechende Regelung 

zur Haftung von gemeinsam für die 

Verarbeitung Verantwortlichen getroffen 

wird. Im Fall einer Unternehmensgruppe 

haftet die gesamte Gruppe als eine 

wirtschaftliche Einheit. 



 

PE496.562v02-00 184/208 AD\927816DE.doc 

DE 

 

Änderungsantrag 365 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 77 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter kann teilweise oder 

vollständig von dieser Haftung befreit 

werden, wenn er nachweist, dass ihm der 

Umstand, durch den der Schaden 

eingetreten ist, nicht zur Last gelegt 

werden kann. 

3. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche kann teilweise oder 

vollständig von dieser Haftung befreit 

werden, wenn er nachweist, dass ihm der 

Umstand, durch den der Schaden 

eingetreten ist, nicht zur Last gelegt 

werden kann. 

 

Änderungsantrag 366 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist befugt, nach 

Maßgabe dieses Artikels 

verwaltungsrechtliche Sanktionen zu 

verhängen. 

1. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist 

befugt, nach Maßgabe dieses Artikels 

verwaltungsrechtliche Sanktionen zu 

verhängen. 

 

Änderungsantrag 367 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen 

müssen in jedem Einzelfall wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Die Höhe der Geldbuße bemisst sich nach 

der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, 

seinem vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Charakter, dem Grad der Verantwortung 

der natürlichen oder juristischen Person 

und früheren Verstößen dieser Person, den 

2. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen 

müssen in jedem Einzelfall wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Die Höhe der Geldbuße bemisst sich nach 

der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, 

der Sensibilität der betroffenen Daten, 

dem vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Charakter des Verstoßes, dem Grad des 

durch den Verstoß entstandenen 
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nach Artikel 23 eingeführten technischen 

und organisatorischen Maßnahmen und 

Verfahren und dem Grad der 

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

zur Abstellung des Verstoßes. 

Schadens, dem Grad der Verantwortung 

der natürlichen oder juristischen Person 

und früheren Verstößen dieser Person, den 

nach Artikel 23 eingeführten technischen 

und organisatorischen Maßnahmen und 

Verfahren und dem Grad der 

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

zur Abstellung des Verstoßes. Obgleich bei 

der Verhängung solcher Sanktionen ein 

gewisser Ermessensspielraum eingeräumt 

wird, um den vorgenannten Umständen 

und anderen situationsspezifischen 

Tatsachen Rechnung zu tragen, können 

Unterschiede bei der Verhängung 

verwaltungsrechtlicher Sanktionen im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens geprüft 

werden. Gegebenenfalls ist die 

Datenschutzbehörde auch befugt, die 

Benennung eines 

Datenschutzbeauftragten zu verlangen, 

wenn die Einrichtung, die Organisation 

oder der Verband entschieden hat, dies 

nicht zu tun. 

 

Änderungsantrag 368 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Erschwerende Faktoren, die 

Geldbußen im oberen Bereich gemäß den 

Absätzen 4 bis 6 rechtfertigen, umfassen 

insbesondere 

 i) wiederholte Verstöße, bei denen 

geltendes Recht leichtfertig missachtet 

wurde; 

 ii) Verweigerung der Zusammenarbeit in 

einem Durchsetzungsverfahren oder 

Behinderung eines solchen Verfahrens; 

 iii) vorsätzliche, schwerwiegende 

Verstöße, die geeignet sind, erheblichen 

Schaden zu verursachen; 

 iv) Nichtdurchführung einer 
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Folgenabschätzung bezüglich des 

Datenschutzes; 

 v) Nichtbenennung eines 

Datenschutzbeauftragten. 

 

Änderungsantrag 369 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 2 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Mildernde Faktoren, die Geldbußen 

im unteren Bereich gemäß den Absätzen 4 

bis 6 rechtfertigen, umfassen 

insbesondere 

 i) Maßnahmen, die die natürliche oder 

juristische Person ergriffen hat, um die 

Einhaltung der einschlägigen 

Verpflichtungen sicherzustellen; 

 ii) tatsächliche Ungewissheit, ob das 

Vorgehen einen Verstoß gegen die 

einschlägigen Verpflichtungen darstellte; 

 iii) sofortige Beendigung des Verstoßes 

bei Kenntniserlangung; 

 iv) Mitarbeit bei Durchsetzungsverfahren; 

 v) Durchführung einer 

Folgenabschätzung bezüglich des 

Datenschutzes; 

 vi) Benennung eines 

Datenschutzbeauftragten. 

 

Änderungsantrag 370 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Handelt es sich um einen ersten, 

unabsichtlichen Verstoß gegen diese 

Verordnung, kann anstatt einer Sanktion 

eine schriftliche Verwarnung erfolgen in 

3. Anstatt einer Sanktion kann eine 

schriftliche Verwarnung durch die 

Aufsichtsbehörde erfolgen. Die 

Aufsichtsbehörde kann bei wiederholten 
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Fällen, in denen und vorsätzlichen Verstößen eine 

Geldbuße bis zu 1 000 000 EUR oder im 

Fall eines Unternehmens bis zu 1 % 

seines weltweiten Jahresumsatzes 

verhängen. 

a) eine natürliche Person 

personenbezogene Daten ohne 

eigenwirtschaftliches Interesse verarbeitet 

oder 

 

b) ein Unternehmen oder eine 

Organisation mit weniger als 

250 Beschäftigten personenbezogene 

Daten nur als Nebentätigkeit zusätzlich zu 

den Haupttätigkeiten verarbeitet. 

 

Begründung 

Der Höchstbetrag der Geldbuße, die von einer Aufsichtsbehörde verhängt werden kann und 

die bis zu 1 000 000 EUR und im Fall eines Unternehmens bis zu 1 % seines weltweiten 

Jahresumsatzes betragen kann, muss beibehalten werden. Allerdings ist die Unabhängigkeit 

der Aufsichtsbehörden, die in Artikel 8 Absatz 3 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union verankert ist, zu erhalten. Außerdem können das Kohärenzverfahren und 

insbesondere Artikel 58 Absätze 3 und 4 zu einer harmonisierten Politik in der EU im Bereich 

der Verwaltungssanktionen beitragen. 

 

Änderungsantrag 371 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 4 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine 

Geldbuße bis zu 250.000 EUR oder im 

Fall eines Unternehmens bis in Höhe von 

0,5 % seines weltweiten Jahresumsatzes 

gegen jeden, der vorsätzlich oder 

fahrlässig 

entfällt 

 

Änderungsantrag 372 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 4 – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) keine Vorkehrungen für Anträge 

betroffener Personen gemäß Artikel 12 

Absätze 1 und 2 trifft oder den 

Betroffenen nicht unverzüglich oder nicht 

dem verlangten Format entsprechend 

antwortet; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 373 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 4 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) unter Verstoß gegen Artikel 12 Absatz 4 

eine Gebühr für die Auskunft oder die 

Beantwortung von Anträgen betroffener 

Personen verlangt. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 374 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 5 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine 

Geldbuße bis zu 500 000 EUR oder im 

Fall eines Unternehmens bis in Höhe von 

1 % seines weltweiten Jahresumsatzes 

gegen jeden, der vorsätzlich oder 

fahrlässig 

entfällt 

 

Änderungsantrag 375 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) der betroffenen Person die Auskünfte 

gemäß Artikel 11, Artikel 12 Absatz 3 und 

entfällt 
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Artikel 14 nicht oder nicht vollständig 

oder in nicht hinreichend transparenter 

Weise erteilt; 

 

Änderungsantrag 376 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) der betroffenen Person keine Auskunft 

gemäß Artikel 15 erteilt, 

personenbezogene Daten nicht gemäß 

Artikel 16 berichtigt oder einen 

Empfänger nicht gemäß Artikel 13 

benachrichtigt; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 377 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) das Recht auf Vergessenwerden oder 

auf Löschung nicht beachtet, keine 

Vorkehrungen trifft, um die Einhaltung 

der Fristen zu gewährleisten, oder nicht 

alle erforderlichen Schritte unternimmt, 

um Dritte von einem Antrag der 

betroffenen Person auf Löschung von 

Links zu personenbezogenen Daten sowie 

Kopien oder Replikationen dieser Daten 

gemäß Artikel 17 zu benachrichtigen; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 378 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) keine Kopie der personenbezogenen 

Daten in elektronischem Format 

entfällt 
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bereitstellt oder die betroffene Person 

unter Verstoß gegen Artikel 18 daran 

hindert, personenbezogene Daten auf eine 

andere Anwendung zu übertragen; 

 

Änderungsantrag 379 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) die jeweilige Verantwortung der für die 

Verarbeitung Mitverantwortlichen nicht 

oder nicht hinreichend gemäß Artikel 24 

bestimmt hat; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 380 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) die Dokumentation gemäß Artikel 28, 

Artikel 31 Absatz 4 und Artikel 44 

Absatz 3 nicht oder nicht hinreichend 

gewährleistet; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 381 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 5 – Buchstabe g 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) in Fällen, in denen keine besonderen 

Kategorien von Daten verarbeitet werden, 

die Vorschriften im Hinblick auf die freie 

Meinungsäußerung gemäß Artikel 80, die 

Datenverarbeitung im 

Beschäftigungskontext gemäß Artikel 82 

oder die Bedingungen für die 

Verarbeitung zu historischen oder 

statistischen Zwecken oder zum Zwecke 

entfällt 
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der wissenschaftlichen Forschung gemäß 

Artikel 83 nicht beachtet. 

 

Änderungsantrag 382 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Aufsichtsbehörde verhängt eine 

Geldbuße bis zu 1 000 000 EUR oder im 

Fall eines Unternehmens bis in Höhe von 

2 % seines weltweiten Jahresumsatzes 

gegen jeden, der vorsätzlich oder 

fahrlässig 

entfällt 

 

Änderungsantrag 383 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) personenbezogene Daten ohne oder 

ohne ausreichende Rechtsgrundlage 

verarbeitet oder die Bedingungen für die 

Einwilligung gemäß den Artikeln 6, 7 

und 8 nicht beachtet; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 384 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) unter Verstoß gegen die Artikel 9 

und 81 besondere Kategorien von Daten 

verarbeitet; 

entfällt 
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Änderungsantrag 385 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) das Recht auf Widerspruch gemäß 

Artikel 19 oder eine damit verbundene 

Bedingung nicht beachtet; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 386 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Bedingungen gemäß Artikel 20 in 

Bezug auf Maßnahmen, die auf Profiling 

basieren, nicht beachtet; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 387 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) keine internen Datenschutzstrategien 

festlegt oder keine geeigneten 

Maßnahmen gemäß den Artikeln 22, 23 

und 30 anwendet, um die Beachtung der 

Datenschutzvorschriften sicherzustellen 

und nachzuweisen; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 388 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) keinen Vertreter gemäß Artikel 25 

benennt; 

entfällt 



 

AD\927816DE.doc 193/208 PE496.562v02-00 

 DE 

 

Änderungsantrag 389 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe g 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) unter Verstoß gegen die mit der 

Datenverarbeitung im Namen eines für 

die Verarbeitung Verantwortlichen 

verbundenen Pflichten gemäß den 

Artikeln 26 und 27 personenbezogene 

Daten verarbeitet oder deren 

Verarbeitung anordnet; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 390 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe h 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

h) die Aufsichtsbehörde bei einer 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten nicht alarmiert 

oder sie oder die betroffene Person gemäß 

den Artikeln 31 und 32 nicht oder nicht 

rechtzeitig oder nicht vollständig von 

einer solchen Verletzung benachrichtigt; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 391 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe i 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) keine Datenschutz-Folgenabschätzung 

nach Artikel 33 vornimmt oder 

personenbezogene Daten entgegen 

Artikel 34 ohne vorherige Genehmigung 

oder ohne Zurateziehung der 

Aufsichtsbehörde verarbeitet; 

entfällt 
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Änderungsantrag 392 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe j 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

j) keinen Datenschutzbeauftragten nach 

Artikel 35 benennt oder nicht die 

Voraussetzungen für die Erfüllung seiner 

Aufgaben gemäß Artikel 35, 36 und 37 

schafft; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 393 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe k 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

k) ein Datenschutzsiegel oder -zeichen im 

Sinne des Artikels 39 missbraucht; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 394 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe l 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

l) eine mangels eines 

Angemessenheitsbeschlusses oder 

mangels geeigneter Garantien oder einer 

Ausnahme gemäß den Artikeln 40 bis 44 

unzulässige Datenübermittlung in ein 

Drittland oder an eine internationale 

Organisation vornimmt oder anordnet; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 395 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe m 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

m) einer Anweisung oder einem 

vorübergehenden oder endgültigen 

Verarbeitungsverbot oder einer 

Aussetzung der Datenübermittlung durch 

die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 53 

Absatz 1 nicht Folge leistet; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 396 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe n 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

n) entgegen den Pflichten gemäß 

Artikel 28 Absatz 3, Artikel 29, Artikel 34 

Absatz 6 und Artikel 53 Absatz 2 die 

Aufsichtsbehörde nicht unterstützt, nicht 

mit ihr zusammenarbeitet, ihre keine 

einschlägigen Auskünfte erteilt oder 

keinen Zugang zu seinen Räumlichkeiten 

gewährt; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 397 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 6 – Buchstabe o 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

o) die Vorschriften über die Wahrung des 

Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 84 

nicht einhält. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 398 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 79 – Absatz 7 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Beträge der 

in den Absätzen 4, 5 und 6 genannten 

Geldbußen unter Berücksichtigung der in 

Absatz 2 aufgeführten Kriterien zu 

aktualisieren. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 399 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 80 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten sehen für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die allein zu journalistischen, 

künstlerischen oder literarischen Zwecken 

erfolgt, Abweichungen oder Ausnahmen 

von den allgemeinen Grundsätzen des 

Kapitels II, von den Rechten der 

betroffenen Person in Kapitel III, von den 

Bestimmungen über den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen und den 

Auftragsverarbeiter in Kapitel IV, von der 

Übermittlung personenbezogener Daten 

in Drittländer und an internationale 

Organisationen in Kapitel V, von den 

Vorschriften über die Aufsichtsbehörden 

in Kapitel VI sowie von den Vorschriften 

über Zusammenarbeit und Kohärenz in 

Kapitel VII vor, um das Recht auf Schutz 

der Privatsphäre mit den für die Freiheit 

der Meinungsäußerung geltenden 

Vorschriften in Einklang zu bringen. 

1. Kapitel II (allgemeine Grundsätze), 

Kapitel III (Rechte der betroffenen 

Person), Kapitel IV (Für die Verarbeitung 

Verantwortliche und Auftragsverarbeiter), 

Kapitel V (Übermittlung 

personenbezogener Daten in Drittländer 

und an internationale Organisationen), 

Kapitel VI (Unabhängige 

Aufsichtsbehörden), Kapitel VII 

(Zusammenarbeit und Kohärenz) sowie 

Kapitel VIII Artikel 73, 74, 76 und 79 

(Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen) 

gelten nicht für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die allein zu 

journalistischen, künstlerischen oder 

literarischen Zwecken erfolgt, um das 

Recht auf Schutz der Privatsphäre mit den 

für die Freiheit der Meinungsäußerung 

geltenden Vorschriften in Einklang zu 

bringen. 

Begründung 

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 

applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 

also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 

current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 

76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
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include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 

not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom. 

 

Änderungsantrag 400 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 80 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Der Europäische 

Datenschutzausschuss gibt nach 

Beratung mit Vertretern der Presse, 

Autoren und Künstlern, betroffenen 

Personen und einschlägigen 

zivilgesellschaftlichen Organisationen 

Leitlinien dazu heraus, wann derartige 

Ausnahmen oder Abweichungen 

notwendig sein können. 

 

Änderungsantrag 401 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 80 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 80a 

 Verarbeitung personenbezogener Daten 

und Grundsatz des Zugangs der 

Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten 

 Personenbezogene Daten in Dokumenten 

einer Behörde oder einer öffentlichen 

Einrichtung können von dieser Behörde 

oder Einrichtung in Übereinstimmung 

mit den geltenden einzelstaatlichen 

Vorschriften bezüglich des Zugangs der 

Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten 

offen gelegt werden, was das Recht auf 

den Schutz personenbezogener Daten mit 

dem Grundsatz des Zugangs der 

Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten 

in Einklang bringt. 
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Begründung 

Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die öffentliche Kontrolle über öffentliche 

Angelegenheiten nicht durch Datenschutzbestimmungen unangemessen behindert wird. Wie 

in den Stellungnahmen des EDSB, der Artikel-29-Datenschutzgruppe und der 

Grundrechteagentur zum Ausdruck kommt, sollte daher der Grundatz des Zugangs der 

Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten gewährleistet sein. 

 

Änderungsantrag 402 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 81 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Gründe des 

öffentlichen Interesses im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit im Sinne des 

Absatzes 1 Buchstabe b näher 

auszuführen und um die Kriterien und 

Anforderungen in Bezug auf die 

Garantien für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die in 

Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 403 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 82 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten können in den 

Grenzen dieser Verordnung per Gesetz die 

Verarbeitung personenbezogener 

Arbeitnehmerdaten im 

Beschäftigungskontext unter anderem für 

Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des 

Arbeitsvertrags einschließlich der 

Erfüllung von gesetzlich oder 

tarifvertraglich festgelegten Pflichten, des 

Managements, der Planung und der 

Organisation der Arbeit, der Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für 

1. Die Mitgliedstaaten können 

unbeschadet dieser Verordnung per Gesetz 

oder per Tarifvertrag zwischen 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern die 

Verarbeitung personenbezogener 

Arbeitnehmerdaten im 

Beschäftigungskontext unter anderem für 

Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des 

Arbeitsvertrags einschließlich der 

Erfüllung von gesetzlich oder 

tarifvertraglich festgelegten Pflichten, des 

Managements, der Planung und der 
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Zwecke der Inanspruchnahme der mit der 

Beschäftigung zusammenhängenden 

individuellen oder kollektiven Rechte und 

Leistungen und für Zwecke der 

Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses regeln. 

Organisation der Arbeit, der 

strafrechtlichen Verurteilung, der 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

sowie für Zwecke der Inanspruchnahme 

der mit der Beschäftigung 

zusammenhängenden individuellen oder 

kollektiven Rechte und Leistungen und für 

Zwecke der Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses regeln. 

 

Änderungsantrag 404 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 82 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen in Bezug auf die 

Garantien für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die in 

Absatz 1 genannten Zwecke festzulegen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 405 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 83 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. In den Grenzen dieser Verordnung 

dürfen personenbezogene Daten nur dann 

zu historischen oder statistischen Zwecken 

oder zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung verarbeitet werden, wenn 

1. Unbeschadet dieser Verordnung dürfen 

personenbezogene Daten, die nicht in die 

Datenkategorien von Artikel 8 dieser 

Verordnung fallen, nur dann zu 

historischen oder statistischen Zwecken 

oder zum Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung gemäß Artikel 6 Absatz 2 und 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i verarbeitet 

werden, wenn 
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Änderungsantrag 406 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 83 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) diese Zwecke nicht auf andere Weise 

durch die Verarbeitung von Daten erfüllt 

werden können, die eine Bestimmung der 

betroffenen Person nicht oder nicht mehr 

ermöglichen; 

a) diese Zwecke nicht in angemessener 

Weise durch die Verarbeitung von Daten 

erfüllt werden können, die eine 

Bestimmung der betroffenen Person nicht 

oder nicht mehr ermöglichen; 

 

Änderungsantrag 407 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 83 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Weiterverarbeitung von Daten zu 

historischen, statistischen oder 

wissenschaftlichen Zwecken ist in Artikel 

5 Absatz 1 Buchstabe b nicht als 

unvereinbar anzusehen, sofern die 

Verarbeitung 

 a) den Bedingungen und dem Schutz 

dieses Artikels unterliegt und 

 b) allen anderen einschlägigen 

Rechtsvorschriften entspricht. 

 

Änderungsantrag 408 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 83 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. In den Grenzen dieser Verordnung, 

insbesondere dieses Artikels, können die 

Mitgliedstaaten spezifische 

Rechtsvorschriften über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu Zwecken der 

wissenschaftlichen Forschung, besonders 

für die Forschung im Bereich der 
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öffentlichen Gesundheit, erlassen. 

Begründung 

Die Datenschutzregelungen auf Ebene der Mitgliedstaaten sind komplex und im Hinblick auf 

die Forschung im Bereich öffentliche Gesundheit differenziert. Die Gesetzgeber der 

Mitgliedstaaten sollten befugt sein, konkrete Maßnahmen zur ethischen Prüfung der 

Forschung im Bereich öffentliche Gesundheit, die ohne die Anforderung der Zustimmung der 

betroffenen Person durchgeführt wird, beizubehalten oder zu erlassen. Ethische Prüfungen 

auf Ebene der Mitgliedstaaten bieten den betroffenen Personen die Sicherheit, dass die 

Verwendung und Weiterverwendung ihrer persönlichen Daten zu Forschungszwecken mit den 

gesellschaftlichen Werten zu einem bestimmten Zeitpunkt übereinstimmt. 

 

Änderungsantrag 409 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 83 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) die personenbezogenen Daten zu 

Zwecken der Erstellung von 

zusammenfassenden Datenberichten, die 

nur anonymisierte und/oder 

pseudonymisierte Daten enthalten, 

verarbeitet werden. 

Begründung 

Zweck dieser Berichte ist nicht die Identifizierung oder Zurückverfolgung einzelner Personen. 

Um solche Berichte zu erstellen, werden einzelne Datensätze anonymisiert zusammengeführt 

und haben keinerlei Folgen für die Privatsphäre. Webanalysen sind ein Beispiel für 

zusammenfassende Datenberichte. 

 

Änderungsantrag 410 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 83 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Werden personenbezogene Daten für 

statistische Zwecke und Zwecke der 

öffentlichen Gesundheit erhoben, werden 

diese Daten unmittelbar nach Abschluss 

ihrer Erhebung, ihrer Überprüfung und 
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ihres Abgleichs anonymisiert, es sei denn, 

die Identifikationsdaten werden weiterhin 

für statistische Zwecke1 und Zwecke der 

öffentlichen Gesundheit, wie etwa 

epidemiologische, klinische und 

translationale Forschungstätigkeiten, 

benötigt. 

 ________________________ 

 1 Ziffer 8 des Anhangs zur Empfehlung 

Nr. R (97) des Ministerkomitees des 

Europarates über den Schutz 

personenbezogener Daten, die für 

statistische Zwecke erhoben und 

verarbeitet werden – angenommen vom 

Ministerkomitee am 30. September 1997 

im Rahmen der 602. Sitzung der 

Ministerstellvertreter. 

 

Begründung 

Epidemiologische Forschung stützt sich in hohem Maße auf die Verwendung „verknüpfter 

Daten“ und kann nicht mit vollständig anonymisierten oder pseudonymisierten Daten 

durchgeführt werden. Vernetzte Forschung ist bestimmten Ländern in der Europäischen 

Union vorbehalten gewesen. Die in dieser verbindlichen Verordnung vorgeschlagenen 

Maßnahmen könnten das Aus für diese wichtige Forschungsform bedeuten. 

 

Änderungsantrag 411 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 83 – Absatz 2 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Ein für die Verarbeitung 

Verantwortlicher oder 

Auftragsverarbeiter kann 

personenbezogene Daten zu historischen, 

statistischen oder wissenschaftlichen 

Zwecken an ein Drittland oder eine 

internationale Organisation weitergeben, 

wenn 

 a) diese Zwecke nicht auf andere Weise 

durch die Verarbeitung von Daten erfüllt 

werden können, die eine Bestimmung der 
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betroffenen Person nicht oder nicht mehr 

ermöglichen; 

 b) der Empfänger nach allgemeinem 

Ermessen keinen Zugriff auf Daten hat, 

durch die Informationen auf eine 

bestimmte oder bestimmbare betroffene 

Person zurückgeführt werden können, 

und 

 c) aufgrund von Vertragsklauseln 

zwischen dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter und dem Empfänger 

der Daten eine Re-Identifikation der 

betroffenen Personen untersagt und die 

Verarbeitung gemäß den Bedingungen 

und Garantien in diesem Artikel 

beschränkt ist. 

Begründung 

Ein Empfänger von verschlüsselten Daten, die zu wissenschaftlichen Forschungszwecken 

übermittelt werden, hat keine Möglichkeit, die betroffenen Personen zu re-identifizieren, und 

hat, gemäß diesem Änderungsantrag, keinen Zugriff auf den Schlüssel und ist vertraglich von 

der Re-Identifikation der betroffenen Personen ausgeschlossen. Dieser Änderungsantrag 

würde einen Prozess formalisieren, der angemessen sicherstellt, dass verschlüsselte Daten 

nicht von Empfängern in Drittländern re-identifiziert werden können und werden, jedoch die 

Übermittlung solcher Daten ohne weiteres erlaubt. 

 

Änderungsantrag 412 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 83 – Absatz 2 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2c. In Fällen, in denen die Einwilligung 

der betroffenen Person zur 

ausschließlichen Verarbeitung 

medizinischer Daten für Zwecke der 

Gesundheitsforschung erforderlich ist, 

hat sie die Möglichkeit zu der pauschalen 

Einwilligung, dass ihre Daten für Zwecke 

der epidemiologischen, translationalen 

und klinischen Forschung verarbeitet 

werden. 
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Begründung 

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 

data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 

understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 

epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 

genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 

example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 

comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 

specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 

broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 

the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 

Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data. 

For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 

research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 

required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 

future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 

consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 

data being used for furthering public health research. 

 

Änderungsantrag 413 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 83 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission wird ermächtigt, 

delegierte Rechtsakte nach Maßgabe von 

Artikel 86 zu erlassen, um die Kriterien 

und Anforderungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die Zwecke 

der Absätze 1 und 2, etwaige erforderliche 

Beschränkungen der Rechte der 

betroffenen Person auf Unterrichtung 

und Auskunft sowie die unter diesen 

Umständen geltenden Bedingungen und 

Garantien für die Rechte der betroffenen 

Person festzulegen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 414 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 83 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 83a 

 Verarbeitung von Daten über Strafurteile 

zur Vorbeugung von Finanzkriminalität 

 Im Rahmen dieser Verordnung und im 

Einklang mit Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe j wird die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten in Bezug auf 

Strafurteile oder damit 

zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln gestattet, sofern sie 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der 

Grundrechte und -freiheiten der 

betroffenen Person beinhaltet und 

 a) der Vorbeugung, Ermittlung oder 

Aufdeckung von Finanzkriminalität oder 

 b) dem Allgemeininteresse, beispielsweise 

dem Schutz vor grenzüberschreitender 

Finanzkriminalität, dient 

 und in jedem Fall ohne die Einwilligung 

der betroffenen Person durchgeführt 

wird, um diese Ziele nicht zu 

beeinträchtigen. 

Begründung 

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 

data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 

commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 

Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 

the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 

corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 

measure that will allow an effective fight against financial crime. Finally, no consent should 

be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 

not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 

the data. 

 

Änderungsantrag 415 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 86 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5, 

Artikel 8 Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3, 

Artikel 12 Absatz 5, Artikel 14 Absatz 7, 

Artikel 15 Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, 

Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, 

Artikel 23 Absatz 3, Artikel 26 Absatz 5, 

Artikel 28 Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, 

Artikel 31 Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, 
Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, 

Artikel 35 Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, 

Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 3, 

Artikel 44 Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, 

Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 

und Artikel 83 Absatz 3 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 14 Absatz 7, 

Artikel 26 Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, 

Artikel 35 Absatz 11, Artikel 37 Absatz 2, 

Artikel 39 Absatz 2 und Artikel 43 

Absatz 3 wird der Kommission auf 

unbestimmte Zeit ab Inkrafttreten dieser 

Verordnung übertragen. 

 

Änderungsantrag 416 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 89 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Artikel 1 Absatz 2 der 

Richtlinie 2002/58/EG wird gestrichen. 

2. Artikel 1 Absatz 2, Artikel 2 

Buchstaben b und c, Artikel 4 Absätze 3, 4 

und 5 sowie Artikel 6 und 9 der 

Richtlinie 2002/58/EG werden gestrichen. 

 

Änderungsantrag 417 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 90 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Von der Kommission erlassene 

delegierte Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte sollten alle zwei 

Jahre vom Parlament und dem Rat 



 

AD\927816DE.doc 207/208 PE496.562v02-00 

 DE 

bewertet werden. 
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